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RAMBGLL

1 Einleitung Stadt Leverkusen
Larmaktionsplan
Fir die Stadt Leverkusen wird die Larmaktionsplanung nach EG-Umgebungs- Runde 4

larmrichtlinie (EG, 2002) fortgeschrieben. Ziel der Larmaktionsplanung ist es,
die Larmbelastung zu senken und die Lebensqualitat in der Stadt Leverkusen
zu erhdhen. Konkret geht es darum, potenziell gesundheitsgefahrdende Larm- 16.08.2024
belastungen zu vermeiden, Belastigungen zu verringern und der Bevolkerung

einen ungestdrten Schlaf zu ermdglichen.

Bericht

Der Nutzen und die Vorteile der Larmaktionsplanung sind vielfaltig. Beispielhaft
zu nennen sind:

Reduktion der Gerauschbelastung,
Gesundheitsschutz und -vorsorge,

Verbesserung des Wohnumfelds und Erhéhung der Lebensqualitat.

Grundlage fur die Fortschreibung der Larmaktionsplanung bilden der Larmakti-
onsplan der Stadt Leverkusen aus dem Jahr 2019 und die Ergebnisse der
2022-2023 durchgefuhrten Larmkartierung fur das Stral3ennetz, die Haupt- und
Nebeneisenbahnstrecken, die GroRflughadfen und die IED-Anlagen.

Erster Teil der Larmaktionsplanung der Runde 4 ist die Auswertung der aktuel-
len Larmkartierung 2023 und eine Evaluierung der Larmaktionsplanung (LAP)
der Stufe 3. Im zweiten Teil der Larmaktionsplanung der Runde 4 werden die
MaRnahmen der Larmaktionsplanung der Stufe 3 in die MalRhahmenplanung
der Runde 4 Uberfiihrt und fortgeschrieben. Im dritten Teil werden ,ruhige Ge-
biete” ermittelt und Strategien zu ihrer Sicherung erarbeitet.

1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Aufstellung von Larmaktionsplanen erfolgt gemaR §§ 47a - f des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) (Bundesrepublik Deutschland,
2013/2017), das mit dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie tiber die Be-
wertung und Bek&dmpfung von Umgebungslarm vom 24. Juni 2005
(Bundesrepublik Deutschland, 2005) die Richtlinie 2002/49/EG des europai-
schen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 Uber die Bewertung und
Bekampfung von Umgebungslarm (EG, 2002) in nationales Recht umsetzt.

1 Die Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU, engl. Industrial Emissions Directive
(IED), ist eine EU Richtlinie mit Regelungen zur Genehmigung, zum Betrieb, zur

Uberwachung und zur Stilllegung von Industrieanlagen in der Européischen Union.

Die IED ersetzt die bisherige Genehmigungsgrundlage fur Industrieanlagen in EU-

Mitgliedsléandern, die sogenannte IVU-Richtlinie sowie andere Richtlinien. 1
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In § 47d BImSchG ist die Aufstellung der Aktionsplane naher geregelt. Dem-
nach sollen Larmaktionsplane mit geeigneten MalRnahmen aufgestellt werden,
um Larmprobleme und Larmauswirkungen fiir Orte in der Nahe von Hauptver-
kehrsstral’en, Haupteisenbahnstrecken, Grof3¢flugh&fen und in Ballungsrdumen
mit mehr als 250.000 Einwohnern zu regeln. Als Umgebungslarm werden ,uner-
wilinschte oder gesundheitsschadliche Gerausche im Freien® bezeichnet, ,die
durch Aktivitaten von Menschen verursacht werden, einschlieRlich des Larms,
der von Verkehrsmitteln, Stralenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie
Gelanden fir industrielle Tatigkeiten gemafl Anhang | der Richtlinie 96/61/EG
des Rates vom 24. September 1996 Uber die integrierte Vermeidung und Ver-
minderung von Umweltverschmutzung ausgeht®. Ziel ist neben der Darstellung
und Reduktion der von Larm betroffenen Personen auch der Schutz ruhiger Ge-
biete vor der Zunahme von Larm.

Aufbauend auf den Ergebnissen der Larmkartierung sind die Larmaktionsplane
unter Beteiligung der Offentlichkeit zu erstellen und spatestens alle finf Jahre
nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung zu Uberprufen und erforderlichenfalls zu
Uberarbeiten.

Gemal § 47f BImSchG und der Richtlinie 2002/49/EG (Anhang V) missen die
Aktionsplane unter anderem folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

Beschreibung des Ballungsraums und der zu bericksichtigenden Larmquel-
len sowie eine Zusammenfassung der Daten der Larmkarten,

Informationen zur Rechtslage (zustandige Behdrde, rechtlicher Hintergrund,
geltende Grenzwerte),

bereits vorhandene und geplante Malnahmen zur Larmminderung,

Schatzwerte fir die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen.

Gemal § 47d Abs. 6 BImSchG und § 47 Abs. 6 BImSchG sind die im Larmakti-
onsplan enthaltenen Vorschlage und Empfehlungen durch Anordnungen oder
sonstige Entscheidungen der zustandigen Trager offentlicher Verwaltung nach
dem BImSchG oder nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. Strallenverkehrs-
gesetz StVG, StralBenverkehrsordnung StVO) durchzusetzen. Sind in den Pla-
nen planungsrechtliche Festlegungen vorgesehen, haben die zustandigen Pla-
nungstrager dies bei ihren Planungen zu berlcksichtigen.

In der aktuellen Runde der Larmkartierung (Runde 4) kommt erstmals die EU-
weit eingeflihrte Berechnungs- und Bewertungsvorschrift CNOSSOS (Common
Noise Assessment Methods) zur Anwendung. Die nach der 34. BImSchV nun
anzuwendenden Berechnungsverfahren wurden am 5. Oktober 2021 im Bun-
desanzeiger verdffentlicht und sind seit dem 31. Dezember 2021 verpflichtend
anzuwenden. Diese |6sen die bislang in Deutschland verwendeten vorlaufigen



Berechnungsmethoden fiir den Umgebungslarm ab. Eine unmittelbare Ver-
gleichbarkeit zu den Ergebnissen der vorherigen Kartierungsrunden (vor allem
bei der Anzahl larmbetroffener Menschen) ist daher nicht gegeben.

1.2 Auslosewerte und Grenzwerte

Larmaktionsplane sind gemaf § 47d Abs. 1 BImSchG zur Regelung von Larm-
problemen und Larmauswirkungen aufzustellen. Es gibt jedoch weder auf EU-
noch auf Bundesebene verbindliche Schwellenwerte / Grenzwerte, ab deren Er-
reichen LarmschutzmaRnahmen in Betracht gezogen oder ergriffen werden
mussen. Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) hat daher fiir die Kommunen in
NRW per Erlass Auslésewerte fiir die Aktionsplanung von 70 / 60 dB(A) tags /
nachts festgelegt (MULNV, 2008). Diese Auslésewerte dienen dazu, die Hand-
lungsschwerpunkte aus dem untersuchten StraRennetz herauszufiltern. Uber-
schreitungen dieser Werte werden bei der Larmkartierung deutlich gemacht.
Gemeinden kénnen im Rahmen ihrer kommunalen Planung weitergehende Kfi-
terien verfolgen.

Die Stadt Leverkusen hat sich dazu entschieden, die Auslosewerte um 5 dB(A)
zu senken. Die Runde 4 wird somit Auslésewerte von Loen = 65 dB(A) und
Lnight = 55 dB(A) als Bewertungsgrundlage heranziehen. Diese Werte decken
sich mit der ersten Stufe der vom Sachverstandigenrat fur Umweltfragen (SRU,
1999) im Umweltgutachten 2008 zur Vermeidung von Gesundheitsgefahrdung
geeignet befundenen Umwelthandlungsziele. Sie entsprechen in etwa den Im-
missionsgrenzwerten der 16. BImSchV fir innerstadtische Bereiche. Hinter-
grund dieser Ausldsewerte ist die medizinisch gesicherte Erkenntnis, dass dau-
erhafte Larmbelastungen oberhalb dieser Schwellenwerte zu signifikanten Stei-
gerungen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen fihren kénnen.

In den spater folgenden, gesetzlich vorgeschriebenen Fortschreibungen der
Larmaktionsplanung ist zu prifen, ob nach und nach niedrigere, sich am Ge-
sundheitsschutz bzw. der Vorsorge orientierende Auslésewerte? herangezogen
werden kdnnen. Das Umweltbundesamt sieht diese Werte bei 60 dB(A) flir den
Loen und 50 dB(A) fir den Lnignt.

1.3 Zustandige Behorden

Zustandig fir die Aktionsplanung sind die Stadte und Gemeinden. Die fir die
Larmaktionsplanung federfihrende Dienststelle der Stadt Leverkusen ist der
Fachbereich Umwelt, Quettinger Stral3e 220 in 51381 Leverkusen.

2 Im folgenden Bericht werden diese Schwellenwerte genannt.
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Fir den Larmaktionsplan der Haupteisenbahnstrecken des Bundes? ist das Ei-
senbahn-Bundesamt zustandig. Der erste gesetzlich vom Eisenbahn-Bundes-
amt geforderte Larmaktionsplan wurde nach § 47e Abs. 4 in Verbindung mit

§ 47d Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes fristgerecht am
18.07.2018 verdffentlicht. Bei Larmaktionsplanen fir Ballungsraume wirkt das
Eisenbahn-Bundesamt mit. Fir die sonstigen Strecken# innerhalb des Ballungs-
raums Leverkusen ist die Kommune selbst zustéandig. Das Eisenbahn-Bundes-
amt unterstitzt die Kommune dabei.

1.4 Untersuchungsraum

Die Stadt Leverkusen ist eine kreisfreie Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfa-
len. Sie ist Teil des Regierungsbezirks Kdln, liegt geografisch im Bergischen
Land und gehdrt somit zum Rheinland. Sie grenzt an die Stadte und Kommu-
nen Koln, Bergisch Gladbach, Odenthal, Burscheid, Leichlingen, Langenfeld
und Monheim an. Im Westen wird sie vom Rhein begrenzt. Leverkusen besteht
aus drei Stadtbezirken und 13 Stadtteilen. Autobahnen und Eisenbahnstrecken
haben eine stark trennende Wirkung. Die von West nach Ost filhrende A1, die
von Nord nach Sud fihrende A3 und die Bahntrassen fiihren direkt durch Le-
verkusen.

Die Stadt Leverkusen hat eine Gesamtflache 78,9 km2. 169.116 Einwohnerin-
nen und Einwohner sind in Leverkusen mit inrem Hauptwohnsitz gemeldet.?
Daraus ergibt sich eine Einwohnerdichte von 2.143 Einwohnern je km?. Die Be-
volkerungszahlen steigen seit dem Jahr 2000 an.

Fur die Larmaktionsplanung von Relevanz sind

das StralRennetz, bestehend aus allen Stral3en bzw. Stralenabschnitten mit
einem Verkehrsaufkommen von tiber 4.000 Kfz / Tag,

die Haupteisenbahnstrecken mit jeweils einer Zugverkehrsstarke von mehr
als 30.000 Zugfahrten / Jahr sowie sonstige Eisenbahnstrecken mit einer
Zugverkehrsstarke von weniger als 30.000 Zugfahrten / Jahr,

der Grolflughafen Kéln / Bonn,

die Industrie- und Gewerbeanlagen.

3 Dies sind Strecken mit mehr als 30.000 Zugfahrten pro Jahr.

4 Strecken, die weniger als 30.000 Zugfahrten pro Jahr aufweisen.

5 Stadt Leverkusen, Statistikstelle, Stadtische Bevélkerungsstatistik (Stand
30.06.2023).



1.5 Vorgehensweise

Seit der zweiten Runde der Larmkartierung im Jahr 2012 sind alle Straf3en,
Schienenwege, GroRflughafen und Industrieanlagen zu bericksichtigen, die re-
levanten Umgebungslarm verursachen. In die Larmaktionsplanung gehen letzt-
endlich die Bereiche ein, in denen die Auslésewerte fur die Aktionsplanung von
65/ 55 dB(A) tags / nachts liberschritten werden.

Die Vorgehensweise der Larmaktionsplanung fiir die Stadt Leverkusen orien-
tiert sich an Anhang V der Umgebungslarmrichtlinie und hat folgende Schwer-
punkte.

1. Rickblick und Stand der Umsetzung der bisherigen Larmaktionsplanung
in Kapitel 2 dieses Berichts,

2. Auswertung der Larmkartierung 2023 in Kapitel 3 dieses Berichts,

3. Fortschreibung der Malnahmenplanung StralRenverkehr
in Kapitel 4 dieses Berichts,

4. Wirkungsanalysen und MalRhahmenkonzept Stralenverkehr
in Kapitel 6 und 7 dieses Berichts,

5. Malinahmenansatze fir weitere Larmverursacher (Schienenverkehr, GroR3-
flughafen und Industrie) in Kapitel 8 dieses Berichts,

6. Ruhige Gebiete in Kapitel 9 dieses Berichts,

7. Information und Beteiligung der Offentlichkeit.
Die Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange, der politischen Gremien
und der Burgerinnen und Burger erfolgte fortlaufend im Rahmen der Ausar-
beitung des Larmaktionsplanentwurfs. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteili-
gung wurde in der Zeit vom 20.02.2024 bis 19.03.2024 durchgefiihrt. An-
schlielend erfolgte auf Grundlage des Larmaktionsplanentwurfs die 2. Be-
teiligung der Offentlichkeit (29-05-2024 bis 30.06.2024). Die Ergebnisse
sind in den Anlagen zur politischen Sitzungsvorlage dokumentiert.
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2 Ruckblick auf die bisherige Larmaktionsplanung

Nachfolgend werden das bisherige Vorgehen und der Umsetzungsstand der
Larmaktionsplanung der Runden 1 bis 3 zusammengefasst.

21 Vorgehen

Den ersten Larmaktionsplan (Runde 1) hat die Stadt Leverkusen im Jahr 2010
erarbeitet. Mit rund 170.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gehdrt die Stadt
Leverkusen nach der EG-Umgebungslarmrichtlinie nicht zu den Ballungsrau-
men der Runde 1 (Ballungsraum > 250.000 Einwohnern). Daher mussten fur
den LAP der Runde 1 fiir Leverkusen nur Bundes- und LandesstralRen mit mehr
als 6 Mio. Kfz pro Jahr und Haupteisenbahnstrecken mit tiber 60.000 Ziigen pro
Jahr betrachtet werden. Am 21. Februar 2011 beschloss der Rat der Stadt Le-
verkusen den Larmaktionsplan der Runde 1.

Fir die Larmkartierung der Runde 2 (Ballungsraum > 100.000 Einwohnern) im
Jahr 2012 waren alle StraRen, Schienenwege, Grof¥flughafen und Industriean-
lagen zu berlcksichtigen, die relevanten Umgebungslarm verursachen. Fur die
Kartierung der Eisenbahnstrecken ist das Eisenbahnbundesamt (EBA) zustan-
dig. Sie erfolgte fur die Runde 2 im Jahr 2015. Alle larmrelevanten StralRen so-
wie Industrieanlagen hatte die Stadt Leverkusen im Jahr 2012 durch das Unter-
nehmen deBAKOM kartieren lassen. Bereits im Rahmen der Kartierung wurde
gemal den fir das Land Nordrhein-Westfalen geltenden Auslésewerten (vgl.
Abschnitt Abldsewerte und Grenzwerte) und in Abstimmung mit der Stadt Le-
verkusen durch das Unternehmen deBAKOM eine Kenngrofie bestimmt, mit de-
ren Hilfe besonders l&rmbetroffene Bereiche herausgearbeitet werden konnten.
Diese Kenngrofie errechnet sich aus dem mittleren Pegel an der Fassade des
Gebaudes, der Anzahl der dort wohnenden Personen und der Flache des Ge-
baudes. In die Larmaktionsplanung gingen letztendlich die Bereiche ein, in de-
nen die Auslésewerte fir die Aktionsplanung von 70 / 60 dB(A) tags / nachts
Uberschritten wurden.

Im Ergebnis dieser Vorbetrachtung wurden 26 Stralienabschnitte mit im stadti-
schen Vergleich besonders larmbetroffenen Bereichen bestimmt. Bei acht die-
ser Larmbrennpunkte gelten Autobahnen als Hauptlarmquellen. Bei ihnen ist
der Bund der Trager der Strallenbaulast. Diese Larmbrennpunkte wurden im
Rahmen der Umgebungslarmkartierung 2012 erfasst und als Konfliktbereiche
an den Baulasttrager gemeldet. Die Gbrigen 18 Larmbrennpunkte des Strallen-
verkehrs wurden im zweiteiligen Larmaktionsplan der Stadt bearbeitet. Im 2013
erarbeiteten ersten Teil der Larmaktionsplanung wurden Handlungsmdglichkei-
ten aufgezeigt. Diese wurden 2014 im zweiten Teil der Larmaktionsplanung
konkretisiert.



In der Bestandsanalyse der Larmaktionsplanung der Runde 2 wurden die Larm-
situation der 18 zu bearbeitenden Larmbrennpunkte naher beleuchtet, Ortsbe-
sichtigungen durchgefiihrt und die firr die Aktionsplanung relevanten Vorhaben
und Planungen der Stadt beschrieben und ausgewertet. Die Larmeinwirkungen
wurden fir die Larmbrennpunkte anhand der Kartierungsergebnisse aufgezeigt.
Um die durch den Straenverkehr verursachten Larmbrennpunkte zu prazisie-
ren, erfolgte eine detaillierte Analyse der Belastungssituation anhand der Larm-
kartierungsergebnisse.

Darauf aufbauend wurde erarbeitet, welche Abschnitte der zu untersuchenden
Larmbrennpunkte zum Beispiel fur eine Fahrbahnsanierung oder Mallhahmen
des Verkehrsmanagements geeignet sein kdnnen. Im Ergebnis wurden fol-
gende MalRnahmen zur Umsetzung empfohlen:

Einbau von larmarmem Asphalt,
Reduzierung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit,

Knotenpunktumbau zu einem Kreisverkehrsplatz inkl. einer Veranderung
des Fahrbahnquerschnitts und

Ersatz von FuRganger-LSA durch andere bauliche oder verkehrsorganisato-
rische Malinahmen.

Mit einer rechnerisch ermittelten akustischen Wirkungsprognose konnten die
Entlastungswirkungen der MalRnahmen abgeschatzt werden. Angaben zur
Larmminderungswirkung wurden fir jede einzelne MalRnahme genannt. Fir alle
MaRnahmen wurden die voraussichtlichen Kosten flir die Umsetzung grob ab-
geschatzt. Eine Dringlichkeitsreihung schloss die Larmaktionsplanung der
Runde 2 ab.

Im Rahmen der Stufe 3 erfolgte eine Fortschreibung des Larmaktionsplans der
Runde 2. Hierbei wurden fir insgesamt 15 Larmbrennpunkte, analog zur Vorge-
hensweise der Runde 2, Larmminderungsmafnahmen untersucht und im End-
bericht festgehalten.

Zusatzlich erfolgte bei der Stufe 3 auch die Identifikation und der vorsorgende
Schutz von bislang ruhigen Gebieten. Hier kdnnen Erholungssuchende mog-
lichst frei von Larmbelastigungen ,zur Ruhe kommen®. Im Larmaktionsplan der
Stufe 3 wurde erstmalig eine Gebietskulisse flr ruhige Gebiete entwickelt. Als
Ergebnis wurden insgesamt 30 rdumlich zusammengefasste ruhige Gebiete mit
einer geeigneten Flachennutzung und Mindestgré3e von 10 ha entwickelt, die
in zwei Kategorien unterschieden werden. In den empfohlenen 20 ruhigen Ge-
biete der Kategorie | liegen die Larmpegel durchgangig unterhalb von 55 dB(A)
im Tagesmittel. Die identifizierten ergdnzenden 10 ruhigen Gebiete der Katego-
rie Il sind im Inneren im Verhaltnis zu ihrer Umgebung mindestens 5 dB(A) lei-
ser und weisen einen Larmpegel unterhalb von 65 dB(A) im Kerngebiet auf.
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Der Larmaktionsplan der Stufe 3 wurde im Jahr 2019 durch den Rat der Stadt
Leverkusen beschlossen.

2.2 Stand der MaBnahmenumsetzung im StraBenverkehr

In den letzten Runden wurden verschiedene MalRnahmen zur L&rmminderung
realisiert. Darliber hinaus gab es MalRnahmen, die eine andere Zielstellung wie
die Verkehrssicherheit verfolgten, aber nach lhrer Umsetzung auch Larmminde-
rungs-Effekte haben.

Fahrbahnsanierung

An zwei Larmbrennpunkten wurden Fahrbahnsanierungen mit Iarmarmem As-
phalt durchgeflihrt:

Larmbrennpunkt 3 — Disseldorfer Strale,

Larmbrennpunkt 18 — Burscheider Stralle.

In folgenden Larmbrennpunkten wurden Fahrbahnsanierungen durchgefihrt:

Larmbrennpunkt 16 — Gustav-Heinemann-Stralle zw. Kalkstrae und Karl-
Carstens-Ring

Larmbrennpunkt 20 — Dusseldorfer Stral’e zw. Hardter Stral’e und Sand-
stralle

Larmbrennpunkt 28 — Gustav-Heinemann-StraRe (L 290) Friedrichstralle,
Hemmelrather Weg zwischen Hohe Kalkstrale und Hemmelrather Weg.

Larmbrennpunkt 37 — Solinger Stralle zw. Wupperstralte und Am Vogel-
sang

Larmbrennpunkt 38 — Rheindorfer Stralte

Far weitere La&rmbrennpunkte befinden sich Fahrbahnsanierungen derzeit in der
Planung.

Im Bereich des Larmbrennpunktes 21 — ,Mihlheimer Strale (L188), Oulustralle
(L 188)“ erfolgte der Ersatz des Pflasterbelags zwischen der Bergischen Land-
stralRe und der Morsbroicher StralRe.

Am Larmbrennpunkt 31 — A1, Kreuz Leverkusen West, werden umfangreiche
Larmschutzmalinahmen aufgrund des Brickenneubaus und den damit verbun-
denen Planfeststellungsbeschluss umgesetzt (Larmschutzwand + larmoptimie-
render Asphalt).



StraBenraumumgestaltung und Verkehrsorganisation

An zwei Knotenpunkten konnten lichtsignalgeregelte Kreuzungen durch einen
Kreisverkehr ersetzt werden:

Larmbrennpunkt 17 — Knotenpunkt Litzenkirchener Strafte / Stauffenberg-
stral3e / Werkstattenstralle

Larmbrennpunkt 20 — Knotenpunkt Litzenkirchener Stralte / Kapellenstralle
/ Altenberger Stral’e / Von-Knoeringen-Stralie

Darlber hinaus wurde die Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Litzenkirchener
StralRe / Im Dorf (L&rmbrennpunkt 20) durch einen FuRgangeruberweg ersetzt.
Alle Malinahmen sind dazu geeignet, die Haltevorgange zu reduzieren und den
Verkehr zu verstetigen.

Fir weitere Larmbrennpunkte sind Anderungen der StraRenraumgestaltung ge-
plant. Eine Auffihrung der entsprechenden Abschnitte erfolgt im weiteren Ver-
fahren im Rahmen der Maflnahmenplanung.

Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit wurde bisher an zwei Larmbrennpunkten
herabgesetzt. Im Europaring (La&rmbrennpunkt 6) gilt durchgangig eine zulas-
sige Hochstgeschwindigkeit von 60 km/h statt zuvor 80 km/h. In der Kdlner
Stralle wurde die zuldssige Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h
gesenkt.
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3 Auswertung der Larmkartierung Runde 4

Die Berechnung der Larmbelastung in Leverkusen erfolgte fur die im Kapitel 1.4
genannten Stralenabschnitte und IED-Anlagen durch das Biiro LARMKON-
TOR. Fir die Larmkartierung des Eisenbahnverkehrs ist das Eisenbahn-Bun-
desamt (EBA) zustandig. Die Larmkartierung des Flugverkehrs fir den Grol3-
flughafen Koéln / Bonn stellt das Ministerium fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfligung.

Die in diesem Kapitel zusammengetragenen Ergebnisse beruhen auf den Larm-
kartierungen mit Stand vom Juni 2023 (Stral’e, IED-Anlagen), September 2023
(Flugverkehr) und Juni 2022 (Eisenbahnverkehr).

Wie bereits im Kapitel 1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen erldutert, ist eine
unmittelbare Vergleichbarkeit zu den Ergebnissen der vorherigen Kartierungs-
runden (vor allem bei der Anzahl larmbetroffener Menschen) aufgrund der
neuen Berechnungsmethoden nicht mehr gegeben.

3.1 Larmeinwirkung durch den StraBenverkehr

Sehr hohen Larmbelastungen durch den StralRenverkehr Lpoen = 70 dB(A) sind
im Tagesmittel 4.300 Personen an ihren Wohnstandorten ausgesetzt (Tabelle
1).6 Dies entspricht rund 2,5 % der Leverkusener Bevolkerung. In den Nacht-
stunden betragt die Anzahl mit sehr hohen Larmpegeln Lnight = 60 dB(A) an den
Wohnstandorten ausgesetzter Personen 10.200 (6,0 %).”7

Werden die gesundheitsrelevanten Schwellenwerte von Loen = 65 d(A) bzw.
Lnight = 55 dB(A) beriicksichtigt, so sind im Tagesmittel 27.100 Personen und in
den Nachtstunden 40.100 Personen an ihren Wohnstandorten potentiell ge-
sundheitsgefahrdenden Larmbelastungen durch den Strallenverkehr ausge-
setzt. Bezogen auf die Gesamtbevolkerung sind dies 15,9 % (Tagesmittel) bzw.
23,7 % (Nachtstunden).

Sowohl bezogen auf die besonders hohen Werte von Lpen / Lnight 70 bzw.

60 dB(A) als auch auf die Auslésewerte der Larmaktionsplanung von 65 /

55 dB(A) zeigt sich, dass die Betroffenheiten in den Nachtstunden weitaus gro-
Rer sind als im Tagesmittel.

6 Der Loen ist ein mittlerer Pegel Giber das gesamte Jahr und beschreibt die Belastung
Uber 24 Stunden: Day (Tag), Evening (Abend), Night (Nacht). Bei seiner Berech-
nung wird der Larm in den Abendstunden und in den Nachtstunden in erhéhtem
Mafe durch einen Zuschlag von 5 dB (Abend) bzw. 10 dB (Nacht) bertcksichtigt.
Der Lpen dient zur Bewertung der allgemeinen Larmbelastung.

7 Der Lnight beschreibt den Umgebungslarm im Jahresmittel zur Nachtzeit (22-6 Uhr).
Der Lnight dient zur Bewertung der Nachtruhe.



Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 9 der 34. BImSchV sind tabellarische Angaben zur
geschatzten Anzahl von Fallen ischamischer Herzkrankheiten, starker Belasti-
gung oder starker Schlafstérung aufgrund der Umgebungslarmbelastung in der
Larmkartierung aufzufiihren (Tabelle 4). Diese Angaben sind aus epidemiologi-
schen Forschungsergebnissen abgeleitete statistische GréRRen, die nach den
Vorgaben der ULR berechnet werden.

Die farbigen Isophonenflachen in den Larmkarten fiir Loen und Lnignt stellen die
Pegel entlang des larmkartierten Stralennetzes dar, die auf3erhalb der Ge-
baude in 4 m Hohe lber dem Gelande im Tagesmittel und in der Nacht errech-
net wurden (Abbildung 1 und Abbildung 2).

Tabelle 1: Geschatzte Zahl der vom Strallenverkehrslarm belasteten Menschen
fur das untersuchte StralRennetz der Larmkartierung

Anteil Anteil
L Lni
PEN l\? elastﬁte Gesamtbe- Mant I\ﬁ elastﬁte Gesamtbe-
dB(A) enschen \sikerung® dB(A) enschen  ysikerung
55 bis 59 51.800 30,6 % 50 bis 54 48.300 28,6 %
60 bis 64 39.400 23,3 % 55 bis 59 29.900 17,7 %
65 bis 69 22.800 13,5 % 60 bis 64 9.600 57 %
70 bis 74 4.100 24 % 65 bis 69 500 0,3 %
ab 75 200 0,1 % ab 70 100 0,1 %
Summe 118.300 70,0 % Summe 88.400 52,3 %
ab 55 ab 50
Summe 27.100 16,0 % Summe 40.100 23,7 %
ab 65 ab 55
Summe 4.300 2,5% Summe 10.200 6,0 %
ab 70 ab 60

Datenquelle: LARMKONTOR GmbH, Stand: 19.06.2023.

8  Die Gesamtbevdlkerung betragt 169.116 Einwohnende mit Stand vom 30. Juni 2023
(Quelle: Stadt Leverkusen - Statistikstelle). Durch das Runden auf die erste Nach-
kommastelle kbnnen die Summen von dem Additionsergebnis der Einzelwerte ab-
weichen.

RAMBGLL

Stadt Leverkusen
Larmaktionsplan
Runde 4

Bericht

16.08.2024

11



RAMBGLL

Stadt Leverkusen

Larmaktionsplan Tabelle 2: Vom StraRenverkehrslarm belastete Flachen, Wohnungen, Schulen
Runde 4 und Krankenhauser im HauptverkehrsstralRennetz der Larmkartierung
Bericht Loen Flache Anzahl der Anzahl der Anzahl der
km? Wohnungen Schulgebiude® Krankenhaus-
16.08.2024 dB(A) gebiude
ab 55 33 35.400 157 28
ab 65 15 9.300 32 0
ab 75 3 100 0 0

Datenquelle: LARMKONTOR GmbH, Stand: 19.06.2023.

Tabelle 3: Vom Stralenverkehrslarm belastete Flachen, Wohnungen, Schulen
und Krankenhduser flir das gesamte Straflennetz der Larmkartierung

Loen Flache Anzahl der Anzahl der Anzahl der
km? Wohnungen  Schulgebsude  Krankenhaus-
dB(A) g chulgebaude gebiude
> 55 35 43.400 187 44
> 65 17 12.800 36 1
>75 4 100 0 0
Datenquelle: LARMKONTOR GmbH, Stand: 19.06.2023.
Tabelle 4: Geschatzte Zahl der durch den StralRenverkehrslarm verursachten

Falle ischamischer Herzkrankheiten, starker Beldstigung und starker
Schlafstérung in Leverkusen

Anzahl Fille ischimischer Fille starker Falle starker
Betroffener Herzkrankheiten Belastigung Schlafstérung
Hauptver-
kehrsstraRen 30 15.578 4.549
Alle StraBen 30 19.998 5.557

Datenquelle: LARMKONTOR GmbH, Stand: 19.06.2023.

9 Anzahl der belasteten Einzelgebaude.

0 Bei Schulen und Krankenhéuser wird jeweils die Anzahl der belasteten Einzelge-
12 baude ausgewiesen.



Abbildung 1:  Strategische Larmkarte StralRenverkehr fir das untersuchte Straflen-

netz der Ladrmkartierung; Schallimmissionsplan fir das Tagesmittel
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Quelle: LARMKONTOR GmbH, Stand: 22.05.2023.

Abbildung 2:  Strategische Larmkarte Stralenverkehr fir das untersuchte Straflen-

netz der Larmkartierung; Schallimmissionsplan fir die Nachtstunden
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Quelle: LARMKONTOR GmbH, Stand: 22.05.2023.
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In Erganzung der statistischen Auswertung der Larmkartierung und der Berech-
nung der Schallimmissionsplane fir den Bestand (Larmkartierung 2023) wurden
sogenannte Larmkennziffern (LKZ) ermittelt und graphisch dargestellt.

Uber die Larmkennziffer (LKZ) lasst sich die Schwere der Larmbetroffenheit im
Untersuchungsgebiet abbilden. Die Larmkennziffer berlicksichtigt zwei Aspekte:
das Ausmal der Ausldsewertliberschreitung (Loen = 65 dB(A) bzw. Lnignt

2 55 dB(A)) und die Anzahl der Betroffenen, jeweils bezogen auf eine Flache
von 100 mal 100 Metern. Im Ergebnis werden ausschlieflich die Bereiche des
Stadtgebietes dargestellt, in denen tatsachlich Larmbetroffene wohnen. In der
Abbildung 3 ist beispielhaft ein Auszug aus der LKZ-Karte Tagesmittel (links)
und Nacht (rechts) flir den Bereich Kreisverkehr Rennbaumstraflie dargestellt.
Die LKZ-Karten des Stadtgebietes sind in der Anlage 1 zu finden.

Die Betroffenenanalyse Uber die Larmkennziffern unterstreicht die Ergebnisse.
In den Nachtstunden sind die Betroffenheiten oberhalb der Auslésewerte héher
als im Tagesmittel. Zudem sind nachts auch mehr Straflenabschnitte von Aus-
I6sewertiiberschreitungen betroffen als im Tagesmittel. Das Beispiel in Abbil-
dung 3 verdeutlicht dies (Anzahl und Farbgebung der Kacheln).

Abbildung 3:  Auszug aus der Larmkennziffernkarte StraRenverkehr fur das unter-
suchte Strallennetz der Larmkartierung fir das Tagesmittel (links) und
die Nachtstunden (rechts); Bereich Kreisverkehr RennbaumstralRe

LKZ Lpen = 65 dB(A) LKZ Lnight = 55 dB(A)
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Quelle: LARMKONTOR GmbH, Stand: 22.05.2023



3.2 Larmeinwirkung durch den Eisenbahnverkehr

Mit Larmpegeln ab 65 dB(A) sind im Tagesmittel durch die Eisenbahn

1.360 Menschen an ihren Wohnstandorten belastet (Tabelle 5). In den Nacht-
stunden sind durch den Eisenbahnverkehr 2.650 Personen gesundheitsrelevan-
ten Larmbelastungen von 55 dB(A) und mehr ausgesetzt. Dieser Wert ent-
spricht ca. 1,5% der Leverkusener Bevolkerung.

Tabelle 5: Geschatzte Zahl der vom Eisenbahnverkehrslarm belasteten
Menschen flr das untersuchte Schienennetz der Larmkartierung
LDEN Belastete An:)ell LNight Belastete An:)ell
Menschen esamtbe- dB(A Menschen esamtbe-
dB(A) volkerung (A) volkerung
55 bis 59 4.480 2,6 % 50 bis 54 3.390 2,0%
60 bis 64 2.150 1,3 % 55 bis 59 1.800 1,1 %
65 bis 69 1.270 0,7 % 60 bis 64 800 0,5 %
70 bis 74 80 0,0 % 65 bis 69 50 0,0 %
ab 75 <10 0,0 % ab 70 0 0,0 %
Summe 7.990 4,7 % Summe 6.040 3,5%
ab 55 ab 50
Summe 1.360 0,8 % Summe 2.650 1,5 %
ab 65 ab 55
Summe 90 0,1% Summe 850 0,5 %
ab 70 ab 60

Datenquelle: Eisenbahn-Bundesamt, Stand

: 06.07.2023 (Eisenbahn-Bundesamt, 2023).

Tabelle 6: Vom Eisenbahnverkehrslarm belastete Flachen, Wohnungen, Schulen
und Krankenhduser flr das untersuchte Schienennetz der Larmkartierung

LDEN Fliche Anzahl der Anzahl der A:zanl der

km? Wohnungen Schulgebédude rankennaus-
dB(A) gebaude
ab 55 10,48 3.800 31 7
ab 65 2,85 640 1 0
ab 75 0,45 <10 0 0

Datenquelle: Eisenbahn-Bundesamt, Stand: 06.07.2023 (Eisenbahn-Bundesamt, 2023).

Tabelle 7: Geschatzte Zahl der durch den Eisenbahnverkehrslarm verursachten
Falle starker Belastigung und starker Schlafstérung in Leverkusen
Anzahl Fille starker Fille starker
Betroffener Belastigung Schlafstérung
1.438 669

Datenquelle: Eisenbahn-Bundesamt, Stand: 06.07.2023 (Eisenbahn-Bundesamt, 2023).
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Die Strategischen Larmkarten fur den Eisenbahnverkehr und die LKZ-Karten
des Eisenbahn-Bundesamtes befinden sich in der Anlage 1. Bei den LKZ-Kar-
ten zur Eisenbahn ist zu beachten, dass hier fiir die Larmkennziffern Pegel-
werte fur Loen ab 55 dB(A) und fur Lnight ab 50 dB(A) einbezogen werden. In der
Folge erreichen diese Larmkennziffern hohere Werte als die Larmkennziffern
zum StraRenverkehr''. Die Larmkennziffernkarten zum Straen- und Eisen-
bahnverkehr sind infolgedessen nicht direkt miteinander vergleichbar.

3.3 Larmeinwirkung durch den Flugverkehr

Die Larmkartierung 2023, veroéffentlicht vom Ministerium fur Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, weist
keinen Fluglarm oberhalb der Larmpegel Loen = 55 dB(A) und Lnight = 50 dB(A)
fir das Stadtgebiet Leverkusen aus. Die Strategischen Larmkarten zum Flug-

verkehr befinden sich in Anlage 1.

3.4 Larmeinwirkung durch IED-Anlagen

Von potenziell gesundheitsgefahrdenden Larmpegeln oberhalb von 65 dB(A) im
Tagesmittel und / oder oberhalb von 55 dB(A) in der Nacht sind gemaf Larm-
kartierung keine Personen durch von IED-Anlagen verursachten Larm betroffen
(Tabelle 9, Tabelle 8). Die Strategischen Larmkarten zu den IED-Anlagen befin-
den sich in Anlage 1.

Tabelle 8: Geschatzte Zahl der vom Larm der IED-Anlagen belasteten Menschen
in Leverkusen
LDEN Belastete Anteil | | Night Belastete Anteil
Menschen Gesamtbe- Menschen Gesamtbe-
dB(A) volkerung dB(A) vélkerung
55 bis 59 300 0,2 % | 50 bis 54 0 0,0 %
60 bis 64 0 0,0 % | 55 bis 59 0 0,0 %
65 bis 69 0 0,0 % | 60 bis 64 0 0,0 %
70 bis 74 0 0,0 % | 65 bis 69 0 0,0 %
ab 75 0 0,0% | ab70 0 0,0 %

Datenquelle: LARMKONTOR GmbH, Stand: 19.06.2023.

" Die Larmkennziffern zum StraRenverkehr beriicksichtigen ausschlieRlich Pegelwerte
fur Loen ab 65 dB(A) und flr Lnignt ab 55 dB(A).



Tabelle 9:  Von IED-Anlagen ausgehendem Larm belastete Flachen, Wohnungen,
Schulen und Krankenh&user
Loen Fliche Anzahl der Anzahl der Anzahl der
km? Wohnunden Schulge- Krankenhaus-
dB(A) g baude gebiude
ab 55 2,0 100 0 0
ab 65 3,0 0 0 0
ab 75 0,0 0 0 0
Datenquelle: LARMKONTOR GmbH, Stand: 19.06.2023

3.5 Zusammenfassung

Gemal Larmkartierung ist der Strallenverkehr in Leverkusen der Hauptlarmver-
ursacher (Abbildung 4 und Abbildung 5). Fir den Flugverkehr und die IED-Anla-
gen konnten keine potenziell gesundheitsgefahrdenden Larmpegel ermittelt

werden.

Abbildung 4:
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Abbildung 5: Betroffenenvergleich zwischen den Larmverursachern in den
Nachtstunden (Lnignt)
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Fur die Larmaktionsplanung der Stadt Leverkusen werden Auslésewerte von
Loen = 65 dB(A) und Lnight = 55 dB(A) verwendet (vgl. Kapitel 1.2). Bei Uber-

schreitung dieser Werte an tangierender Wohnbebauung sollten Larmminde-
rungsmafinahmen untersucht und bei entsprechender Eignung durchgefiihrt
werden.

Mit den Larmkennziffern lasst sich die Schwere der Larmbetroffenheit im Unter-
suchungsgebiet abbilden. Fir den StralRenverkehr wurde eine entsprechende
Aufbereitung der Larmkartierung vom Biro LARMKONTOR vorgenommen. Um
die akustisch besonders auffalligen Bereiche hervorzuheben, werden die Stra-
Renabschnitte mit linienhafter Betroffenheit und einer aufsummierten Larmkenn-
ziffer > 20 zu Larmbrennpunkten zusammengefasst. '> Aufgabe der Larmakti-
onsplanung ist es, vordringlich fir diese Abschnitte geeignete Malnahmen zur
Larmminderung zu entwickeln. Eine Ubersicht tiber die Larmbrennpunkte des
StraBenverkehrs geben die Tabelle 10 und die Abbildung 6.

Fir MaRBnahmen an den Bundesautobahnen ist der Bund, vertreten durch die
Autobahn GmbH des Bundes, zustandig. Fir MalRnahmen an den Bundes- und
LandesstraBen ist im Land Nordrhein-Westfalen der Landesbetrieb Straltenbau
NRW (Straflen.NRW) zustandig. Die ermittelten LA&rmbrennpunkte an den Bun-
desautobahnen A1 und A3 wurden daher an die Autobahn GmbH des Bundes
Ubergeben. Dort geplante MalRhahmen werden nachrichtlich in den Mal3nah-
menteil Strale ibernommen.

2 Im Anschluss erfolgte eine Plausibilitatspriifung der Eingangsdaten wie Verkehrs-

starken und Schwerverkehrsanteilen. Daraufhin konnte die Anzahl der Larmbrenn-
punkte reduziert werden.



Tabelle 10: Larmbrennpunkte des Straflenverkehrs
Nr. StrafBe
1 Entfalit '
2 Wupperstralle
3 Dusseldorfer StralRe

Haltestelle Am Frankenberg, Hermann-Lons-Strafle"

4a Bonner Stralle

4b BAB A3 — Bonner Stral3e

5 BAB A3 — Muhlenweg, Michaelsweg, Zeisigweg

6 Europaring

7 BAB A3 — Muhlenweg, Amselweg

8 BAB A1/ AK Leverkusen — Marienburger Stral3e, BismarckstralRe

9 RathenaustralRe

10 Rennbaumstrale, Rat-Deycks-StralRe, Disseldorfer Strale,
Am Weiher - Dechant-Krey-Stralie

11 Kolner StralRe

12 HumboldtstraRe, Robert-Koch-Stralte

13 BAB A3 / AK Leverkusen (BAB A1) — Eichenweg, Eschenweg

14 BAB A3 / AK Leverkusen — Fr.-Nansen-Stral3e, Flensburger Stral3e, Rather-
kamp, Am Stadtpark

15 BAB A3 / AK Leverkusen — Flensburger Stralte, Gliicksburger StralRe, Apen-
rader Stralle

16 BAB A3 — Gustav-Heinemann-Stralle, Borkumstralie, Norderneystrale, Hal-
ligstralRe, KunstfeldstralRe

17 Lutzenkirchener Stralle (Pommernstralle — Stauffenbergstrale)

18 Burscheider Straf3e (Ortsteil Berg. Neukirchen)

19 Lutzenkirchener Stralle (Neukronenberger StralRe -Von-Knoeringen-Strafe)

20a Quettinger Stralle, Litzenkirchener Stralke

20b Lutzenkirchener Stral3e (In Holzhausen — Kapellenstralie)

21 Milheimer StralRe, Oulustralie

22 Bensberger Stralle

23 Burscheider Stralke (Ortsteil Pattscheid)

24 BAB A1 — Bruchhauser Stral3e

25 Bergische Landstral3e, Berliner Stralle

13 Mit ,Entfallt gekennzeichnete Larmbrennpunkte stammen aus dem LAP Stufe Il
vom Dezember 2014. Auf Grundlage der Larmkartierung 2023 erfillen sie die Larm-
brennpunktkriterien nicht mehr.
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Nr. Strafle

26 Entfallt’s

27 Kalkstraflie

28 Gustav-Heinemann-Stralle

29 Odenthaler Stralle

30 BAB A3 — Konrad-Adenauer-Platz, WeiherstralRe, Bertha-von-Suttner-
Stralle, Elisabeth-Langgasser-Stralle

31 BAB A1, Kreuz Leverkusen-West - Albert-Einstein-Stralie

32 Stixchesstralle

33 Bismarckstrae (Schulzentrum)

34 Willy-Brandt-Ring

35 Feldstralle

36 Bismarckstraflie, Kiippersteger Strale, Von-Ketteler-Stralle

37 Solinger Stralte

38 Rheindorfer Stralle

39 Alkenrather StralRe, A1 - Geschwister-Scholl-Stralte

40 Alkenrather StralRe, Wilhelm-Leuschner-StralRe - Wilhelm-Kaltenbach-Weg

41 PommernstralRe

Die grau hinterlegten Bereiche liegen im Einflussbereich von Autobahnen. Die Numme-
rierung der Larmbrennpunkte wurde zu Vergleichszwecken aus dem Larmaktionsplan
der Stufe 3 vom Oktober 2019 Glbernommen und erganzt bzw. fortgefiihrt.

Abbildung 6:

Larmbrennpunkte des Stralenverkehrs

LAP Leverkusen
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Die drei Bahnstrecken KoéIn-Duisburg, Kéln-Gruiten und Niederlahnstein-Mil-
heim/Speldorf fUhren geman der durch das EBA zur Verfugung gestellten Larm-
kennziffernkarten fast in ihrem gesamten Verlauf in Leverkusen zu Larmbetrof-
fenheiten. Larmkennziffern sind fur 10 der 13 Stadtteile ausgewiesen: Rhein-
dorf, Burrig, Kiippersteg, Wiesdorf, Manfort, Alkenrath, Schlebusch, Opladen,
Quettingen und Bergisch Neukirchen. Abbildung 7 zeigt die Larmbrennpunkte
des Stralenverkehrs, die zusatzlich von Bahnlarm betroffen sind 4.

Abbildung 7:

Eisenbahnverkehr

Bereiche mit Mehrfachbelastungen durch Straf3en- und

LAP Leverkusen
Stufe IV

Larmschwerpunkte IV

| dnmbrennpunk! Autobahn

s Larmbrennpunkt Stufe IV

7 Untarsuchungsgebiat 1]
Mehrfachbelastung

Kartengrundiage © OSM und Mitwirkende
Datenstand 2023-08-19
Mafisiab 1:57.000
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Dargestellt sind Bereiche, fur die das Eisenbahn-Bundesamt Larmpegel Lnight von

mehr als 45 dB(A) oder Loen von mehr als 55 dB(A) errechnet hat.
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4 Analyse vorhandener Planungen und Unterlagen mit
Wechselwirkungen zur Larmminderung

Eine wesentliche Grundlage fiir das MalRnahmenkonzept sind neben den vorlie-
genden Larmkartierungen die bereits vorhandenen Planungen. Einige der in Le-
verkusen vom Stadtrat beschlossenen Planungen beinhalten Malnahmen, die
neben ihrem eigentlichen Ziel auch Auswirkungen auf die La&rmaktionsplanung
haben. Es ist daher naheliegend, diese zunachst ausfindig zu machen und die
darin enthaltenen Hinweise und Empfehlungen soweit mdglich in die Larmakti-
onsplanung aufzunehmen.

Nachfolgend werden die vorhandenen Planungen beschrieben und — soweit
dies beim bisherigen Arbeitsstand méglich ist — zu bertcksichtigende Wechsel-
wirkungen mit der Larmaktionsplanung aufgezeigt.

Relevante Planungen mit Auswirkungen auf die Larmsituation sind:
die Bauleitplanung (Flachennutzungsplan, Bebauungsplane),
die ,neue bahnstadt opladen®,

Grofprojekt — Umbau Europaring (B8)
das Mobilitatskonzept 2030+,

der Luftreinhalteplan.

Bauleitplanung

Der Flachennutzungsplan '® stellt die beabsichtigte stéadtebauliche Entwicklung
der Stadt Leverkusen dar. Er enthalt Planungsleitlinien und Erlauterungen fir
die beabsichtigte Art der Bodennutzung.

Durch die Aufstellung von Bebauungsplanen werden die bauliche Inanspruch-
nahme, die Art und das Mal} der Nutzung einzelner Teilbereiche des Stadtge-
bietes rechtsverbindlich als Ortssatzung geregelt. Damit werden die Vorgaben
der Stadtentwicklung in konkrete Projekte umgesetzt und fir den Einzelnen
Rechtssicherheit geschaffen.

Die im Planungsrecht festgelegten Vorschriften zur Aufstellung von Bebauungs-
planen gewahrleisten, dass alle fiir die Satzung wichtigen Grundlagen, Ziele
und Interessen — die 6ffentlichen und privaten Belange — ermittelt und gerecht
untereinander und gegeneinander abgewogen werden.

5 Stadt Leverkusen, Fachbereich Stadtplanung: Flachennutzungsplan 2006.
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Auf rund 72 ha befindet sich das Stadtquartier ,neue bahnstadt opladen® u. a.
auf dem Gelande des ehemaligen Bahnausbesserungswerkes im Osten des
Bahnhofs Opladen.

Fur das Vorhaben ,neue bahnstadt opladen“ wurden bereits eine Reihe von
Verkehrsuntersuchungen durchgefiihrt.

Neben neuen Quartiersstrafien besteht die groite Anderung in dem Bau der
Europa-Allee entlang der Gleise. Diese wurde 2021 erdffnet und nimmt unter
anderem den Durchgangsverkehr anstatt des Strallenzuges Robert-Koch-
Strale, Humboldtstralle und Bahnallee (in Teilen Larmbrennpunkt Nr. 12) auf.
Die Humboldtstraf3e,die Kdlner Stralend die Pommernstraf3e werden somit ent-
lastet. Es ist davon auszugehen, dass die Verdnderungen auch akustisch wahr-
genommen werden kénnen.

Im Rahmen der neuen bahnstadt opladen wurden zwei Knotenpunkte ange-
passt, deren Verkehrsqualitdt in dem benannten Verkehrsgutachten berechnet
wurden. Der Knoten Quettinger Stral3e / Borsigstralle / Feldstrale '® wurde aus-
gebaut und hat ein modifiziertes Signalprogramm erhalten. Der Knoten Lutzen-
kirchener Stralle / Werkstattenstrale / Stauffenbergstrale '” wurde zu einem
Minikreisverkehr umgebaut. Ersetzen Kreisverkehre lichtsignalgeregelte Kno-
tenpunkte flhrt dies zu einer Verstetigung des Verkehrsflusses und damit zu ei-
ner Verminderung der Larmemissionen. Ruckt der Verkehr durch diese Mal3-
nahme naher an die Bebauung, kann der Effekt der Larmminderung jedoch
auch wieder aufgehoben werden.

Entlang der Europaallee wurde eine ca. 1,3 Kilometer lange Schallschutzwand
mit einer maximalen Hohe von 4 Metern umgesetzt. Bei einer finalen Umset-
zung der Bebauung westlich der Gleise ist eine deutliche Minderung der Schie-
nenverkehrsgerdausche im Stadtteil Opladen auszugehen. Die neue Bebauung
dient hierbei als eine Art Schallschutzbebauung.

GroBprojekt — Umbau Europaring (B8)

Der Europaring stellt die Hauptverbindung zwischen den Stadtteilen Wiesdorf
und Opladen dar. Die Hauptstral3e in Troglage besitzt den Charakter einer
Stadtautobahn. Die angrenzenden Siedlungsbereiche sind stark verlarmt. Seit

16 Der Knoten befindet sich am Rand des Larmbrennpunkts Nr. 20, Quettinger Strale.

17 Der Knoten befindet sich am Rand des Larmbrennpunkts Nr. 17, Liitzenkirchener
Stralle. 23
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Anfang der 2000er Jahre ist bekannt, dass es an den Stitzwanden stdlich des
Kreisverkehres zu Bewegungen kommt. Zur Sicherung werden dauerhaft Mal3-
nahmen / Uberpriifungen durchgefiihrt.

Im Jahr 2011 wurde deshalb eine Entwicklungsstudie zur Umplanung des Euro-
parings durchgefihrt.

In dem Zusammenhang ist auch die Thematik einer méglichen Stadtbahntrasse
auf der B8 zu betrachten, die auf Beschluss des Rates vom 14.12.2015 von der
Stadt Leverkusen fiir den OPNV-Bedarfsplan 2017 des Landes NRW angemel-
det wurde. Im Rahmen des OPNV-Bedarfsplans wird landesseitig eine Kosten-
Nutzen-Analyse erstellt und eine Priorisierung der MaRnahmen vorgenommen.
Sowohl die Neuaufstellung des OPNV-Bedarfsplans als auch die Erstellung des
multimodalen Landesverkehrsmodells als Grundlage hierfiir, haben sich mehr-
fach verzdgert. Daher kann weiterhin keine zeitliche Perspektive genannt wer-
den, wann mit der Fertigstellung zu rechnen ist.

Aufgrund dieser Entwicklungen und der Tatsache, dass die Plane fiir den Um-
bau der B8 mittlerweile einige Jahre alt sind, erscheint es sinnvoll, zu Uberpri-
fen, ob die Planungen in der beschlossenen Form weiter fortgefiihrt werden
sollten. Deshalb wurde die Alternativplanung ,Ebenerdige Fihrung der B8,
plangleicher Knoten B8/Kuppersteg“ durch den Rat der Stadt Leverkusen am
08.04.2024 beschlossen. Bestandteil dieser Prufung wird dabei auch sein, wie
der OPNV auf dieser zentralen Achse zwischen Leverkusen-Mitte und Opladen
gestarkt werden kann, z. B. durch die Einrichtung von Busspuren. Ein weiterer,
zu untersuchender Aspekt stellt auch die Verbesserung des FulR- und Radver-
kehrs dar, zumal gemaf Mobilitdtskonzept 2030+ dieser Abschnitt des Europa-
rings in Kiippersteg mit der parallel verlaufenden Hardenberg- und Windthorst-
stral3e zur HauptfuBwegeachse gehoért und Bestandteil des Rad-Pendler-Rou-
ten-Netzes ist.

Teil dieser Planung wird auch das Thema Larmschutz sein.

Mobilitatskonzept 2030+

In der Stadtentwicklung gibt es unterschiedliche konzeptionelle sowie strategi-
sche Planwerke, die sich mit der zukinftigen Entwicklung der Stadt Leverkusen
befassen. Das Mobilitatskonzept als Teil dessen definiert die Ziele und Strate-
gien im Bereich der Mobilitat fur die nachsten 10 bis 15 Jahre (,Mobilitatskon-
zept Leverkusen 2030+“). Das Mobilitatskonzept befasst sich hierbei mit allen
fur Leverkusen relevanten Mobilitdtsthemen und definiert Strategien und auch
MaRnahmenempfehlungen, um die Mobilitat in Leverkusen zukunftsgerichtet zu
gestalten, Konflikte mit weiteren Zielen der Stadtentwicklung zu I6sen und die
Lebensqualitat in Leverkusen insgesamt weiter zu erhéhen. Ein zentrales Ziel ist
hierbei die Gestaltung der Verkehrswende hin zu einer umweltschonenden und



ressourcensparenden Mobilitat. Am 25. Juni 2020 hat der Rat der Stadt dieses
rund 300 Seiten starke Konzept beschlossen

Im Mobilitdtskonzept werden, basierend auf einer Starken- und Schwachen-
Analyse der verkehrlichen Situation die verkehrlichen Ziele bis zum Jahr 2030
und darlber hinaus sowie die dafiir erforderlichen Veranderungen definiert. Es
dient damit der Vorbereitung nachfolgender Verkehrsprojekte, Planung zukunfti-
ger Personal- und Finanzressourcen und ist ein wichtiger Orientierungsrahmen
fur die Mobilitats- und Verkehrsentwicklung der Stadt.

Neben dem Kapitel ,Handlungsfeld L: Umwelt- und Klimaschutz* mit den Maf-
nahmenfeldern ,Férderung emissionsarmer Mobilitatsformen*, ,Minderung der
Larm- und Schadstoffemissionen®, ,Verstarkter Einsatz larmreduzierenden As-
phalts” und ,Begriinung und Klimaanpassung*“ erfolgen im Mobilitdtskonzept u.a.
Vorschlage fur eine Attraktivierung des Strallenraumes bzw. des Fullwegenet-
zes (Larmbrennpunkt 11 und 17 (in Teilen)), die Einfliihrung von Tempo 30 im
Bereich der Muhlheimer Strae (La&rmbrennpunkt 21) sowie weitere Malinah-
men zur Verkehrsberuhigung in den Larmbrennpunkten 18, 19, 20, 25, 36, 37,
38, 39, 40 (von-Ketteler-Stralle).

Auch werden Empfehlungen zu Radfihrungsformen in den Larmbrennpunkten
6, 9, 12, 28, 39 und 40 gegeben.

Weitere MaRnahmenfelder mit Betroffenheit der Larmbrennpunkte:

Knotenpunkte fahrradfreundlich umgestalten
Etablierung von Schnellbuslinien und Busspuren

Errichtung von Kreisverkehren bzw. Umgestaltung/Optimierung von Knoten-
punkten

verkehrliche Entlastung von Stadteilzentren, u.a. Uber die Klassifizierung
von Stral3en

Einflhrung von Tempo 30

Luftreinhalteplan fiir die Stadt Leverkusen

Die Luftreinhalteplanung und die Larmaktionsplanung verfolgen ein gemeinsa-
mes Ziel — den Schutz der menschlichen Gesundheit. Beide Planungen sind da-
bei stark durch europarechtliche Vorgaben gepragt. Die bereits in den Kapiteln
zuvor beschriebene Umgebungslarmrichtlinie ist die zentrale Richtlinie fiir die
Umsetzung der Larmaktionsplanung. Fir die Luftreinhalteplanung ist dies die
Richtlinie Gber Luftqualitdt und saubere Luft fiir Europa (Richtlinie 2008/50/EG),
umgangssprachlich auch ,Luftqualitatsrichtlinie” genannt.
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Im Gegensatz zur Larmbelastung wird die Luftqualitat vor allem in besonders
belasteten Bereichen gemessen. Fir einzelne, lufthygienisch unglinstige Stre-
ckenabschnitte kdnnen auch Ausbreitungsberechnungen durchgefiihrt werden.
Rechtlich bindend und relevant fiir die Anordnung von MaRhahmen bzw. die
Aufstellung eines Luftreinhalteplans sind allerdings die im Rahmen der Messun-
gen erhobenen Werte.

Zustandig fur die Aufstellung von Luftreinhalteplanen in Nordrhein-Westfalen
sind die Bezirksregierungen. Auf Veranlassung des Ministeriums fir Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
wird seit Januar 2015 an der Gustav-Heinemann-Stral3e eine verkehrsbezo-
gene Luftmessstation (Stationskirzel VLEG) durch das Landesamt fir Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW betrieben. Fur die Jahre 2015,
2016 und 2017 wurde an der VLEG-Station ein Jahresmittelwert von 45 bis 47
pg/m3 Stickstoffdioxid (NO2) gemessen. Der zulassige Jahresmittelwert von 40
pg/m?® wurde somit deutlich iberschritten. Der Grenzwert fir Feinstaub der Par-
tikelgroRe PM1o wird hingegen deutlich unterschritten. Seit Januar 2018 wird an
der Gustav-Heinemann-StralRe auch Feinstaub der Fraktion PM25s gemessen.
Die Grenzwerte fur PM25s werden seit Start der Messungen sicher eingehalten.

Mit Nachricht vom 01.06.2016 teilte die Bezirksregierung Koéln der Stadt Lever-
kusen mit, dass sie aufgrund der in 2015 gemessenen Grenzwertiiberschrei-
tung mit Erlass vom MULNYV aufgefordert ist, einen Luftreinhalteplan fur die
Stadt Leverkusen aufzustellen. Der Luftreinhalteplan hat die notwendigen Mal3-
nahmen zur dauerhaften Reduzierung von Grenzwertlberschreitungen festzule-
gen. Die MaRnahmen des Luftreinhalteplans missen geeignet sein, den Zeit-
raum einer bereits festgestellten Grenzwertlberschreitung so kurz wie moéglich
zu halten. Anders als in der EG-Umgebungslarmrichtlinie existieren in der Luft-
reinhalteplanung verbindliche Grenzwerte, welche es einzuhalten gilt. Beschlos-
sene Mallnahmen innerhalb eines Luftreinhalteplanes zur Einhaltung der
Grenzwerte sind somit rechtlich bindend und entfalten eine Umsetzungsver-
pflichtung.

Der Luftreinhalteplan fir das Stadtgebiet Leverkusen ist in Zusammenarbeit mit
der fUr die Erstellung zustandigen Bezirksregierung Koéin erarbeitet worden. Die
im Luftreinhalteplan aufgefiihrten Mallnahmen sind aus einem zuvor im Rat be-
schlossenen MaRnahmenkatalog entwickelt worden. Nach mehrmaliger Offen-
lage ist der Luftreinhalteplan fir das Stadtgebiet Leverkusen am 01.01.2020 in
Kraft getreten. Seit 2019 wird der Grenzwert fur den im Luftreinhalteplan be-
trachteten Luftschadstoff NO2 an beiden Leverkusener Messstationen sicher
eingehalten (zuletzt 32 yg/m?im Jahr 2022).

Grundsatzlich zeichnen sich vor allem stark befahrene Stralenabschnitte mit ei-
ner lickenlosen bzw. geschlossenen Bebauung durch eine erhdhte Luftbelas-
tung aus. Solche Abschnitte werden fir gewdhnlich schlechter durchliftet und
neigen deshalb zu einer Ansammlung von Luftschadstoffen. Als maf3geblicher
Emittent liegt dabei der Fokus auf dem Stralenverkehr.



Das Portfolio der MalRnahmenplanung ist bei der Luftreinhalteplanung zunachst
deutlich weiter gefasst als bei der Larmaktionsplanung. Stehen bei der Larmak-
tionsplanung zunachst verkehrsorganisatorische (z.B. Geschwindigkeitsreduzie-
rungen) und stral3enbauliche MaRnahmen (z.B. larmarme Fahrbahnbelage) im
Fokus, legt der Luftreinhalteplan fir Leverkusen den Fokus auf allgemeine
Mafinahmen wie z. B. die Steigerung der Attraktivitat des 6ffentlichen Nahver-
kehrs sowie des Radverkehrs. Gleichermalf3en sind Malnahmen zur Férderung
der Elektrifizierung im 6ffentlichen Nahverkehr und motorisierten Individualver-
kehr in den Luftreinhalteplan aufgenommen worden.

Viele MalRnahmen der Luftreinhalteplanung wirken sich ebenso positiv auf die
Larmaktionsplanung aus. Die Reduzierung der Verkehre (z. B. durch Verlage-
rung auf den OPNV) filhrt automatisch zu einer Reduzierung der Larmbelas-
tung. Ebenso kann die Verstetigung des Verkehrs (Stichwort: fliissiger Verkehr)
sowohl zu einer Verbesserung der Luftqualitat, als auch zur Minderung der
Larmbelastung fihren. Gleichermalen fiihren nicht alle Malinahmen zu einer
Verbesserung der jeweiligen Problemsituation. Einige Mallnahmen kdnnen sich
auch kontrar verhalten. Die SchlieRung von Baullicken zum Beispiel schiitzt die
ruckwartigen Bereiche der Hauser vor dem vom Strallenverkehr ausgehendem
Larm. Gleichzeitig kann sich die geschlossene Bebauung je nach Auspragung
und fehlendem Luftaustausch allerdings negativ auf die lufthygienische Situa-
tion auswirken.

RAMBGLL

Stadt Leverkusen
Larmaktionsplan
Runde 4

Bericht

16.08.2024

27



RAMBGLL

Stadt Leverkusen
Larmaktionsplan
Runde 4

Bericht

16.08.2024

28

5 MaBRnahmenplanung StraBenverkehr

In der Regel reichen einzelne MaRnahmen zur Larmminderung im Stralenver-
kehr nicht aus, um eine wirksame Larmminderung zu erreichen. Malnahmen
kénnen technischer, baulicher, gestalterischer, verkehrlicher und organisatori-
scher Natur sein. Die Prioritat sollte bei vorbeugenden Malinahmen liegen bzw.
bei MaRnahmen, die bereits am Entstehungsort ansetzen.

Die Larmminderung fiir den StralRenverkehr verfolgt generell die Ansatze:

Vermeidung: MalRnahmen, die beitragen, den Verkehrslarm zu vermeiden.
Es gilt das Motto: Am besten ist der Larm, der gar nicht erst entsteht.

Bindelung / Verlagerung: Mallnahmen, die den nicht vermeidbaren Verkehr
bundeln oder in weniger sensible Bereiche verlagern (z. B. auf gewerblich
genutzte oder anbaufreie Strecken).

Vertraglichere Abwicklung: Hierfur sind beispielhaft bessere Fahrbahnen,
eine gedrosselte Geschwindigkeit, groflere Abstidnde zwischen Emissions-
und Immissionsort sowie ein gleichmafigerer Verkehrsfluss wirksam.

Schallschutz: Prifung von Méglichkeiten von Schallschutzwéanden oder
Schallschutzfenstern.

Die Larmaktionsplanung Leverkusen konzentriert sich ausschlief3lich auf die
Méoglichkeiten einer vertraglicheren Abwicklung des Kfz-Verkehrs. Hier verber-
gen sich die gréten Potenziale der Larmminderung (Tabelle 11). Diese sind in
Abbildung 8 noch einmal beziffert.

Tabelle 11: Generelle MaRnahmen zur La&rmminderung im Kfz-Verkehr
Larmminde-
Ansatz MaBnahmen auf kommunaler Ebene rungswir-
kung
Vermeidung Stadt der kurzen Wege: Erhalt und Schaffung einer (+)
von Kfz-Verkehr  hohen Nutzungsmischung und -dichte in der Stadt,
i dezentrale Einkaufsmaoglichkeiten in Wohngebieten
Dampfung des Pkw-Zielverkehrs in die Innen- +
stadte: Parkraumbewirtschaftung, City-Maut
City-Logistik: Giterverkehrszentren / Verkniipfung +
von Binnenschifffahrt, Schienen- und Lkw-Verkehr
Férderung von  Bus und Bahn: gute rdumliche Erschlieung, hohe (+)
larmarmen Ver- Taktdichten, OPNV-Beschleunigung, flgxible Be-
kehrsmitteln  dienungsformen, gute Verknlpfung des OPNV un-
(i | & tereinander und mit anderen Verkehrstragern
Fahrradverkehr: Radfahrstreifen / Schutzstreifen, (+)

Fahrrad-Abstellanlagen, Bike + Ride, Fahrradver-
leihsysteme, Wegweisung flr Alltags- und touristi-
schen Radverkehr




Ansatz

MaRnahmen auf kommunaler Ebene

Larmminde-
rungswir-

kung

FuRverkehr: Querungshilfen an Hauptstral3en, aus-
reichend breite Gehwege, Befestigung und Ent-
wasserung

+)

Biindelung und
Verlagerung
von Verkehr

AEN)

Verkehrsberuhigung des StralRennebennetzes: ver-
kehrsberuhigte Bereiche, Tempo-30-Zonen, bauli-
che Verkehrsberuhigung

++

Lkw-Routennetze: Biindelung auf larmunempfindli-
chen Routen

Fahrverbote fur bestimmte Fahrzeuggruppen (z. B.
Lkw) und/oder zu bestimmten Zeiten (z. B. nachts)

++

Verkehrsorganisation: Zuflussdosierung,
Pfortnerampeln, Einbahnstrallen, Abbiegeverbote,
Leitsysteme

In Einzelféllen ggf. auch Straflenneubau: Ortsum-
fahrung, innerstadtische Stralennetzerganzung

+)

Vertragliche Ab-
wicklung des
Kfz-Verkehrs

e

Larmarme Fahrbahnbelage

++

Niedrige Hochstgeschwindigkeiten

++

Stetiger Verkehrsfluss: Koordination Lichtsignalan-
lagen bei niedriger Geschwindigkeit (Griine Welle),
Parkraummanagement (Be- und Entladezonen) zur
Vermeidung von Parken in 2. Reihe, verkehrsberu-

higte Geschéftsbereiche, Kreisverkehre

Héhere Aufent-
haltsqualitaten

Stadtebauliche Integration des StraRenraums: gro-
Rerer Abstand zwischen Larmquelle und Fassade,
am Aufenthalt orientierte Gestaltung, Fahrbahnver-

engung, Querungsmoglichkeiten

+)

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung:
Trennung unvertraglicher Nutzungen, Festsetzung
geschlossener Bauweisen, Anordnung sensibler
Nutzungen zur straRenabgewandten Seite, larmop-
timierte Festsetzung von Verkehrsflachen, Festset-
zung von Flachen fir Schallschutzeinrichtungen,
larmoptimierte Uberplanung

++

Baulicher
Schallschutz

SchlieRung von Baullicken

++

Tunnel, Troglagen oder Uberbauung

++

Schallschutzwande, Schallschutzwalle

++

Schallschutzfenster

(++)

Legende: ++ sehr gute Wirkung, + gute Wirkung, () Einschrankung
Quelle: eigene Darstellung.
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Abbildung 8: Larmminderungspotenziale ausgewéahlter Ma3nahmen

Bessere Fahrbahnbelage (Sanierung
einer schadhaften Asphaltdecke)

Bessere Fahrbahnbelage
(Asphalt statt schadhaftes Pflaster)

Larmarme Fahrbahnbelage
(z. B. LOA 5D)

Besserer Verkehrsfluss
(bei 50 km/h)

Besserer Verkehrsfluss
(bei 30 km/h)

Niedrigere Geschwindigkeit
(Tempo 30 statt 50 auf Pflaster)

Niedrigere Geschwindigkeit
(Tempo 30 statt 50 auf Asphalt)

Weniger Verkehr (Reduzierung
der Verkehrsmenge um 20 %)

Weniger Lkw-Verkehr (Reduzierung
des Lkw-Anteils von 10 % auf 5 %)

Grolere Abstande zwischen Stralle m minimale Reduzierung
und Hauswand (15 statt 12 m)

maximale Reduzierung

0 1 2 3 4 5 6

Reduzierung um ... dB(A)

Quelle: eigene Darstellung.

Im Rahmen der MaRnahmenplanung werden die bisher noch nicht umgesetzten
MaRnahmen aus Stufe 3 auf ihre Aktualitat Uberprift. Fur die neuen Larmbrenn-
punkte erfolgt eine Mallnahmenplanung analog zur Stufe 3.



5.1 Larmarme Fahrbahnbeldage

Ebene, glatte und larmarme Fahrbahnoberflachen sind fir die Larmminderung
von hoher Bedeutung. Die Bestandsanalyse zeigt nur fur wenige Larmbrenn-
punkte in Leverkusen einen Fahrbahnsanierungsbedarf. Mit den Ergebnissen
der Larmkartierung und der Bestandsanalyse werden die Stralenabschnitte
identifiziert, fir die aus Larmgesichtspunkten eine Fahrbahnsanierung empfeh-
lenswert erscheint.

Bei Sanierungs- und Neubaumaflinahmen sollte der Einbau neuartiger, beson-
ders larmarmer und bei innerstadtischen Geschwindigkeiten wirksamer Deck-
schichten geprift werden. Fur diese neuartigen Bauweisen ist groRtenteils die
Erneuerung der Verschlei3schicht und der Binderschicht erforderlich. Liegt kein
regelkonformer Unterbau des StralRenkoérpers vor, ist zudem die erforderliche
Ebenenflachigkeit nicht gewahrleistet, was in den meisten Fallen nicht nur eine
Sanierung der Decke, sondern einen grundhaften Ausbau erforderlich macht.
Dies hat wesentliche Auswirkungen auf die Finanzierbarkeit und Realisierbar-
keit dieser neuartigen Bauweisen.

In Leverkusen wurde der LOA 5D bereits 2013 in der Dusseldorfer Stralle zwi-
schen der Wupperbriicke und dem Ortsausgang (Larmbrennpunkt 3) und auf
dem Willy-Brandt-Ring zwischen der A 3 und der Carl-Duisberg-Strale einge-
baut. Mit dem Einbau testet die Stadt die Haltbarkeit dieser neuen Asphaltre-
zeptur. Spater erhielt auch die Burscheider Stral3e (Larmbrennpunkt 23) einen
larmarmen Asphalt. Weitere MalRnahmen sind zurzeit nicht vorgesehen.

Larmarme Fahrbahnbelédge sind bei niedrigen Geschwindigkeiten und hohem
Lkw-Anteil wenig wirksam, da bei einem Lkw bei niedrigen Geschwindigkeiten
die Antriebsgerausche gegenuber den Rollgerduschen dominieren. Beim Pkw-
Verkehr ist das Gesamtgerausch eines Pkw aus Antriebs- und Rollgerausch bei
niedrigen Geschwindigkeiten mal3geblich abhangig von der Wahl des Ganges.
Der Gerauschpegel bei 30 km/h wird im 1. und 2. Gang vornehmlich durch das
Antriebsgerausch bestimmt, wahrend bei der Fahrt im 3. Gang das Rollge-
rausch die wesentliche Komponente darstellt (UBA, 1994). Insgesamt muss
aber auch fir den Pkw-Verkehr festgestellt werden, dass die Pegelminderung
larmarmer Fahrbahnbelage bei 30 km/h unter den Minderungswirkungen bei
50 km/h liegt.

Auch in anderen Stadten wie Minchen wurden Erfahrungen mit verschiedenen
larmmindernden bzw. larmtechnisch optimierten Fahrbahnbelagen gesammelt
und in Anlehnung an Empfehlungen der FGSV (FGSV, 2014) Randbedingun-
gen fur deren Einsatz bestimmt. Wesentliche Voraussetzungen fir die Wirk-
samkeit eines larmmindernden bzw. l[armoptimierten Fahrbahnbelages innerorts
sind demnach:
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Um einen konstanten Verkehrsfluss bzw. eine konstante Geschwindigkeit
zu ermoglichen, sollte der Abstand zwischen den signalgeregelten Knoten-
punkten mindestens 300 m, besser aber 500 m betragen. Durch Maf3nah-
men der Verkehrsverflissigung kénnen die Abstidnde zwischen den lichtsig-
nalisierten Knotenpunkten aber auch geringer sein.

Es bestehen hohe Anforderungen an die Ebenheit der Fahrbahn. Daher
sollten mdglichst wenige Einbauten wie zum Beispiel Schachtabdeckungen
in den Rollspuren liegen und die Einbaufelder eine ausreichende Baulange
(mind. 300 m) aufweisen.

Der vorhandene Fahrbahnbelag muss entsprechende, akustisch ungtins-
tige, Oberflachenstrukturen wie z. B. Unebenheiten, Nahte, Risse, raue
Oberflachen und &hnliches aufweisen.

Die Technische Betriebe Leverkusen entscheiden in den Fallen, wo Larmopti-
mierter Asphalt angedacht ist, ob dieser aus technischen Griinden eingebaut
werden kann. Ansonsten kann Splittmastixbelag eingebaut werden, der auf-
grund seiner Oberflachenstruktur annéhernde larmtechnische Eigenschaften
aufweist.

Im Rahmen der Stufe 3 wurde fiir die Larmbrennpunkte 9, 19, 21 und 27 eine
Sanierung vorhandener Asphaltdecken empfohlen. In diesen Abschnitten liegen
sowohl starkere als auch kleinere Fahrbahnschaden und hohe Larmbetroffen-
heiten vor. Empfohlen wurde die Sanierung der Asphaltdecken zumindest mit
konventionellem Asphalt, in zwei Fallen auch die Priifung des Einbaus larmopti-
mierter Asphaltdecken Bis auf den Larmbrennpunkt 21 (Muhlheimer Stra3e und
Oulustrale zwischen Willy-Brandt-Ring und Gezelinallee), wo der Pflaster seit
der Stufe 3 ersetzt wurde, bleibt die Empfehlung einer Sanierung der Asphalt-
decken fir die restlichen Abschnitte bestehen:

Larmbrennpunkt 9: Rathenaustral’e zwischen Bismarckstraf’e und Fr.-Fer-
dinand-Runge-Strale.

Die Stralenschaden erfordern mindestens eine Fahrbahnsanierung. Die
abschnittsweise hohe Anzahl an Einbauten macht eine Einzelfallpriifung auf
Einbau eines larmarmen Asphalts notwendig.

Larmbrennpunkt 19: Litzenkirchener Stralde zwischen Neukronenberger
Stralle und In Holzhausen.

Die Straflenschaden erfordern mindestens eine Fahrbahnsanierung. Die
abschnittsweise hohe Anzahl an Einbauten macht eine Einzelfallpriifung auf
Einbau eines larmarmen Asphalts notwendig.

Larmbrennpunkt 27: Kalkstrale zwischen Scharnhorststral’e und Sauer-
bruchstralle.



StralRenschaden erfordern mindestens eine Fahrbahnsanierung. Die hohe
Anzahl an Einbauten gestattet voraussichtlich nur eine Fahrbahnsanierung
in konventioneller Asphaltbauweise.

Dariiber hinaus wurden in der Stufe 3 flinf StralRenabschnitte identifiziert, indem
der Einsatz einer larmoptimierten Asphaltdecke empfohlen wurde. Seit der
Stufe 3 der Larmaktionsplanung wurde larmoptimierter Asphalt am Larmbrenn-
punkt 18 (Burscheider StralRe zwischen Am Plattenbusch und Ortsende) einge-
setzt. Auch am Larmbrennpunkt 20 (Lutzenkirchener StralRe zwischen In Holz-
hausen und Lehner Miihle) wurde eine Fahrbahnsanierung durchgefiihrt. Des-
halb werden weitere Fahrbahnsanierungen flr beide Strallenabschnitte in der
Runde 4 nicht mehr empfohlen. Bei den drei anderen Stralenabschnitten blei-
ben die hohen Larmbetroffenheiten bestehen und keine Sanierung ist erfolgt.
Daher bleibt die Empfehlung einer Fahrbahnsanierung mit larmoptimiertem As-
phalt fir folgende drei Larmbrennpunkte bestehen:

Larmbrennpunkt 6: Europaring zwischen Bonner Stra3e und Alte Land-
stral3e.

Larmbrennpunkt 17: Litzenkirchener Strale zwischen Pommernstralie und
Stauffenbergstralie.

Hier ist eine Einzelfallpriifung wegen einer abschnittsweisen hohen Anzahl
an Einbauten notwendig.

Larmbrennpunkt 29: Odenthaler Strale zwischen Bergische Landstralle
und KandinskystralRe.

Viele Stralen in Leverkusen verfiigen Uber relativ neue Fahrbahnbelage. Eine
Fahrbahnsanierung mit larmoptimiertem Asphalt wurde fiir vier Abschnitte in der
Stufe 3 als in der weiteren Zukunft liegende MalRnahme empfohlen. Bis auf dem
Larmbrennpunkt 20, wo eine Fahrbahnsanierung mit larmoptimiertem Asphalt
seit der Stufe 3 erfolgt ist, bleibt die Empfehlung fir diese Larmbrennpunkte be-
stehen:

Larmbrennpunkt 12: Humboldtstrafle und Robert-Koch-Strafte zwischen
Bahnallee und Billrothstral3e.

Hier ist eine Einzelfallprifung wegen einer abschnittsweisen hohen Anzahl
an Einbauten notwendig.

Larmbrennpunkt 22: Bensberger Stralle zwischen Milheimer Strale und
Brucknerstralle.

Hier ist eine Einzelfallprifung wegen einer abschnittsweisen hohen Anzahl
an Einbauten notwendig.

Larmbrennpunkt 25: Bergische Landstral’e und Berliner Stral3e zwischen
Herbert-Wehner-Stralte und Am Thelenhof.
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Hier ist eine Einzelfallprifung wegen einer abschnittsweisen hohen Anzahl
an Einbauten notwendig.

Fir die in der Runde 4 neu betrachtende Larmbrennpunkte wurde eine Priifung
eventueller Fahrbahnschaden sowie hoher Larmbetroffenheit durchgeflhrt. Da-
bei wurden sechs weitere Larmbrennpunkte mit kleineren bis umfangreicheren
Fahrbahnschaden identifiziert. Fir diese Larmbrennpunkte wird ebenfalls eine
Sanierung der Asphaltdecken empfohlen:

Larmbrennpunkt 19: Im Holzhausen zwischen Litzenkirchener Stral3e und
von-Knoeringen-Stral3e.

StraRenschaden erfordern mindestens eine Fahrbahnsanierung. Die hohe
Anzahl an Einbauten gestattet voraussichtlich nur eine Fahrbahnsanierung
in konventioneller Asphaltbauweise.

Larmbrennpunkt 21: Milheimer Strale zwischen Willy-Brandt-Ring und am
Junkernkamp.

Strallenschaden erfordern mindestens eine Fahrbahnsanierung. Die hohe
Anzahl an Einbauten gestattet voraussichtlich nur eine Fahrbahnsanierung
in konventioneller Asphaltbauweise.

Larmbrennpunkt 32: Stixchestralle zwischen Gustav-Heinemann-Stralle
und Auf dem Stein.

StraRenschaden erfordern mindestens eine Fahrbahnsanierung. Die hohe
Anzahl an Einbauten gestattet voraussichtlich nur eine Fahrbahnsanierung
in konventioneller Asphaltbauweise.

Larmbrennpunkt 33: Bismarckstrale zwischen Flensburger Strale und Am
Stadtpark.

Strallenschaden erfordern mindestens eine Fahrbahnsanierung. Die hohe
Anzahl an Einbauten gestattet voraussichtlich nur eine Fahrbahnsanierung
in konventioneller Asphaltbauweise.

Larmbrennpunkt 39: Alkenrather Strafle zwischen Alkenrather Strafe'® und
Bruder-Bonhoeffer-Stralle.

Strallenschaden erfordern mindestens eine Fahrbahnsanierung. Da relativ
wenige Einbauten auf die Fahrbahnoberflache vorliegen wird die Untersu-
chung einer Sanierung mit larmoptimiertem Asphalt empfohlen.

Larmbrennpunkt 41: Pommerstralle zwischen Zur Alten Fabrik und Lutzen-
kirchener.

18
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StraRenschaden erfordern mindestens eine Fahrbahnsanierung. Da relativ
wenige Einbauten auf die Fahrbahnoberflache vorliegen wird die Untersu-
chung einer Sanierung mit larmoptimiertem Asphalt empfohlen.

Abbildung 9: Mafinahmenempfehlung zur Fahrbahnsanierung

LAP Leverkusen
Runde 4

MaBnahmenempfehlung -

Fahrbahnsanierung

mmm Einsatz Splittmastixasphalt
Einsatz LOA 5D :_,‘\.,_ _‘._..-n\..\__,it

mmmm Perspekiivischer Einsatz I

I, 1 L Sy

:J Untersuchungsgebiet [1]
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Tabelle 12:

MaRnahmenaktualisierung Fahrbahnsanierung

Larmbrennpunkt

MaBRnahmenempfehlung
LAP Runde 4

Begriindung

Larmbrennpunkt 6

Einsatz larmoptimierter
Asphaltdecke, wie Stufe 3

Larmbrennpunkt, wie
Stufe 3

Larmbrennpunkt 9

Sanierung vorhandener
Asphaltdecken

Larmbrennpunkt, wie
Stufe 3

Larmbrennpunkt 12

Einsatz larmoptimierter
Asphaltdecke, langerfristig

Larmbrennpunkt, wie
Stufe 3

Larmbrennpunkt 17

Einsatz larmoptimierter
Asphaltdecke, wie Stufe 3

Larmbrennpunkt, wie
Stufe 3

Larmbrennpunkt 18

Larmoptimierter Asphalt
wurde eingesetzt

Larmbrennpunkt 19 (LGt-
zenkirchener Strale)

Sanierung vorhandener
Asphaltdecken

Larmbrennpunkt, wie
Stufe 3

Larmbrennpunkt 20

Fahrbahnsanierung durch-
geflhrt

Larmbrennpunkt 21 (N6rd-
lich des Willy-Brandt-
Rings)

Pflaster am Larmbrenn-
punkt seit der Stufe 3 aus-
getauscht.

Larmbrennpunkt 22 Einsatz larmoptimierter Larmbrennpunkt, wie
Asphaltdecke, langerfristig  Stufe 3
Larmbrennpunkt 25 Einsatz larmoptimierter Larmbrennpunkt, wie
Asphaltdecke, langerfristig ~ Stufe 3
Larmbrennpunkt 27 Sanierung vorhandener Larmbrennpunkt, wie
Asphaltdecken Stufe 3
Larmbrennpunkt 29 Einsatz larmoptimierter Larmbrennpunkt, wie

Asphaltdecke, wie Stufe 3

Stufe 3




Tabelle 13: Mafnahmenprifung Fahrbahnsanierung fir die neu in Runde 4
betrachteten Larmbrennpunkte
Larmbrennpunkt MaBnahmenempfehlung Begriindung

LAP Runde 4

Larmbrennpunkt 19 (Im
Holzhausen)

Sanierung vorhandener
Asphaltdecken

Fahrbahnschaden, Larm-
brennpunkt, aber viele
Einbauten

Larmbrennpunkt 21 (Sud-

lich des Willy-Brandt-
Rings)

Sanierung vorhandener
Asphaltdecken

Fahrbahnschaden, Larm-
brennpunkt, aber viele
Einbauten

Larmbrennpunkt 32

Sanierung vorhandener
Asphaltdecken

Fahrbahnschaden, Larm-
brennpunkt, aber viele
Einbauten

Larmbrennpunkt 33

Sanierung vorhandener
Asphaltdecken

Fahrbahnschaden, Larm-
brennpunkt, aber viele

Einbauten

Fahrbahnschaden, Larm-
brennpunkt, relativ wenige
Einbauten

Fahrbahnsanierung mi
Einsatz larmoptimierter
Asphaltdecke

Larmbrennpunkt 39

Fahrbahnschaden, Larm-
brennpunkt, relativ wenige
Einbauten

Larmbrennpunkt 41 Fahrbahnsanierung mit
Einsatz larmoptimierter

Asphaltdecke

5.2 Verstetigung des Verkehrsflusses

Einer Verstetigung dienlich sind verkehrsorganisatorische und bauliche MalR3-
nahmen, wie eine Lichtsignalkoordinierung, die nachtliche Abschaltung von
Lichtsignalanlagen (LSA) oder die Anlage von Lieferzonen.

Lichtsignalanlagen

Eine Griine Welle soll im optimalen Fall einen kontinuierlichen Verkehrsfluss er-
zeugen, in dem beim Befahren einer StralRe in Abhangigkeit von der zugelasse-
nen Geschwindigkeit die Ampelanlagen auf Griin geschaltet werden, wenn sich
der Fahrzeugpulk der Anlage nahert. Da die Abstéande zwischen den einzelnen
Ampeln bzw. Kreuzungen i. d. R. nicht gleich lang sind und/oder Linksabbiege-
phasen geschaltet sind, funktionieren Griine Wellen i. d. R. nur in eine be-
stimmte Fahrtrichtung; d. h. morgens stadteinwarts, abends stadtauswarts. Sind
die Abstande zwischen den einzelnen Ampeln/Knoten jedoch zu grof, 16sen
sich erfahrungsgeman die Fahrzeugpulks so weit auf, dass ein kontinuierlicher
Verkehrsfluss nicht mehr gewahrleistet werden kann.

Wesentlichen Einfluss auf das Funktionieren einer Griinen Welle haben dartber
hinaus u. a. der Lkw- bzw. Bus-Anteil, die Gradiente des Strallenzuges (Ge-
falle/Steigung), Parkmdglichkeiten am Stra3enrand und das Vorhandensein von
Querungsmoglichkeiten fur FuRganger und Radfahrer.
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Darlber hinaus wird im Stadtgebiet Leverkusen grundsatzlich die Signalschal-
tung ,Hauptrichtung Dauergrin® eingesetzt. Dies bedeutet, dass die Nebenstra-
Ren bzw. querende FulRganger erst bei entsprechender Anforderung griin erhal-
ten. Fur GroRveranstaltungen in der Bay-Arena werden zu den entsprechenden
Zeiten Sonderprogramme geschaltet.

Bei den im Rahmen der Stufe 3 untersuchten Knotenpunkten wurde keine
Handlungspotenziale fir eine LSA-Koordinierung ermittelt. Auch die Nachtab-
schaltung von LSA wurde nach einer Abstimmung mit dem Fachbereich Tiefbau
nicht beflrwortet.

Von den achtzehn neu in Runde 4 untersuchten Larmbrennpunkten sind sieben
mit LSA-Knotenpunkten ausgestattet. Dabei besteht bereits an sechs Larm-
brennpunkten eine Koordinierung der LSA.

Der neu untersuchte Larmbrennpunkt ohne LSA-Koordinierung (LBP 10, Dis-
seldorfer Stral3e, Rat-Deycks-Stralle, Rennbaumstralle) ist ca. 1,1 km lang.
Dort ist eine FulRganger-LSA am Knotenpunkt Rat-Deycks-StralRe / Firsten-
bergstralie vorhanden. Diese zeigt fur den Kfz-Verkehr dauerhaft griin und
schaltet erst auf Anforderung durch zu Fuligehende auf Rot. Die andere LSA
befindet sich am Knotenpunkt Rat-Deycks-Strafle / Rennbaumstraf3e. Eine Ko-
ordinierung dieses Streckenzuges ist u. a. aufgrund der Bushaltestellen im
Fahrbahnbereich nicht méglich.

Im Rahmen des Austausches bzw. der Erneuerung einzelner LSA besteht fir
einzelne Streckenabschnitte ggf. die MAglichkeit eine Optimierung der Steue-
rung der LSA durchzufiihren. Die Uberpriifung sowie die Erneuerung einzelner
LSA ist ein fortlaufender Prozess. Die Ergebnisse der Larmaktionsplanung wer-
den dabei in angemessener Weise berlicksichtigt. Dies gilt ebenso fiir zukiinf-
tige Koordinierungen von LSA. Weitergehende Angaben, ob und wann einzelne
LSA erneuert / ausgetauscht bzw. koordiniert werden, konnen derzeit nicht ge-
troffen werden.

Laut Angaben der Stadtverwaltung sollten die Belange der Wartezeiten fiir den
Fuf3- und Radverkehr an LSA-Knotenpunkte zukiinftig besser berlicksichtigt
werden. Das betrifft ggf. auch die Koordinierung der LSA-Schaltung.

Die nachtliche Abschaltung von LSA ist an den Larmbrennpunkten 3 (Dussel-
dorfer StralBe), 9 (Gustav-Heinemann-Stralle), 10 (Disseldorfer Stralle, Rat-
Deycks-Stral’e und RennbaumstralRe) und 34 (Willy-Brandt-Ring) theoretisch
moglich, wird allerdings aufgrund der damit einhergehenden Erhéhung des Un-
fallrisikos nicht empfohlen.



Lieferzonen

Das Halten in zweiter Reihe fiihrt in vielen Fallen zu Stérungen im Verkehrsab-
lauf. Dem kann mit der Einrichtung von Lieferzonen entgegengewirkt werden.
Im Rahmen der Stufe 3 der Larmaktionsplanung wurde kein Potenzial in den
untersuchten Larmbrennpunkten identifiziert. FUr die in der Runde 4 neu be-
trachteten Larmbrennpunkte bietet sich der Abschnitt an der von-Ketteler-
Stralle des Larmbrennpunktes 36 fur die weitere Untersuchung zur Einrichtung
einer Lieferzone an. Dort sind unterschiedliche Gewerbeeinrichtugen und Ge-
schéafte vorhanden.

5.3 StraBenraumgestaltung

StraBenraumgestaltung auf der Strecke

Auch die StraRenraumumgestaltung kann zur L&rmminderung beitragen. Eine
Erhéhung des Abstandes zwischen Larmquelle und Hausfassade (Immissions-
ort) wirkt larmreduzierend. Zudem wird durch eine auf den Kfz-Verkehr abge-
stimmte Fahrbahnbreite und -aufteilung ein stetiger Verkehrsfluss angestrebt.
Neben einer Larmpegelreduzierung kénnen sich folgende Synergieeffekte mit
anderen Zielfeldern ergeben:

Qualitative Aufwertung des StralRenraumes,
Erhéhung der Verkehrssicherheit und

Angebotsverbesserung fir den Full- und Radverkehr.

Die Frage der notwendigen Verkehrsflachen ist jedoch auch von weiteren Fak-
toren wie der Intensitat der Randnutzungen, der Anordnung des ruhenden Ver-
kehrs und den Kapazitaten an den Knotenpunkten abhangig. Diese machen
eine Prifung durch Vor-Ort-Analysen in jedem Fall erforderlich.

Bei der Umgestaltung von StralRenraumen sind generell zwei Ansatze mdéglich:

Bestandslosung: In der Bestandslésung wird der Stralenraum unter Beibe-
haltung der Borde umorganisiert. Diese Variante ist vergleichsweise preis-
wert durchzuflhren.

Umbaulésung: In der Umbaulésung wird der Strallenraum durch Versetzen
der Borde neu aufgeteilt. Der Vorteil liegt in einer flexibleren und besser an
den Bedurfnissen der verschiedenen Verkehrsarten orientierten Gestaltung
des StralRenraumes. Nachteilig sind die hdheren Kosten gegentiber einer
Bestandslésung.
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Im Allgemeinen sollten beide Ansatze fiir die Prifabschnitte verfolgt und die
Kosten dem Nutzen gegenibergestellt werden. Positive Synergieeffekte kdnnen
sich durch eine ohnehin anstehende Fahrbahnsanierung ergeben.

Im Rahmen der Stufe 3 wurden fiir einzelne Larmbrennpunkte Potentiale fur
eine mogliche Anderung der StraBenraumgestaltung identifiziert. Dabei handelt
es sich insbesondere um den Bereich der Lutzenkirchener Strale an den Larm-
brennpunkten 19 und 20. Dort variiert die Fahrbahnbreite zwischen 7 und 9 m.
Die nutzbare Fahrbahnbreite reduziert sich an Abschnitten mit markierten Park-
standen auf 6 bis 8 m. Die zum Teil groRe Breite der nutzbaren Fahrbahn fiihrt
zu hohen Geschwindigkeiten, gleichzeitig sind die nutzbaren Gehwegbreiten
sehr eingeschrankt.

Da an den Larmbrennpunkten 19 und 20 weiterhin hohe Larmbetroffenheiten
vorhanden sind, werden die MalRnahmen aus der Stufe 3 fur die Lutzenkirche-
ner Strale weiterhin empfohlen.

Die in der Runde 4 neu betrachteten Larmbrennpunkte werden auf die Mdglich-
keit einer Strallenraumumgestaltung hin untersucht. Dabei werden vor allem
folgende Kriterien berlicksichtigt:

Uberbreite Fahrstreifen oder mehrere Fahrstreifen je Richtung,
Verkehrsstarken unter 20.000 Kfz / 24 Stunden,

Kompatibilitdt mit dem Busverkehr.

Im Ergebnis wir die Prifung einer StraRenraumumgestaltung zur Verengung
der Fahrbahn durch eine Verlagerung des halbseitigen Gehwegparkens auf die
Stralle an zwei Larmbrennpunkten empfohlen:

Larmbrennpunkt 19: Im Holzhausen zwischen Liitzenkirchener Strafte und
von-Knoeringen-Stral3e.

Der ruhende Verkehr beeintrachtigt die Gehwegbreite. Da die Fahrbahn wie
an der Lutzenkirchener Stralle gestaltet ist, wirde eine Anpassung der
Parkregelung durch die Verlagerung des halbseitigen Gehwegparkens auf
die Stral’e die Fahrbahnbreite reduzieren, ohne den Busverkehr zu beein-
trachtigen. Eine Umgestaltung des Stralenabschnittes ist aktuell nach An-
gaben der Stadtverwaltung mittelfristig vorgesehen.

Larmbrennpunkt 41: Pommerstralie zwischen Zur Alten Fabrik und Liitzen-
kirchener Stral3e.

Die StraBenraumgestaltung ahnelt dem nahegelegenen Larmbrennpunkt 19
und bietet sich entsprechend fiir eine Verlagerung des halbseitigen Geh-
wegparkens auf die Stral3e an.



Die wachsende Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Nutzungen und An-
spriche am StralRenraum (Breitere Geh- und Radwege, Grunstreifen, Regen-
wasserbewirtschaftung) kann als Chance fiir den Larmschutz benutzt werden,
wenn die beschriebenen Kriterien (Fahrbahnbreite, Abstand zwischen Fahrbahn
und Fassaden) im Rahmen der Umgestaltungen berticksichtigt werden.

StraBenraumgestaltung an Knotenpunkten (Kreisverkehre)

Die Einrichtung von Kreisverkehren anstatt lichtsignalgeregelter Knotenpunkte
kann zur Larmminderung beitragen. Richtig angewendet lassen sich mit ihrer
Hilfe die an lichtsignalgeregelten Knotenpunkten fur alle Zufahrten auftretenden
Haltevorgange vermindern. Zudem ist mit der Anlage von Kreisverkehren be-
reits in den Anndherungsbereichen (ca. 50 m) eine Minimierung und Versteti-
gung der Fahrgeschwindigkeiten verbunden. Aufierhalb des Knotenpunktes
bzw. des Anndherungsbereiches ist keine Larmminderungswirkung vorhanden.

Weitere Vorteile von Kreisverkehren sind geringere Unterhaltungskosten ge-
geniiber LSA-geregelten Knotenpunkten und — eine richtige Anwendung vo-
rausgesetzt — eine hdhere Verkehrssicherheit.

Gesamtverkehrsstarken in Summe des zufiihrenden Verkehrs in allen Knoten-
punktzufahrten von bis zu 15.000 Kfz/24h kénnen von kleinen Kreisverkehren
mit geringen Wartezeiten abgewickelt werden. Bei glnstiger Verkehrsverteilung
sind kleine Kreisverkehrsplatze auch bei Gesamtverkehrsstarken von bis zu
25.000 Kfz/24h denkbar (FGSV, 2006). Ein kleiner Kreisverkehr hat fiir den Au-
Rendurchmesser einen Regelwert von 30-35 m.

Bereits im Larmaktionsplan der Runde 2 wurde die Anwendbarkeit von Kreis-
verkehren fir die Larmbrennpunkte 1 bis 26 geprift. Die damals geplanten
Kreisverkehre in den aktuell zu untersuchenden Larmbrennpunkten wurden in-
zwischen umgesetzt (Larmbrennpunkt 17: Knoten Litzenkirchener StralRe /
Stauffenbergstralie / Werkstattenstralle und Larmbrennpunkt 20: Knoten LGt-
zenkirchener Stral3e / Kapellenstralle / Altenberger Strafte / Von-Knoeringen-
Stralde).

Im Rahmen der Stufe 3 wurde fiir drei Knotenpunkte eine Umgestaltung zum
Kreisverkehr empfohlen. Am Knotenpunkt Scharnhorststral3e / KalkstralRe /
GneisenaustralRe sind die Verkehrsmengen wie in der Stufe 3 deutlich unter
25.000 Kfz/24h. Nach einem Hinweis der Stadtverwaltung, wurde aufgrund der
zu hohen Diskrepanz zwischen den Verkehrsmengen an den beiden Armen des
Knotenpunktes die Empfehlung fir die Runde 4 zurickgenommen.

Am Knotenpunkt Gustav-Heinemann-Stral3e / Mauspfad / KalkstralRe (Larm-
brennpunkt 28) bestehen Verkehrsmengen von ca. 30.000 Kfz/24h, somit wird
der Einbau eines Kreisverkehrs nicht empfohlen. Dies betrifft ebenfalls der Kno-
tenpunkt zwischen Herbert-Wehner-Stral3e / Bergische Landstral3e / Odenthaler
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StralRe (Larmbrennpunkt 29) mit Verkehrsmengen tber 30.000 Kfz/24h: Die
Empfehlung des Einbaus eines Kreisverkehrs entfallt.

Die in der Runde 4 neu betrachteten Larmbrennpunkten werden auch auf Po-
tenzial zum Umbau als Kreisverkehre untersucht. Dabei entfallen die meisten
LSA-geregelte Knotenpunkte am Kriterium der Verkehrsmengen, die deutlich
Uber 25.000 Kfz / 24h liegen. An den Larmbrennpunkten 3 (Knotenpunkt zwi-
schen Dusseldorfer Strale und Sandstral3e) und 37 (Solinger Stralle / Am Vo-
gelsang) liegen die Verkehrsmengen nur knapp tber 25.000 Kfz / 24h, die erfor-
derliche Flache zum Einbau eines Kreisverkehrs (min. 32 m Durchmesser) ist
aber nicht gegeben. Daher wird bei den in der Runde 4 neu betrachteten Larm-
brennpunkten kein Kreisverkehr empfohlen.

Da der Umbau einer Kreuzung in einen Kreisverkehr sehr kostenintensiv ist,
sollten neben einer larmmindernden Wirkung auch weitere positive Effekte wie
eine gesteigerte Leistungsfahigkeit und eine hdhere Verkehrssicherheit mit dem
Umbau einhergehen.

Bei den Abwagungen sind neben den Larmminderungsaspekten auch stadte-
bauliche und verkehrliche Aspekte relevant. Beispielsweise ist zu priifen, ob mit
dem Ersatz der Lichtsignalanlage durch einen Kreisverkehr ein Heranrticken
der Fahrbahn an die Wohnbebauung verbunden ist. Verkehrlich relevant sind
neben der Lage im Netzzusammenhang, die vorhandene Verkehrsfiihrung, ver-
kehrsplanerische Grundiiberlegungen wie zum Beispiel eine beabsichtigte Be-
vorrechtigung einzelner Stréme, eventuelle OPNV-Bevorrechtigungen oder die
Einbindung in eine Lichtsignalkoordinierung.

Der Umbau eines lichtsignalgeregelten Knotens zu einem Kreisverkehr darf da-
her nicht als Allheilmittel im Sinne der Larmminderung verstanden werden. Im
Einzelfall ist die Machbarkeit der Kreisverkehre unter anderem unter Beriick-
sichtigung knotenstromfeiner Verkehrsdaten, des Netzzusammenhangs, der
raumlichen Gegebenheiten, der Belange des 6ffentlichen Verkehrs, der Be-
lange des Fullverkehrs und der Schulwegsicherung noch naher zu prifen.



Abbildung 10: MaBnahmenempfehlung zur Umgestaltung des Straflenraums

LAP Leverkusen
Runde 4

MaRnahmenempfehlung -
Umgestaltung des StraBenraums
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5.4 Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit

Je hoher die gefahrene Geschwindigkeit ist, desto lauter wird das verursachte
Gerausch. Beispielsweise bewirkt eine Reduktion der zuldssigen Héchstge-
schwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h eine Pegelminderung um 2 bis 3 dB(A).
Geschwindigkeitsreduzierungen sind daher eine wirksame, vergleichsweise
preiswerte und kurzfristig realisierbare Malnahme. Geschwindigkeitsreduzie-
rungen besitzen zudem positive Synergieeffekte mit der Verkehrssicherheit, der
Aufenthaltsqualitat und unter geeigneten Rahmenbedingungen (Stetigkeit des
Verkehrsflusses) auch der Luftqualitat.

Das Minderungspotential ist abhangig von der Fahrbahnoberflache und dem
Lkw-Anteil. Da beim Lkw das Antriebsgerausch bei niedrigen Geschwindigkei-
ten Uberwiegt, sinkt die larmmindernde Wirkung von Geschwindigkeitsreduzie-
rungen mit steigendem Anteil schwerer Fahrzeuge wie Lastkraftwagen und
Busse.

Bei einer niedrigeren zulassigen Hochstgeschwindigkeit im Hauptnetz besteht
auflderdem bei parallel verlaufenden Nebenstra3en die Gefahr, dass sich der
Verkehr dorthin verlagert. Deshalb mussen die Gegebenheiten des Nebennet-
zes stets mitbetrachtet werden. Die zulassigen Hochstgeschwindigkeiten sollten
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daher nur dort herabgesetzt werden, wo es keine parallel verlaufenden Stral3en
im Nebennetz gibt oder dort ebenfalls verkehrsberuhigende Malhahmen einge-
setzt werden kénnen. Auch die Belange des OPNV und ggf. vorhandene Licht-

signalkoordinierungen (Griine Welle) sind zu beachten.

Am gunstigsten sind akustisch gesehen die Falle, in denen sowohl die gefahre-
nen Geschwindigkeiten gesenkt als auch ein stetigerer Verkehrsfluss erreicht
werden kann.

Verkehrsbeschrankende MalRnahmen kann die Straflenverkehrsbehérde nach
§ 45 Strallenverkehrsordnung (StVO) ,,zum Schutz der Wohnbevdlkerung vor
Larm* anordnen. Die Larmschutz-Richtlinien-StV (BMVBS, 2007) dienen den
Strallenverkehrsbehdrden als Orientierungshilfe fur die Anordnung von ver-
kehrsrechtlichen Malinahmen zum Schutz vor Larm nach § 45 StVO auf Bun-
des-, Landes-, Kreis- und Hauptverkehrsstralen. Darin heil3t es, dass Malinah-
men der Geschwindigkeitsreduzierung insbesondere in Betracht kommen, wenn
der vom StraRenverkehr herrihrende Beurteilungspegel am Immissionsort in
allgemeinen Wohngebieten 70 dB(A) am Tage und 60 dB(A) in den Nachtstun-
den sowie in Dorf-, Kern- und Mischgebieten 72 dB(A) am Tage und 62 dB(A)
Uberschreitet. MaRgebend firr die Berechnung des Beurteilungspegels und die
Bestimmung des Immissionsortes sind die Richtlinien fir den Ldrmschutz an
Straflen — RLS-90 (BMV, 1990).

Vorgehensweise fiir den Larmaktionsplan

In einem ersten Schritt werden die MalRnahmenempfehlungen aus der Stufe 3
aktualisiert: dabei wird genauer gepriift, inwiefern Larmbetroffenheiten am
Larmbrennpunkt weiterhin gegeben sind, und die Rahmenbedingungen zur wei-
teren Untersuchung von Tempo 30 weiterhin eingehalten werden.

AnschlielRend werden die neu in der Runde 4 betrachteten Larmbrennpunkte
auf einer Reduzierung der Hochstgeschwindigkeit untersucht. Die gesetzlich
geforderten Einzelfallabwagungen lassen sich im Zeitrahmen der Larmaktions-
planung nicht realisieren. Um dennoch Stra3enabschnitte fiir eine Geschwindig-
keitsreduzierung auszuwahlen, wird ein Verfahren mit drei Bearbeitungsschrit-
ten angewendet. Dieses orientiert sich an den Vorgaben des Strallenverkehrs-
rechts. Ergebnis ist die Benennung von Stralenabschnitten, die einer strallen-
verkehrsrechtlichen Anordnung mdglichst standhalten. Diese Stral3enabschnitte
(Prifabschnitte) sind gleichbedeutend mit Prifauftragen fir die Einzelfallabwa-
gung der StralRenverkehrsbehoérde.

Die Stadt Leverkusen hat auflerdem einzelne StralRenabschnitte aus der Unter-
suchung fur eine Reduzierung der Hochstgeschwindigkeit aus unterschiedli-
chen verkehrlich relevanten Griinden ausgeschlossen:

Larmbrennpunkt 2 (Wupperstralte): Tempo 30 bereits im Bereich der Bus-
haltestellen vorhanden.



Larmbrennpunkt 4 (Bonner Stral3e): bei dieser Stral3e handelt es sich um
eine Autobahnumleitungsstrecke.

Larmbrennpunkt 6 (Europaring): bei dieser Stral’e handelt es sich um eine
Autobahnumleitungsstrecke.

Larmbrennpunkt 11 (K&lner Straf3e): Hier besteht bereits ein Beschluss des
Bezirks Il den Bereich umgestalten zu lassen.

Larmbrennpunkt 12 (Robert-Koch-Stralle, Humboldtstral3e): Hier besteht
bereits ein Beschluss des Bezirks Il den Bereich umgestalten zu lassen.

Larmbrennpunkt 37 (Solinger Stral3e): bei dieser Stra’e handelt es sich um
eine Autobahnumleitungsstrecke.

Aktualisierung der Empfehlungen aus Stufe 3

Im Rahmen der Stufe 3 der Larmaktionsplanung wurde die Prifung einer Redu-
zierung der Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h fir folgende Larmbrennpunkte
empfohlen®;

Tabelle 14: MaRnahmenempfehlungen zur Reduzierung der
Hochstgeschwindigkeit in der Stufe 3
Larmbrennpunkt Anwendungs- Anwendungs-
moglichkeit fir moglichkeit fiir
Tempo 30 in Tempo 30 in
den Tagstun- den Nachtstun-
den den
12 HumboldtstraRe und Robert-Koch-Straflte [ ] [ ]
zwischen Karlstral’e und Neustadtstralle
17 Lltzenkirchener Stral3e zwischen Stauf- [ ] [ ]
fenbergstrae und Gorlitzer Stralle
20 Quettinger Stral’e zwischen Kolberger o ]
Stralle und Maurinusstrale
21 Milheimer Straf’e und Oulustralle zwi- [ ] [ ]

schen Willy-Brandt-Ring und Gezelinallee

Um die Empfehlung einer Reduzierung der Hochstgeschwindigkeit aus der
Stufe 3 weiter in die Runde 4 zu betrachten, sollen folgende Kriterien erfiillt wer-
den:

die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt mehr als 30 km/h,

19 Die RathenaustraRe (Larmbrennpunkt 9) wurde nach einem Antrag wieder geprift,
entfallt aber aufgrund dessen Klassifizierung im Stral3ennetz als L 290 aus der wei-
teren Betrachtung.
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die Larmpegel erreichen in der Larmkartierung die gesundheitsrelevanten
Schwellenwerte von Lpen = 65 dB(A) und Lnignt = 55 dB(A) und

es sind keine gleichwertigen Larmschutzmaflinahmen vorhanden.

Die Larmbrennpunkte an der Litzenkirchener Stralle (17), der Quettinger
Strale (20) und der Muhlheimer Stral3e (21) sind diese drei Kriterien auch in
der Runde 4 erfilllt.

Beim Larmbrennpunkt 20 (Quettinger Stral’e) wurde in der Stufe 3 die Reduzie-
rung der Héchstgeschwindigkeit nur nachts empfohlen. Da die Ausldsewerte in
der Runde 4 ganztags Uberschritten werden, wird die Prifempfehlung von
Tempo 30 auf den gesamten Tag erweitert. Dartiber hinaus wird in Abstimmung
mit der Stadtverwaltung empfohlen, eine Tempo 30 Regelung fiir den gesamten

Strallenabschnitt zwischen Feldstralle und Litzenkirchener Strafl’e auzudeh-
nen. Die dafiir einzuhaltenden Kriterien werden genauer in den Tabellen Ta-
belle 16 bis 19 beschrieben.

Da fiir den Larmbrennpunkt an der Humboldtstral3e (12) nach einem Beschluss
des Bezirkes die Umgestaltung bereits geplant ist, wird hier Tempo 30 zunachst
nicht weiterverfolgt. Geplant ist zunachst die Durchflihrung einer ergebnisoffe-
nen Burgerbeteiligung zur Neuaufteilung des Strallenraumes in der Neustadt

von Opladen. Die Birgerbeteiligung soll idealerweise zum Jahresanfang 2025
durchgefiihrt werden.

Tabelle 15: Aktualisierung der MaRnahmenplanung aus der Stufe 3: Senkung der
zuldssigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h
Larmbrennpunkt Anwendungs- Anwendungs- Begriindung
moglichkeit moglichkeit
fiir Tempo 30, fiir Tempo 30,
Stufe 3 Runde 4
12 HumboldtstraBe und Ro-  Tempo 30 Empfehlung Umgestaltung in
bert-Koch-Stralle zwi- Ganztags entfallt Planung
schen Karlstralle und
Neustadtstralle
17 Lltzenkirchener Stral3e Tempo 30 Tempo 30 Kriterien weiter-
zwischen Stauffenberg- Ganztags Ganztags hin erfullt
stralle und Gorlitzer
Stralle
20 Quettinger StralRe zwi- Tempo 30 Tempo 30 Kriterien werden
schen Kolberger Stralle Nachts Ganztags, ganztags auf
und Maurinusstrafie Gesamter LBP  dem gesamter
20 (Quettinger  Stralenab-
Stralle) schnitt erfillt.
21 Milheimer Strale und Tempo 30 Tempo 30 Kriterien weiter-
OulustralRe zwischen Ganztags Ganztags hin erfullt

Willy-Brandt-Ring und
Gezelinallee




MaRnahmenplanung fiir neue Larmbrennpunkte in Runde 4

1. Schritt: Vorauswahl zu untersuchender StraBenabschnitte

Im ersten Schritt wurden Stralenabschnitte der zu untersuchenden Larmbrenn-
punkte vorausgewahlt, fir die eine Senkung der zuldssigen Héchstgeschwindig-
keit eine mogliche Option zur Larmminderung darstellt, wenn sie folgende Be-
dingungen erflllen:

die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt mehr als 30 km/h,

die Larmpegel erreichen in der Larmkartierung die gesundheitsrelevanten
Schwellenwerte von Loen = 65 dB(A) und Lnight = 55 dB(A) und

es wurden keine gleichwertigen Larmschutzmaflnahmen umgesetzt.

Aufder bei den Larmbrennpunkten 2 und 32 gilt bei 16 der 18 neu in der Runde
4 betrachteten Larmbrennpunkten eine Hochstgeschwindigkeit Gber 30 km/h.
Alle Larmbrennpunkte weisen Larmpegeln tUber Loen > 65 dB(A) bzw.

Lnight > 55 dB(A) auf. Es wurden keine gleichwertigen larmmindernden Mal3nah-
men umgesetzt.

Im Ergebnis dieser Vorprifung verbleiben sechzehn Abschnitte. Hier soll eine
Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h gepruft
werden.

Larmbrennpunkt 3: Dusseldorfer StralRe zwischen Reusrather
Stralle und Haus-Vorster-Strale

Larmbrennpunkt 9: Gustav-Heinemann-Stral3e zwischen Konrad-
Adenauer-Platz bis Kunstfeldstrafie

Larmbrennpunkt 10: Dusseldorfer Strale / Rat-Deycks-Stralie /
RennbaumstraRe zwischen Am Weiher bis Stauffenbergstralle

Larmbrennpunkt 11: Kolner Stralle zwischen Neustadtstralle bis Ro-
bert-Blum-Stral3e

Larmbrennpunkt 19: Im Holzhausen zwischen Litzenkirchener
Stral’e und von-Knoeringen-Stralie

Larmbrennpunkt 21: Mulheimer Strafle zwischen Willy-Brandt-Ring
und am Junkernkamp

Larmbrennpunkt 22: Willy-Brandt-Ring zwischen Karl-Carstens-Ring
bis Milheimer StralRe

Larmbrennpunkt 33: BismarckstralRe zwischen Flensburger Stralle
und Rathenaustralle
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Larmbrennpunkt 34: Willy-Brandt-Ring zwischen Edith-Weyde-
StraRe und Hohe Karl-Krekeler-Stralle2°

Larmbrennpunkt 35: Feldstrale zwischen Torstraflte und Kolberger
Stralle
Larmbrennpunkt 36: Von-Ketteler-Stralle, Kiippersteger StralRe, Bis-

marckstrafle zwischen Von-Ketteler-Stralle und A 1

Larmbrennpunkt 37: Solinger Stralle zwischen Wupperstralle und
Am Vogelsang

Larmbrennpunkt 38: Rheindorfer Strae zwischen In der Felderhit-
ten und Heinrich-Briining-Stralie

Larmbrennpunkt 39: Alkenrather Stralle zwischen Alkenrather
Strale und Briider-Bonhoeffer-Stralle.

Larmbrennpunkt 40: Alkenrather Stralle zwischen Wilhelm-Leusch-
ner-Strafle und Wilhelm-Kaltenbach-Weg

Larmbrennpunkt 41: Pommerstralle zwischen Zur Alten Fabrik und
Ldtzenkirchener Stral3e

2. Schritt: Eingrenzung der Priifabschnitte

Eine Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit ist ausgeschlossen oder
sollte im Falle der verkehrlichen Bedeutung auf die Nachtstunden beschrankt
werden, wenn:

der Prufabschnitt besonders verkehrlich bedeutend ist,
Verlagerungseffekte in sensible Bereiche zu erwarten sind,

die Nutzungs- und Baustruktur des Priifabschnitts (deutlich erkennbare
Wohnbebauung) der Regelung nicht entspricht und

der Prufabschnitt weniger als 150 m lang ist.

Verkehrliche Bedeutung

Die Verkehrsbedeutung einer Stral3e kann in den Abwéagungsprozess fir eine
Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit aus Larmschutzgriinden mit
eingehen.

Es wird angenommen, dass die klassifizierten Stra3en (Kreis-, Landes- und
Bundesstrallen) eine gehobene verkehrliche Bedeutung haben.

20 Hausnummern 54-56



Von den sechzehn Priifabschnitten gehéren 9 zum klassifizierten Stral3ennetz:
Dusseldorfer Stralle als L 219 (Larmbrennpunkt 3),
Gustav-Heinemann-Stral3e als L 290 (Larmbrennpunkt 9),

Dusseldorfer Stralle / Rat-Deycks-Straflte / Rennbaumstralie als L 219
(Larmbrennpunkt 10),

Im Holzhausen als K 4 (Larmbrennpunkt 19),
Mulheimer StralRe als L 188 (Larmbrennpunkt 21),
Solinger StralRe als L 108 (Larmbrennpunkt 37),
Alkenrather Stral3e als L 288 (La&rmbrennpunkt 39),
Alkenrather Stral3e als L 288 (Larmbrennpunkt 40),

PommerstralRe als L 219 (Larmbrennpunkt 41).

Als klassifizierte StralRen nehmen sie den Ubergeordneten Verkehr auf, dienen
der verkehrlichen ErschlieRung des Ubrigen Strallennetzes und sichern die Kfz-
Erreichbarkeit zentraler Bereiche der Stadt.

Aufgrund der gehobenen verkehrlichen Bedeutung der benannten StralRen wird
vorerst davon ausgegangen, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung zu Zeiten
der Hauptverkehrszeiten, d. h. in den Tagstunden zwischen 6 und 22 Uhr, aus
Larmschutzgrianden nur eine bedingte Anwendungsmaglichkeit besitzt.

Verkehrsverlagerungseffekte

Ein Prifabschnitt wird dann ausgeschlossen, wenn mit einer Reduktion der zu-
lassigen Hochstgeschwindigkeit im Prifabschnitt eine Verkehrsverlagerung auf
andere Netzteile in akustisch relevantem Mal zu erwarten ist. Hierzu erfolgt fir
jeden einzelnen Prifabschnitt eine fachliche Einschatzung, ob potenzielle at-
traktive Ausweichstrecken vorhanden sind und Verlagerungseffekte zu erwarten
sind.
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Tabelle 16:

Einschatzung zu méglichen Verkehrsverlagerungseffekten durch

Senkung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit in den

StralRenabschnitten

Runde 4

Larmbrennpunkt

Bericht

16.08.2024

Einschétzung hin-
sichtlich zu erwarten-
der Auswirkungen
auf Alternativrouten

Ausschluss
Senkung zu-
lassige
Hochstge-
schwindigkeit

Disseldorfer Stralle zwischen
Reusrather Stral’e und Haus-
Vorster-Stralte

Im Nahbereich besteht
keine Alternativroute.
Groflraumige Verlage-
rungseffekte sind nicht
Zu erwarten.

Nein

Gustav-Heinemann-Stral3e, zwi-
schen Konrad-Adenauer-Platz
bis Kunstfeldstralle

Im Nahbereich besteht
keine Alternativroute.
Groflraumige Verlage-
rungseffekte sind nicht
Zu erwarten.

Nein

10

Dusseldorfer Stralle / Rat-
Deycks-Strale / Rennbaum-
stralRe, zwischen Am Weiher bis
Stauffenbergstralle

Im Nahbereich besteht
keine Alternativroute.
Grolirdumige Verlage-
rungseffekte sind nicht
Zu erwarten.

Nein

11

Kolner StralRe, zwischen Neu-
stadtstralle bis Robert-Blum-
Stralie

Eine alternative Ver-
bindung in Ost-West-
Richtung kénnte tber
die HumboldtstralRe er-
folgen (L&rmbrenn-
punkt 12).

Ja

19

Im Holzhausen zwischen Litzen-
kirchener Stral3e und von-Knoe-
ringen-Stralte

Im Nahbereich besteht
keine Alternativroute.
Grolirdumige Verlage-
rungseffekte sind nicht
Zu erwarten.

Nein

20

Quettinger Stralle zwischen Feld-
stralRe und Litzenkirchener
Stralle

Alternativrouten im
Nahbereich sind um-
wegig und fuhren
durch Tempo-30-Zo-
nen.

GrofRraumig ware eine
Umfahrung tber Lit-
zenkirchener Stralte
(L 219, Larmbrenn-
punkt 19) und Feld-
stralle moglich, aber
aufgrund des Umwegs,
sind akustisch rele-
vante Verlagerungsef-
fekte unwahrschein-
lich.

Nein

21.2 Milheimer Stral3e zwischen

Willy-Brandt-Ring und Am Jun-
kernkamp

Im Nahbereich besteht
keine Alternativroute.
Grofirdumige Verlage-
rungseffekte sind nicht
Zu erwarten.

Nein

50



Larmbrennpunkt Einschétzung hin- Ausschluss
sichtlich zu erwarten- Senkung zu-
der Auswirkungen lassige
auf Alternativrouten Hochstge-

schwindigkeit

22 Willy-Brandt-Ring, zwischen Karl-  Im Nahbereich besteht  Nein
Carstens-Ring bis Milheimer keine Alternativroute.

Stralle Grofirdumige Verlage-
rungseffekte sind nicht
zu erwarten.

33 Bismarckstrale zwischen Flens- Im Nahbereich bestent  Nein
burger Strale und Rathenaus- keine Alternativroute.
tralBe Grofirdumige Verlage-

rungseffekte sind nicht
zu erwarten.

34 Willy-Brandt-Ring, zwischen Im Nahbereich besteht  Nein
Edith-Weyde-Stralle und Hohe keine Alternativroute.
Karl-Krekeler-StraRe?! GroRraumige Verlage-

rungseffekte sind nicht
zu erwarten.

35 FeldstralRe, zwischen Torstralle Im Nahbereich besteht  Nein
und Kolberger Stralte keine Alternativroute.

Grofirdumige Verlage-
rungseffekte sind nicht
zu erwarten.

36 Von-Ketteler-StralRe, Kiipperste-  Im Nahbereich besteht  Nein
ger Stralle, Bismarckstralle zwi- keine Alternativroute.
schen Von-Ketteler-Strale und A GroRrdumige Verlage-

1 rungseffekte sind nicht
zu erwarten.

37 Solinger Stral3e, zwischen Wup- Beim StraRenabschnitt  Ja
perstralte und Am Vogelsang handelt es sich um

eine Autobahnumlei-
tungsstrecke.

38 Rheindorfer Stralle, zwischen In Im Nahbereich besteht  Nein
der Felderhitten und Heinrich- keine Alternativroute.
Briining-StralRe Grofirdumige Verlage-

rungseffekte sind nicht
zu erwarten.

39 Alkenrather Stralle zwischen Al- Im Nahbereich bestent  Nein
kenrather Stra3e und Bruder- keine Alternativroute.
Bonhoeffer-Stralie. GrofRraumige Verlage-

rungseffekte sind nicht
zu erwarten.

40 Alkenrather Stral3e zwischen Wil-  Im Nahbereich besteht  Nein
helm-Leuschner-Strafie und Wil-  keine Alternativroute.
helm-Kaltenbach-Weg Grofirdumige Verlage-

rungseffekte sind nicht
zu erwarten.
41 Pommerstralle, zwischen Zur Al-  Eine alternative Ver- Ja

ten Fabrik und Litzenkirchener
Stralte

bindung in Ost-West-
Richtung kénnte tber
die Litzenkirchener

21

Hausnummer 54-56
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Larmbrennpunkt Einschétzung hin- Ausschluss
sichtlich zu erwarten- Senkung zu-
der Auswirkungen lassige

auf Alternativrouten Hochstge-
schwindigkeit

Stralie erfolgen (Larm-
brennpunkt 17).

Akustisch wirksame Verlagerungseffekte sind in den meisten Fallen nicht zu er-
warten. Bis auf wenige Ausnahmen bringen die Alternativrouten, sofern sie be-
stehen, keine zeitlichen Vorteile. Kritisch kdnnten die Larmbrennpunkte 11, 37
und 41 sein. Dabei kdnnten alternativen Verbindungen auf andere Larmbrenn-
punkte erfolgen. Bei diesen sollte daher auf eine Reduzierung der zulassigen
Hochstgeschwindigkeit verzichtet werden.

Bebauungs- und Nutzungsstruktur

Bei der Festlegung von Tempo 30-Abschnitten ist es ratsam, auf eine erkenn-
bare und zusammenhangende Bebauungsstruktur bzw. Wohnbebauung zu
achten. Dies foérdert die Akzeptanz der Regelung. Fiir eine hohe Befolgungsrate
bei einer Reduzierung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit aus Larmschutz-
grinden, ist eine durchgehende auch in der Dunkelheit gut sichtbare Wohnbe-
bauung wichtig. In Tabelle 15 wird die Bebauungs- und Nutzungsstruktur je
Larmbrennpunkt dargestellt und ein abschlieRendes Urteil gebildet, ob die
Struktur zu einem Ausschluss der Geschwindigkeitsreduzierung fuhrt.



Tabelle 17: Prifabschnitte fir Tempo 30 mit Bebauungs- und Nutzungsstruktur

Larmbrennpunkt Bebauungs- und Nut- Ausschluss

zungsstruktur Senkung zu-
lassige
Hoéchstge-
schwindigkeit

3 Diisseldorfer Stralle zwi- Allgemeines Wohngebiet Teilweise
schen Reusrather StralRe mit direkt an der Stralle
und Haus-Vorster-Stralie stehenden Gebauden bis

zu 5-6 Geschossen.
Westlich der Sandstrale
aber offene Struktur

9 Gustav-Heinemann-Stralie, Wohnnutzung am Strallen-  Nein
zwischen Konrad-Adenauer-  rand mit geschlossener
Platz bis KunstfeldstralRe Struktur 6stlich der A3

10 Dusseldorfer Stralle / Rat- Keine Wohnbebauung 6st-  Teilweise
Deycks-Strale / Rennbaum-  lich An St. Remigius,
strale, zwischen Am Weiher  hauptsachlich Gewerbenut-
bis Stauffenbergstralle zung nordwestlich des

Kreisverkehrs an der Bon-
ner Stral3e.

11 Kolner Stral3e, zwischen Dreigeschossige Wohnnut-  Ja
NeustadtstralRe bis Robert- zung direkt am Stral3en-

Blum-StralRe rand, aber offene und
Senkrechtbebauung auf
Westseite.

19 Im Holzhausen zwischen Dreigeschossige, am Stra-  Ja
Lutzenkirchener Strafe und Renrand stehende, aber of-
von-Knoeringen-Stralle fene Struktur mit Wohnnut-

zung

20 Quettinger Stralle zwischen Allgemeines Wohngebiet Teilweise
FeldstralRe und Litzenkir- mit 3- bis 4-geschossiger
chener Stralle geschlossener Bauweise

direkt oder nah am Stra-
Renrand zwischen Kolber-
ger Stralke und Maurinus-
strale.

Ansonsten vorwiegend
einzeln, paarweise oder in
kurzen Reihen stehende 2-
bis 4-geschossige Wohn-
gebaude, oft mit Garten.
Gewerbegebiet westlich
Kolberger Stralle.

21.2 Milheimer Stralle zwischen Dreigeschossige, am Stra-  Nein
Willy-Brandt-Ring und am Renrand stehende, ge-

Junkernkamp schlossene Wohnnutzug
mit engem Stralenverlauf.

22 Willy-Brandt-Ring, zwischen  Keine Wohnnutzung am Ja
Karl-Carstens-Ring bis Mul- Strallenrand
heimer Stralle

33 Bismarckstralie Flensburger  Schulgeldnde und Freizeit-  Nein

Stralte und Rathenaustralle

bad im nordlichen Bereich,
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Larmbrennpunkt Bebauungs- und Nut- Ausschluss

zungsstruktur Senkung zu-
lassige
Hoéchstge-
schwindigkeit

Dreigeschossige und ge-

schlossene Wohnnutzung

am Straflenrand.

34 Willy-Brandt-Ring, zwischen  Keine Wohnnutzung am Ja
Edith-Weyde-StralRe und StralRenrand
Hohe Karl-Krekeler-Stralle

35 Feldstrale, zwischen Tor- Drei- bis viergeschossige Nein
stral’e und Kolberger StraBe ~ Wohnnutzung am StralRen-

rand.

36 Von-Ketteler-StralRe, Kiip- An der Bismarckstrafie: Teilweise (Kip-
persteger Stralle, Bismarck-  Wohnbebauung mit Ab- persteger
stralRe zwischen Von-Kette- stand und senkrecht zur Strale)
ler-Strale und A 1 Fahrbahn aufgebaut.

Beidseitige Wohnbebauung
eng an der Fahrbahn an
der Klppersteger Stralle
Westlich der Haltestelle
Kuppersteg: Mischgebiet
mit Gewerbe, offene Be-
bauung auf stidlicher Seite.

37 Solinger Strale, zwischen Teilweise offene Struktur, Ja
Wupperstralle und Am Vo- dreigeschossige Wohnnut-
gelsang zung, breiter StraRenraum.

38 Rheindorfer Stralte, zwi- Teilweise offene Bebauung  Teilweise
schen In der Felderhitten mit Wohnnutzung, aber
und Heinrich-Briining-Stralle  schmaler Strafenverlauf.

39 Alkenrather Strale zwischen  Hauptsachlich Offene Be- Ja
Alkenrather Stral3e und Bri-  bauung, senkrecht zum
der-Bonhoeffer-Stralie. StralRenverlauf. 6-geschos-

sige Wohnnutzung, aber
breiter StralRenverlauf.

40 Alkenrather Strale zwischen  Nur einseitige, zweige- Ja
Wilhelm-Leuschner-Stralle schossige Bebauung,
und Wilhelm-Kaltenbach- Mischnutzung
Weg

41 Pommerstralle, zwischen Offene Struktur, Senkrecht  Ja

Zur Alten Fabrik und Lutzen-
kirchener Stralte

zur Fahrbahn und zweige-
schossige Wohnnutzung.

Abschnittslange

Die fiir eine Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit sinnvolle Ab-
schnittslange betragt mindestens 150 m. Alle untersuchte StralRenabschnitte
Uberschreiten diese Lange.



3. Schritt: Vertiefende Untersuchung zu den Priifabschnitten

Im Folgenden sollen die fir eine Senkung der zulassigen Hochstgeschwindig-
keit vorgeschlagenen Priifabschnitte tiefergehend untersucht werden. Dies er-
folgt mit folgenden Kriterien:

Vereinbarkeit mit dem o&ffentlichen Personennahverkehr,
Vereinbarkeit mit der Lichtsignalkoordinierung,
Vorsorge fur den Radverkehr,

Existenz geeigneterer oder gleichwertiger Malinahmen.

Diese Kriterien werden innerhalb einer Bewertungsmatrix bertcksichtigt.

Vereinbarkeit mit dem 6ffentlichen Personennahverkehr

Bei Geschwindigkeitsreduzierungen sind Strecken zu berlcksichtigen, die vom
offentlichen Linienbusnahverkehr befahren werden. Tabelle 18 stellt dar, auf
welchen Prifabschnitten ein Linienbusverkehr stattfindet. Erste Hinweise, wel-
che Auswirkungen eine Geschwindigkeitsreduzierung auf den Linienverkehr
hat, zeigen der maximal mégliche Zeitverlust und die Anzahl der Haltestellen in
dem Abschnitt.

Da die Durchschnittsgeschwindigkeit im Linienbusverkehr in der Regel deutlich
langsamer als 50 km/h verlauft, bei StralRenabschnitten mit erhdhtem Verkehrs-
aufkommen oft sogar unter 30 km/h, soll der tatsachliche Fahrzeitverlust deut-
lich geringer als in Tabelle 18 dargestellt ausfallen.2?

Tabelle 18: Larmbrennpunkte mit Linienverkehr
Ab-
schnitt- max. Anzahl
lange Fahrzeit- Halte-
Larmbrennpunkt Linien T-30 verlust stellen
20 Quettinger StralRe 220, 231 290 m 14 s 1

zwischen Feldstralle
und Litzenkirchener

Straflie
211 Muilheimer Stralle 202,208,215, 210m 10s 1
zwischen Willy- 225, 227, 260,
Brandt-Ring und N22
Dhiinnberg

22 \Werte fiir die Durchschnittsgeschwindigkeit des Busverkehrs liegen fiir Leverkusen

nicht vor. In Berlin waren beispielsweise 2021 die Busse im Schnitt mit 17,9 km/h
unterwegs (RBB24, 2022).
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Ab-
schnitt- max. Anzahl
lange Fahrzeit- Halte-
Larmbrennpunkt Linien T-30 verlust stellen
33 Bismarckstralte zwi- 203, 207,222, 640 m 31s 2
schen Flensburger N22
Strale und Rathen-
australle
35 Feldstralte, zwischen 205, 206, 209 305 m 14 s 0
TorstralRe und Kolber-
ger Strale
36 Klppersteger Stralte 204, 207 330m 16 s 0
zwischen Europaring
und P+R Kippersteg
38 Rheindorfer Stralie, 207,211,N23 560 m 27s 1

zwischen In der Fel-
derhitten und Hein-
rich-Bruning-Strale

In Verbindung mit einer spateren Umsetzung von Tempo 30-Empfehlungen sind
weitere Untersuchungen zur Abschéatzung der Auswirkung auf den 6ffentlichen
Verkehr vorzunehmen und ggf. in anderen Netzabschnitten kompensierende
Mafnahmen einzuleiten (bspw. Schaffung von Busspuren oder die Vorrang-
schaltung an Lichtsignalanlagen).

Vereinbarkeit mit der Lichtsignalkoordinierung

Neben dem OPNYV sind auch bestehende oder geplante LSA-Koordinierungen
zu beachten, da sie einer Senkung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit ent-
gegenstehen kénnen.

Zur Klarung der Frage, ob eine Koordinierung von Lichtsignalanlagen auch bei
einer geringeren Progressions- bzw. Fahrgeschwindigkeit funktioniert, sind wei-
tere, Uber die Larmaktionsplanung hinausgehende verkehrstechnische Untersu-
chungen und verkehrstechnische Nachweise erforderlich.

Vorsorge fiir den Radverkehr

Die Forderung des Radverkehrs ist ein wichtiges Instrument zur Reduzierung
des Kfz-Verkehrs und damit zur Verbesserung der Larmsituation. In Abhangig-
keit von der Starke des Kfz-Verkehrs und den gefahrenen Geschwindigkeiten
werden Radverkehrsanlagen benétigt. Beispielsweise ist bei einer Verkehrs-
starke von unter 8.000 Kfz pro Tag unter der MaRgabe einer Geschwindigkeits-
regelung von 30 km/h ein Mischverkehr von Rad- und Kfz-Verkehr auf der Fahr-
bahn zulassig und sicher. In der folgenden Tabelle 19 wird aufgelistet, an wel-
chen StraRenabschnitten Radverkehrsanlagen oder eine Geschwindigkeitsre-
duzierung sinnvoll sind und an welchen Stralkenabschnitten anforderungsge-
rechte Radverkehrsanlagen bereits bestehen.



Tabelle 19: Notwendigkeit von MaRnahmen fur den Radverkehr in den
StraRenabschnitten
Geschwin-
digkeitsre-
Notwendigkeit von MaBnahmen fiir duzierung
Larmbrennpunkt den Radverkehr notwendig
20 Quettinger StralRe zwi-  Auf der Nordseite besteht keine Rad-  Ja

schen Feldstralte und
Litzenkirchener Strale

verkehrsanlage. Auf der Siidseite ist
der Gehweg fiir den Radverkehr frei-
gegeben. Dieser ist allerdings flr
eine Freigabe zu stark von zu Ful}
Gehenden frequentiert.

Der DTV liegt bei rund 16.000
Kfz/Tag.

Tempo 30 verbessert die Situation fiir
den Radverkehr.

21

Mulheimer Strale zwi-
schen Willy-Brandt-
Ring und Dhiinnberg

Fir den Radverkehr freigegebene Ja
Gehwege. Der DTV liegt bei rund

12.000 Kfz/Tag. Die Kombination
Mischverkehr bei Tempo 30 und

Gehweg, Radverkehr frei ist bei die-

sen Verkehrsstarken ideal (sonstiger
Radweg). Eine Kombination mit

Tempo 50 wird in der ERA nicht emp-
fohlen.

33

Bismarckstral’e zwi-
schen Flensburger
Straflde und Rathenaus-
tralle

Schmaler, beidseitig verlaufender Ja
Radweg am Seitenstreifen. Einerseits

als gemeinsamer, anderseits als ge-
trennter Geh- und Radweg ausge-
schildert. Der DTV liegt bei rund

10.000 Kfz/Tag. Tempo 30 wiirde so-

mit die Situation fur den Radverkehr
verbessern.

35

Feldstrale, zwischen
TorstralRe und Kolber-
ger Strale

Die Feldstraf3e verflgt Gber keinen Ja
Radweg. Im sudlichen Bereich des
Larmbrennpunkts wird der Radver-

kehr gemeinsam mit dem Fulverkehr

am Seitenstreifen gefiihrt. Der DTV

liegt bei rund 9.000 Kfz/Tag. Tempo

30 wirde somit die Situation fur den
Radverkehr an der Fahrbahn verbes-
sern.

36

Klppersteger Stralle
zwischen Europaring
und P+R Kiippersteg

Die Klppersteger Stralle verfigt zwi-  Ja
schen dem Europaring und dem Be-
reich am P+R Kippersteg Uber kei-
nen Radweg. Da der Seitenstreifen
schmal ist, muss der Radverkehr mit
dem Kfz-Verkehr auf die Fahrbahn
gefihrt werden. Der DTV liegt bei
rund 7.500 Kfz/Tag. Die Erweiterung
der Tempo 30 Regelung auch nachts
wirde somit die Situation fur den
Radverkehr an der Fahrbahn verbes-
sern.
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Stadt Leverkusen Geschwin-

= . digkeitsre-
Larmaktionsplan Notwendigkeit von MaBRnahmen fiir duzierung
Runde 4 Larmbrennpunkt den Radverkehr notwendig
Bericht 38 Rheindorfer Strale, Die Rheindorfer Stralle verfligt Giber Ja
zwischen In der Felder-  keinen Radweg. Der DTV liegt bei
16.08.2024 hutten und Heinrich- rund 7.500 Kfz/Tag. Tempo 30 wirde
Briining-Strale somit die Situation fiir den Radver-

kehr an der Fahrbahn verbessern.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Mallnahmenempfehlungen zur Reduzierung der Hochstge-
schwindigkeit werden in Abbildung 12 und Tabelle 20 zusammengefasst.

Abbildung 11: MaRnahmenempfehlung Tempo 30
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Tabelle 20: Mafnahmenempfehlung Tempo 30, Runde 4
Larmbrennpunkt Anwendungs- Anwendungs-
moglichkeit fir moglichkeit fiir
Tempo 30 in Tempo 30 in
den Tagstun-  den Nachtstun-
den den
17 Lutzenkirchener Stralle zwischen Stauf- [ n

fenbergstralle und Gorlitzer Stralle

20 Quettinger StralRe zwischen Feldstralle [ ] [ ]
und Litzenkirchener Stral3e

21 Mdalheimer Strafle und OulustralBe zwi- [ ] [ ]
schen Willy-Brandt-Ring und Gezelinallee

33 BismarckstralRe zwischen Flensburger [ ] [ ]
Strale und Rathenaustralle

35 Feldstralle, zwischen Torstralte und Kol- n n
berger Stralle
36 Kulppersteger Strafle zwischen Europa- [ ] ]

ring und P+R Kiippersteg

38 Rheindorfer Stralle, zwischen In der Fel- n n
derhitten und Heinrich-Brining-Stralle

5.5 MaRnahmen an den Autobahnen

2017 wurde an den Larmbrennpunkten 4, 5, 7, 14, 15, 16, 24 und 30 der BAB 3
ein larmarmer Belag eingebaut (Tabelle 21). Weitere Verbesserungen beim
Larmschutz sind im Zuge der im aktuellen Bundesverkehrswegeplan gelisteten
Ausbaumalnahmen angedacht. Geplant sind der acht-streifige Ausbau der A 1
zwischen Koln und Autobahnkreuz Leverkusen inkl. der Rheinbricke sowie der
acht-streifige Ausbau der A 3 zwischen KdIn/Milheim und Autobahnkreuz Le-
verkusen (BMVI, 2016).

Betroffen sind die Larmbrennpunkte 4b, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16 und 30. Angaben
zu Art der Mallnahmen und zur zeitlichen Umsetzung kénnen laut der Regional-
niederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Strallenbau NRW aktuell aller-
dings noch nicht getroffen werden. Diese seien vom Fortgang der Entwurfspla-
nung und dem sich anschlieRenden Verfahren zur Baurechterlangung abhan-
gig. In mehreren Beschliissen?? forderte der Rat der Stadt Leverkusen vom

23 Rats-Beschluss vom 18.03.2016 zur A 1 gemaR erganzter Antrags-Vorlage mit der
Nr. 2016/1036.
Rats-Beschluss vom 29.08.2016 zur A 1 gemaf Antrags-Vorlage mit der Nr.
2016/1237.
Rats-Beschluss vom 18.12.2017 zur A 3 gemal Antrags-Vorlage mit der Nr.
2017/2045.
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RAMBGLL

Stadt Leverkusen Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur die Berticksichtigung
Larmaktionsplan von Tunnelvarianten bei den Ausbauplanen fir die A 1 und A 3. Diese wiirden
Runde 4 die Larmbelastungen wesentlich reduzieren. Das Verkehrsministerium hat am
Bericht 05.11.2018 die Machbarkeitsstudien fiir den Ausbau der A 1 zwischen den Au-

tobahnkreuzen Leverkusen-West und Leverkusen sowie den Ausbau der A3
16.08.2024 zwischen Leverkusen-Zentrum und dem Autobahnkreuz Leverkusen an die

StraRenbauabteilung des Bundes mit Sitz in Bonn geschickt. Nach der Schutz-
gutbetrachtung liegt im Bereich der A 1 die Tunnelvariante vor der Hochlage
und lieRRe sich daher aus fachlicher Sicht vom Land auch befiirworten. Fir den
Bereich der A 3 wird seitens des Landes der Ausbau im Bestand vorgeschla-
gen. Aus larmschutztechnischer Sicht ist diese Variante als ungtinstigste L6-
sung zu bewerten. Die fachliche Entscheidung muss nun von der Stral3enbau-
abteilung des Bundes getroffen werden.

Ende 2020 hat sich das Bundesverkehrsministerium fir den Ausbau der beiden
Abschnitte in Hohenlage ausgesprochen. Das bedeutet, dass die Autobahn
GmbH des Bundes sich fiir den Neubau der Stelze im Bestand sowie die Erwei-
terung der A 3 auf acht Spuren im Bestand ausgesprochen hat. Eine Tunnell6-
sung wird nicht mehr verfolgt. Aus Larmschutzsicht weist der Ausbau im Be-
stand gegeniiber einer moglichen Tunnellésung erhebliche Nachteile auf.

Insbesondere wahrend der Nachtzeit fuhrt der Autobahnlarm zu erheblichen
Larmbelastungen im Stadtgebiet. Dies ist auch anhand der fur den Autobahn-
larm ermittelten Larmkennziffern deutlich zu erkennen (siehe Abbildung 9).

Abbildung 12: Larmkennziffernkarte fiir den Autobahnlarm in den Nachtstunden
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Quelle: LARMKONTOR GmbH, Stand: 22.05.2023.
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Der Ausbau der Autobahnen A 1 und A 3 fihrt wahrend des Umbaus zu gerin-
geren gefahrenen Geschwindigkeiten auf den Autobahnen. Gleichzeitig kbnnen
durch Ausweichverkehre die Verkehrsbelastungen in Leverkusen hoher wer-
den. In welcher Form sich dies niederschlagt, ist auch von den Verkehrsfuhrun-
gen wahrend der verschiedenen Baustellenphasen abhangig. Diese stehen
noch nicht fest. Mogliche akustische Effekte sind daher noch nicht abbildbar.

Im Rahmen der Tragerbeteiligung wird die Autobahn GmbH des Bundes aufge-
fordert, larmmindernde MafRnahmen fur die Larmbrennpunkte aufzuzeigen.

Tabelle 21: MaRnahmen an den Autobahnen
Larmbrennpunkt MaBRnahme
4 BAB 3 Einbau eines larmarmen Belags in 2017.

Planung: Verbesserung des Larmschutzes im Rah-
men des Ausbaus der A 3.

5 BAB 3 Einbau eines larmarmen Belags in 2017.
Planung: Verbesserung des Larmschutzes im Rah-
men des Ausbaus der A 3.

7 BAB 3 Einbau eines larmarmen Belags in 2017.
Planung: Verbesserung des Larmschutzes im Rah-
men des Ausbaus der A 3.

8 BAB 1/ AK Leverkusen Planung: Verbesserung des Larmschutzes im Rah-
men des acht-streifigen Ausbaus der A 1.

13 BAB 3/AK Leverkusen Planung: Verbesserung des Larmschutzes im Rah-
(BAB A1) men des Ausbaus der A 3.

14 BAB 3/AK Leverkusen Einbau eines larmarmen Belags in 2017.
Planung: Verbesserung des Larmschutzes im Rah-
men des acht-streifigen Ausbaus der A 3.

15 BAB 3/ AK Leverkusen Einbau eines larmarmen Belags in 2017.
Planung: Verbesserung des Larmschutzes im Rah-
men des acht-streifigen Ausbaus der A 3.

16 BAB3 Einbau eines larmarmen Belags in 2017.
Planung: Verbesserung des Larmschutzes im Rah-
men des acht-streifigen Ausbaus der A 3.

24 BAB1 Einbau eines larmarmen Belags in 2022.

30 BAB3 Einbau eines larmarmen Belags in 2017.
Planung: Verbesserung des Larmschutzes im Rah-
men des achtstreifigen Ausbaus der A 3.

31 BAB1 Einbau eines larmarmen Belags in 2023
Bau einer Larmschutzwand fir Q4 2024 geplant.
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6 Wirkungsanalyse StraBenverkehr

6.1 Wirkungsanalyse Verkehr

Die Mehrzahl der empfohlenen Mallnahmen — Fahrbahnsanierungen, Einbau
larmarmer Fahrbahnbelage, Kreisverkehre, Fahrbahnverengungen — haben kei-
nen Einfluss auf die Kapazitat der Stral3en und fiihren daher zu keinen verkehr-
lichen Auswirkungen. Die verkehrsverlagernden Effekte bei der Reduktion der
zulassigen Hochstgeschwindigkeit wurden qualitativ abgeschatzt und als Krite-
rium zur Auswahl der zu untersuchenden StraRenabschnitten bertcksichtigt
(vgl. Kapitel 5.4). Sie haben keinen nennenswerten Einfluss auf die Verkehrs-
stérken in den Larmbrennpunkten.

6.2 Wirkungsanalysen Larm

Die akustischen Wirkungen der Ma3nahmen im Straflenverkehr werden im wei-
teren Verfahren anhand der in Tabelle 22 genannten
Larmminderungswirkungen abgeschatzt.

Tabelle 22: Ubersicht tber die Priifmainahmen mit Angabe der Larmminderungs-
wirkung in Vorbereitung auf die Prioritdtenreihung

Larmminderungswirkung

MaRnahme in dB(A)
konventioneller Asphalt2 <15
Ersatz Pflaster durch konventionellen Asphalt?5 1-3
larmarmer Fahrbahnbelag?® 2-5
Senkung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 2-3

Tempo 50 auf Tempo 30

Senkung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 2-3
Tempo 70 auf Tempo 50

Knotenpunktumbau Kreisverkehr2? <1

24 Fahrbahnsanierungen gehen nicht in die Wirkungsanalyse ein, da flr schadhaften
Asphalt aufgrund der unterschiedlichen Intensitat der Schaden keine durchgangig
gleich hohen Aufschlagswerte angenommen werden kdnnen.

25 Pflasterbelége gingen mit einem Aufschlag von 3 dB(A) in die Berechnungen ein.

26 Der LOA 5D kann nach den Erfahrungen aus dem Konjunkturpaket Il zu einer Pe-
gelminderung von mindestens 3 dB(A) flihren (vgl. LAI-Hinweise zur Larmaktions-
planung, 2012). Die Haltbarkeit dieser neuen Asphaltrezeptur wird von der Stadt Le-
verkusen getestet. Nur wenn diese Tests erfolgreich sind, kann dieser Belag auf
weiteren Straflen zum Einsatz kommen. Um bei der Wirkungsanalyse auf der siche-
ren Seite zu sein, wird ein Abschlag von 2 dB(A) fiir die Fahrbahnsanierung mit
larmarmem Belag angesetzt. Dieser Wert wird in der Regel auch mit anderen 1arm-
armen Belagen erreicht.

21 Kreisverkehre haben eine értlich begrenzte Wirkung. In die Abschatzung geht eine
Minderungswirkung von 1 dB(A) im Annaherungsbereich (50 m) ein.



MaRBnahme

Larmminderungswirkung

in dB(A)

Abriicken der Fahrstreifen von der Bebauungskante

(0,5-1,0 m)28

<1

Tabelle 23 gibt einen Uberblick, wieviele Einwohnende der Stadt Leverkusen
durch die MaBnahmen direkt vom Larm entlastet wurden, je nach MalRnahme
zwischen 1 und 5 dB(A).

Tabelle 23: Ermittlung der Anzahl an Einwohnenden, die von den empfohlenen
MaRnahmen profitieren wiirden.
StraBenab- MaBRnahme Ganztags (Lpen) Nachts (Lnignt)
schnitt [dB(A)] [dB(A)]
270 65- 55— | 260 55- 45-
69 64 59 54
Europaring zwi- Fahrbahn- 302 377 359 793 252 6
schen sanierung mit
Bonner Stralte larmoptimiertem
und Alte Asphalt
Landstrale.
RathenaustralRe  Fahrbahn- 754 15 365 338 51 701
zwischen Bis- sanierung
marckstraf3e und
Fr.-Ferdinand-
Runge-Strale.
HumboldtstraBe  Fahrbahn- 0 131 90 0 286 90
und Robert- sanierung mit
Koch-StralRe larmoptimiertem
zwischen Bahn-  Asphalt
allee und Bill- (Perspektivisch)
rothstrale.
Lutzenkirchener  Fahrbahn- 0 226 200 7 455 273
StralBe zwischen  sanierung mit
Stauffenberg- larmoptimiertem
strafle und Pom-  Asphalt
mernstralle
Im Holzhausen Strallenraum- 134 544 596 614 810 110
zwischen LUt- umgestaltung
zenkirchener
Fahrbahn-
StraBg und von- sanierung
Knoeringen-
Strale.
Quettinger Tempo 30 214 327 366 651 408 50
Stralle zwischen  Ganztags
E?:dstrsf&ehund Fahrbahn-
Utzenkirchener sanierung

Stralte

28

Die Abriickungen gehen nicht in die Wirkungsanalyse ein, da aufgrund der unter-

schiedlichen Starke der Veranderungen keine durchgangig gleich hohen Aufschlags-
werte angenommen werden kénnen. Zudem sind ihre Wirkungen bei der Starke der
Veranderungen sehr gering.
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StraBenab- MaBnahme Ganztags (Loen) Nachts (Lnignt)
schnitt [dB(A)] [dB(A)]
270 65- 55- | 260 55- 45-
69 64 59 54
Litzenkirchener  StralRenraum- 36 182 221 152 329 70
Stralle zwischen  umgestaltung
im Holzhausen
und Kapellen-
stralle
Muilheimer Tempo 30 68 164 95 281 153 43
Strale und Ou- Ganztags
lustralle zwi-
schen Willy-
Brandt-Ring und
Gezelinallee
Mulheimer Fahrbahn- 10 106 146 53 238 59
Strale zwischen  sanierung
Willy-Brandt-
Ring und am
Junkernkamp
Bensberger Fahrbahn- 20 103 9 117 147 25
Stralle zwischen  sanierung mit
Mdilheimer larmoptimiertem
Stralle und Asphalt
BricknerstraRe.  (Perspektivisch)
Bergische Land-  Fahrbahn- 25 223 426 220 397 279
stral’e und Berli-  sanierung mit
ner Stralle zwi- larmoptimiertem
schen Herbert- Asphalt
Wehner-Stralle (Perspektivisch)
und Am Thelen-
hof
Kalkstrafle zwi- Fahrbahn- 0 115 318 0 294 253
schen Scharn- sanierung
horststrafl’e und
Sauerbruch-
strale.
Odenthaler Fahrbahn- 8 56 78 25 125 43
Stralle zwischen  sanierung mit
Bergische Land-  larmoptimiertem
strale und Kan-  Asphalt
dinskystralle.
StixchestralRe Fahrbahn- 2 224 250 46 412 29
zwischen Gus- sanierung
tav-Heinemann-
Strafde und Auf
dem Stein.
Bismarckstrale Tempo 30 0 194 171 32 324 31
zwischen Flens-  Ganztags
burger Stralle _
und Am Stadt- E::irebrit;g
park
Feldstralte, zwi-  Tempo 30 0 107 98 0 230 79
schen TorstraBe  Ganztags




StraRenab-
schnitt

MaRnahme

Ganztags (Lpen)
[dB(A)]

Nachts (Lnight)

[dB(A)]

270 65— 55-

69 64

2 60

55 -
59

45 -
54

und Kolberger
StralRe

Kuppersteger
StralRe zwischen
Europaring und
P+R Kuppersteg

Tempo 30
Ganztags

0 112 110

230

24

Von Ketteler
Stral3e zwischen
Ahrstrale und
Birriger Weg

Lieferzone

51

97

20

Rheindorfer
Stral3e, zwi-
schen In der Fel-
derhitten und
Heinrich-
Brlining-Stralle

Tempo 30 Ganz-
tags

0 131 193

25

300

40

Alkenrather
Stral3e zwischen
Alkenrather
Stralte und Bri-
der-Bonhoeffer-
Stralie.

Fahrbahn-
sanierung mit
l&rmoptimiertem
Asphalt

0 239 832

119

763

352

Pommerstralie
zwischen Zur Al-
ten Fabrik und
Latzenkirchener
Stralie.

Fahrbahn-
sanierung mit
larmoptimiertem
Asphalt

0 125 154

10

265

167
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7 MaRnahmenkonzept StraBenverkehr

71 Prioritatenreihung

Neben der akustischen Wirksamkeit der Empfehlungen sind weitere Faktoren
ausschlaggebend dafur, in welchem Zeitrahmen eine Umsetzung erfolgen
sollte. Die Dringlichkeitsreihung (1., 2. und 3. Prioritat sowie perspektivisch) er-
folgt in Abhangigkeit einer Bewertung der Mallnahmen bzgl. der akustischen
Wirkungen, der Kosten und im Fall der Fahrbahnsanierungen anhand des Zu-
stands des Fahrbahnbelags. Die Kriterien fast Tabelle 24 zusammen.

Tabelle 24: Festlegung der Kriterien flir die Ermittlung der Prioritat
Dringlichkeit Kriterien
1. Prioritat hohe Wirkung (oder besonders hohe Pegelwerte) und

niedrige Kosten oder
bereits von der Stadt geplante MalRnahmen

2. Prioritat hohe Wirkung und hohe Kosten oder
mittlere Wirkung und niedrige Kosten

3. Prioritat mittlere Wirkung und hohe Kosten oder
geringe Wirkung und niedrige Kosten

perspektivisch Fahrbahn ist in gutem Zustand und nicht alter als 15-
gilt nur fir MalBnahme larm- 20 Jahre
armer Fahrbahnbelag
keine MaRnahme geringe Wirkung und hohe Kosten oder
sehr geringe Wirkung

Reine verkehrsorganisatorische Ma3nahmen, die keine oder nur geringe bauli-
che Eingriffe bendtigen, wie beispielweise eine Senkung der zulassigen Hochst-
geschwindigkeit, die Anpassung der Parkregelung oder die Einrichtung von Lie-
ferzonen werden als niedrige Kosten bewertet. Alle darliber hinaus gehenden
baulichen Mallinahmen, wie Fahrbahnsanierungen, werden als hohe Kosten be-
wertet.



Tabelle 25: MaRnahmen erster Prioritat
MaBnahme Larmbrennpunkt (zwischen ... und ...) Anmerkung
Senkung der zulas- 17 Liitzenkirchener StraBe
sigen Hochstge- Pommernstralle, Stauffenbergstralle
schwindigkeit auf
30 km/h aus Larm- 20a  Quettinger StraBBe
schutzgriinden Kolberger StralRe, Maurinusstrale
21 Miilheimer StraBe, OulustraBe
Willy-Brandt-Ring, Gezelinallee
33 Bismarckstrale
Flensburger Stral’e, Am Stadtpark
35 Feldstrale
Torstrale, Kolberger Stralle
36 Kiippersteger StraRe
Europaring, P+R
Kippersteg
38 Rheindorfer StraRe
In der Felderhitten,
Heinrich-Briining-Stralle
Tabelle 26: Maflnahmen zweiter Prioritat
MaBnahme Larmbrennpunkt (zwischen ... und ...) Anmerkung
Larmarmer Fahr- 6 Europaring
bahnbelag Alte LandstralRe, Bonner StralRe
9 RathenaustraBe
BismarckstralRe, Fr.-Ferd.-Runge-
Stralte
18 Burscheider Strae
Am Plattenbusch, Ortsende
19 Litzenkirchener StraBe
Neukronenberger Stralle, In Holz-
hausen
20b Litzenkirchener StraBe
In Holzhausen, Kapellenstralie
29 Odenthaler Strale
Bergische Landstraf3e, Kandin-
skystralle
39 Alkenrather StraRe
Alkenrather Stralle, Briider-Bonho-
effer-Stralle
41 PommerstraRe

Zur Alten Fabrik, Litzenkirchener
Stralte
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Tabelle 27:

MalRnahmen dritter Prioritat

MaBnahme

Larmbrennpunkt (zwischen ... und ...)

Anmerkung

Fahrbahnsanierung

9

Rathenaustrafle
Bismarckstrafde, Fr.-Ferd.-Runge-
Stralle

19

Liitzenkirchener Strale
Neukronenberger Stralle, In Holz-
hausen

19

Im Holzhausen
Lutzenkirchener Strale, von-Knoe-
ringen-Strale.

27

KalkstraRe
Scharnhorststral3e, Sauerbruch-
stralle

21

Miilheimer Strale
Willy-Brandt-Ring,
am Junkernkamp.

32

StixchestraBe
Gustav-Heinemann-Stral3e,
Auf dem Stein.

33

Bismarckstrafle
Flensburger Stral’e, Am Stadtpark

Verengung und Ab-
ricken der Fahr-
streifen von der
Bebauungskante

19

Liitzenkirchener Strale
Neukronenberger Stralle, In Holz-
hausen

In Kombination mit
einer Fahrbahnsa-
nierung

19

Im Holzhausen
Litzenkirchener Strale, von-Knoe-
ringen-Stralie.

In Kombination mit
einer Fahrbahnsa-
nierung

20b

Liitzenkirchener StraRe
In Holzhausen, Kapellenstralte

In Kombination mit
einer Fahrbahnsa-
nierung

41

Pommerstralle
Zur Alten Fabrik, Litzenkirchener
Stralde

In Kombination mit
einer Fahrbahnsa-
nierung

Einrichtung einer
Lieferzone

36

Von-Ketteler-Strae
Ruttersweg, Birriger Weg




Tabelle 28: Perspektivische MalRnahmen
MaBnahme Larmbrennpunkt (zwischen ... und ...) Anmerkung
Larmarmer Fahr- 12 HumboldtstraRe, Robert-Koch-
bahnbelag StralRe

Bahnallee, Billrothstralte

20a  Quettinger StraBe
Feldstralte, Litzenkirchener Stralle

22 Bensberger StraBe
Milheimer StralRe, Saarstralie

25 Bergische Landstral3e, Berliner
Stralte
Herbert-Wehner-Stralle, Am Thelen-
hof

7.2 Zusammenfassende Bewertung

Um die Wirkung der MalRnahmen in den betrachteten Larmbrennpunkten zu do-
kumentieren, wird die Anzahl der Anwohnenden dargestellt, die durch die MaR-
nahmenempfehlungen von einer L&rmminderung profitieren. Dabei werden die
Auswirkungen der Ma3nahmen nach den in Kapitel 7.1 vergebenen Prioritaten
gruppiert. D. h. die Anzahl der entlasteten Personen aller Malinahmen, die der
ersten Prioritat zugeordnet wurden, werden aufaddiert. Im nachsten Schritt wird
die Anzahl der entlasteten Personen der MalRnahmen der zweiten Prioritat hin-
zuaddiert usw.
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Tabelle 29: Zusammenfassende Bewertung der Betroffenen nach Priorisierung der
MaRnahmen
Priorisierung R o Ak e
1. Prioritat Ca. 280 Ca. 1.230 Ca. 1.000 Ca. 2.100
2. Prioritat Ca. 310 Ca. 1.020 Ca. 960 Ca. 1.860
3. Prioritat Ca. 410 Ca. 2.250 Ca. 1.660 Ca. 3.880
Perspektivische Ca. 50 Ca. 610 Ca. 340 Ca. 830

Maflnahmen
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8 MaBnahmenansatze fiir weitere Larmverursacher

Der Eisenbahnverkehrslarm wird in einem eigenen Larmaktionsplan des Eisen-
bahnbundesamtes (EBA) behandelt. Die Ergebnisse dieses Larmaktionsplans
sowie der aktuelle Stand des Larmsanierungsprogramms des Bundes werden
in den Larmaktionsplan der Stadt Leverkusen nachrichtlich ibernommen (Kapi-
tel 8.1). Es wird darauf hingewiesen, dass der Larmaktionsplan des EBA keine
eigene Mallnahmenplanung enthalt, sondern lediglich auf einzelne Programme
und Projekte, wie zu Beispiel das Larmsanierungsprogramm des Bundes, ver-
weist.

Beim Flugverkehrslarm liegt die Verantwortung beim Flughafen Kéin / Bonn, die
Larmbelastung flr die Bevdlkerung moglichst gering zu halten. Die getroffenen
MaRnahmen werden in den Larmaktionsplan der Stadt Leverkusen nachrichtlich
Ubernommen (Kapitel 8.2). Die Einflussmdglichkeiten der Stadt Leverkusen so-
wie allgemeine Hintergrundinformationen zum Thema Fluglarm werden darge-
stellt.

Wegen der nicht vorhandenen Betroffenheiten durch IED-Anlagen (Kapitel 3.4)
wird der Gewerbelarm nicht Gber die Bewertung der Larmsituation hinaus be-
handelt. Die Thematik des Gewerbelarms wird in der Regel ausreichend aufer-
halb der Larmaktionsplanung im Rahmen des kommunalen Handlungsfeldes
wbetrieblicher Umweltschutz“ und in der behérdlichen Anlageniiberwachung be-
rucksichtigt.

8.1 Eisenbahnverkehr

Larmsanierungsprogramm des Bundes

Larmsanierung wird als freiwillige Leistung des Bundes unter Vorbehalt der da-
fir jeweils im Bundeshaushalt zur Verfligung gestellten Mittel gewahrt. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht.

Die Rahmenbedingungen fir das Larmsanierungsprogramm sind in der Richtli-
nie zur Férderung von MalRnahmen zur Larmsanierung an bestehenden Schie-
nenwegen der Eisenbahnen des Bundes festgelegt (BMVI, 2018). Mit dem Bun-
deshaushaltsgesetz fir das Jahr 2016 wurden die Auslésewerte fir die Larmsa-
nierung um 3 dB (A) abgesenkt. Im Bundeshaushaltsgesetz 2021 wurde die Ab-
senkung der Auslésewerte um weitere 3 dB(A) festgelegt. Seit Inkrafttreten der
Uberarbeiteten Forderrichtlinie Larmsanierung zum 1. Juli 2022 kommen die
neuen Ausldsewerte zur Anwendung. Tabelle 30 zeigt die aktuell geltenden Im-
missionsgrenzwerte.



Tabelle 30: Immissionsgrenzwerte des freiwilligen Larmsanierungsprogramms des
Bundes

Tagstunden Nachtstunden

Gebietskategorie (6 bis 22 Uhr) (22 bis 6 Uhr)

Krankenhauser, Schulen, reine und allgemeine 64 dB(A) 54 dB(A)
Wohngebiete

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 66 dB(A) 56 dB(A)

Gewerbegebiete 72 dB(A) 62 dB(A)

Da sich nicht in kurzer Zeit die Versdumnisse vergangener Jahrzehnte ausglei-
chen lassen, werden vorrangig LarmschutzmaRnahmen an Schienenstrecken
ergriffen, an denen die Larmbelastung besonders hoch ist und an denen viele
Anwohnende betroffen sind.

Durch die erneute Absenkung der Auslésewerte wurde eine komplette Uberar-
beitung des bestehenden Gesamtkonzeptes erforderlich. Diese Uberpriifung er-
folgte rechnerisch. Dabei wurden auch die bereits sanierten Abschnitte wieder
mit betrachtet. Somit kam es zu einer vollstandigen Uberarbeitung der Priorita-
tenliste. Alle als sanierungsbedurftig eingestuften Streckenabschnitte wurden
mit neuen Priorisierungskennziffern nach den aktuellen Bemessungswerten ver-
sehen. Dies betrifft teilweise auch die bereits in der Liste vorhandenen Ab-
schnitte. Dadurch entsteht eine neue Reihung. Die Stadt Leverkusen hat sich
im Rahmen der Fortschreibung bei den zustédndigen Behdrden fur eine Auf-
nahme bestehender Belastungsschwerpunkte eingesetzt.

Folgende MaRnahmen sieht das Larmsanierungsprogramm vor;

Mafinahmen an der Entstehungsquelle (aktiver Larmschutz) an Bahnanla-
gen, wie zum Beispiel

- Errichtung von Larmschutzwanden oder -wallen,

- Errichtung von niedrigen Larmschutzwanden,

- Einbau von Schienenstegdampfern oder —abschirmungen,

- Einbau von Schienenschmiereinrichtungen,

- Einbau von Spurkranzschmiereinrichtungen in engen Gleisbdgen,
- Mafinahmen zur Larmminderung an Briickenbauwerken,

- Andere bahntechnische und schalltechnische Innovationen nach Aner-
kennung gemaf § 5 der 16. BImSchV (Beispiel: ,Besonders Giberwachtes
Gleis" mit frihzeitigem Schienenschleifen),

MaRnahmen an der Einwirkungsstelle (passiver Larmschutz) an baulichen
Anlagen, wie zum Beispiel Einbau von Schallschutzfenstern und Luftungs-
einrichtungen.
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Laut Larmsanierungskonzept sind solche Streckenabschnitte bevorzugt zu sa-
nieren, bei denen die Wirkung der Ma3nahme besonders hoch ist.

Im Rahmen der Larmsanierung umgesetzte und geplante MaRBnah-
men

Die Stadt Leverkusen durchqueren drei Haupteisenbahnstrecken in Nord-Stid-
Richtung (Aufzahlung von West nach Ost):

Strecke 2650/2670 Uber Rheindorf, Kiippersteg, Mitte und Chempark,
Strecke 2730 Uber Opladen und Schlebusch (West),

Strecke 2324 lber Opladen, Fixheide, Alkenrath und Schlebusch (Ost).

An allen drei Strecken wurden im Rahmen des Larmsanierungsprogramms des
Bundes LarmschutzmalRnahmen ergriffen. Unter anderem wurden Schallschutz-
wande errichtet und Schallschutzfenster eingebaut. An einem Abschnitt der
Strecke 2730 (Eisholz, Manfort Std und StixchesstralRe) befinden sich weitere
Schallschutzwande noch in Planung. Zudem wird dort und an der Strecke 2650
in Kiippersteg eine schalltechnische Untersuchung fur den Einbau von Schall-
schutzfenstern durchgefiihrt. Zu Beginn dieses Jahres hat das BMVI die Fort-
schreibung des Larmsanierungsprogramms fir die Schiene veroffentlicht. In Ab-
stimmung mit der Deutschen Bahn und dem BMVI sind in Tabelle 31 die zu-
kinftig fir eine Larmsanierung in Betracht kommenden Abschnitte aufgelistet.

Tabelle 31: Larmsanierungsbereiche in der Stadt Leverkusen (aus der Anlage 1
und Anlage 3 des Larmsanierungsprogramms zusammengefasst)
Lage des Sanierungsbereiches
von bis Lange in
Streckennummer | Sanierungsbereich / Ortsteil km km km
2324 Leverkusen - Opladen / Quet- | 448 53,8 9,0
tingen / Alkenrath / Schle-
busch / Manfort
2730 Leverkusen - Quettingen 15,5 22,7 7,4
2650/ 2670 Leverkusen - Kuppersteg / 12,8 15,9 3,1
Birrig

Mit der Fortschreibung des Larmsanierungsprogramms sind auch bereits larm-
sanierte Bereiche wieder in das Programm aufgenommen wurden. Das bedeu-
tet, zukiinftig kbnnen auch an Bereichen mit bestehenden Larmschutzwanden
weitergehende Mallnahmen getroffen werden. Im Vorfeld der Malnahmenum-
setzung wird die jeweilige Larmsituation Uber schalltechnische Untersuchungen
ermittelt und darauf aufbauend entsprechende LarmschutzmalRnahmen konzi-
piert.



Weitergehende Information kbnnen dem Larmsanierungsprogramm, abzurufen
unter www.bmvi.de, Stichwort ,Larmsanierung®, enthommen werden.

Im Rahmen des Neu- und Umbaus der Schieneninfrastruktur ge-
plante MaBRnahmen

Im Rahmen der Umsetzung des Stadtentwicklungsprojekts ,Neue Bahnstadt
Opladen® werden an Hausern der Litzenkirchener Stralle, Rennbaumstrale,
Stauffenbergstralte und Werkstattenstrale mit dem Einbau von Schallschutz-
fenstern, Wand- und Deckenliftern passive LarmschutzmafRnahmen durchge-
fuhrt.

Im Zuge der Planung fir den Rhein-Ruhr-Express (RRX) wird an der Strecke
2650/2670 (Rheindorf, Kiippersteg, Mitte und Chempark) derzeit der Neubau
von Larmschutzwanden geplant und umgesetzt. Dartiber hinaus besteht an ca.
60 Gebauden Anspruch dem Grunde nach auf passive Schallschutzmalfinah-
men (Fenster / Liftungseinrichtungen).

8.2 Flugverkehr

Die Stadt Leverkusen liegt im Bereich des Landevoranflugs der Nord-Sid-Bah-
nen des Flughafens Kéln / Bonn. Die Flughéhe betragt dabei Ublicherweise 1,0
bis 1,3 km iber dem Grund und ist die von der Deutschen Flugsicherung zuge-
wiesene Voranflughéhe. Die Uberfliige sind dabei in unterschiedlicher Intensitét
wahrnehmbar. Nachfolgend werden Hintergrundinformationen und Einflussmég-
lichkeiten der Stadt Leverkusen auf den Fluglarm dargestellt.

Fluglarmkommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz

Die Stadt Leverkusen ist Mitglied der Fluglarmkommission (FLK) des Flugha-
fens Kéln / Bonn. Die FLK setzt sich im Wesentlichen aus Vertretern der vom
Fluglarm in der Umgebung des Flughafens betroffenen Gemeinden, Vertretern
der Bundesvereinigung gegen Fluglarm, Vertretern der Luftfahrzeughalter, Ver-
tretern des Flughafens, Vertretern der Bezirksregierungen Koln und Disseldorf
und des Ministeriums fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrheinwestfalen sowie Vertretern der deutschen Flugsi-
cherung zusammen.

Die Fluglarmkommission berat neben der jeweils zustandigen Genehmigungs-
behdrde des Bundeslandes auch das Bundesaufsichtsamt fur Flugsicherung
(BAF) und die Deutsche Flugsicherung. Insofern wirken die Diskussionen inner-
halb der Fluglarmkommission auf die Organisation des Flugbetriebes und die
LarmschutzmaRnahmen am Flughafen hin.
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Als Vertreter der Interessen der Blrgerinnen und Buirger setzt sich die Stadt Le-
verkusen gegenuber dem Flughafen und den Luftaufsichtsbehdrden dafir ein,
dass die negativen Auswirkungen des Flugbetriebes auf das Stadtgebiet soweit
wie mdglich vermieden werden.

Aus den Mitgliedern der Fluglarmkommission hat sich ein ,Arbeitsausschuss
technische Larmminderungsmafnahmen® gebildet. Dieser setzt sich aus dem
Larmschutzbeauftragten fiir den Flughafen Kéin / Bonn und Vertretern des
Flughafens, der Bundesvereinigung gegen Fluglarm, des Deutschen Zentrums
fur Luft- und Raumfahrt, der Deutschen Flugsicherung GmbH sowie Vertretern
diverser Airlines zusammen. In diesem werden fortlaufend Méglichkeiten der
Larmreduzierung durch Anpassung der Anflugverfahren und der technischen
Ablaufe diskutiert und erarbeitet.

Grenzwerte

Die Festlegung von Grenzwerten fiir den Fluglarm erfolgt iber das Fluglarm-
schutzgesetz (§ 2 FluLA&rmG). In diesem Gesetz werden Larmschutzzonen um
die Flughafen herum definiert. Die Larmschutzzonen des Flughafens Koln /
Bonn erreichen die Stadtgrenze der Stadt Leverkusen nicht. Insofern kénnen
aus dem bestehenden Recht keine Anspriiche auf Larmschutzmafahmen in
Leverkusen abgeleitet werden.

Zur Uberwachung des Fluglarms betreibt der Flughafen Kéln / Bonn Anlagen
zur Gerauschmessung. Neben mehreren festen Fluglarm-Messstationen im na-
heren Umkreis des Flughafens, unterhalt die Flughafen Kéln / Bonn GmbH
auch einen mobilen Fluglarm-Messcontainer, welcher regelmafig an wechseln-
den Orten eingesetzt wird.

Die Monatswerte der festen Messstationen werden von der Fluglarmmessstelle
fortlaufend im Internet verdéffentlicht. Die mit dem mobilen Fluglarm-Messcontai-
ner im Leverkusener Stadtgebiet ermittelten Daten belegten stets die Einhal-
tung der Grenzwerte nach dem Fluglarmgesetz von 60 dB(A) fiir den Tag und
55 dB(A) fur die Nacht (Tabelle 32).



Tabelle 32: Ergebnisse der Fluglarmmessungen in Leverkusen
Aquivalenter Dauerschallpegel in dB(A)

Messzeitpunkt | Ort Minimalpegel Maximalpegel Durchschnitt
02.03.2001 — Rheindorf 28,1 42,9 38,1
08.03.2001
28.08.2003 — Schlebusch 24,0 42,2 33,6
17.09.2003
23.06.2007 - Rheindorf 26,8 40,1 31,8
07.07.2007
06.07.2016 — Rheindorf 28,8 41,8 35,6
20.07.2016

Flugrouten

Nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 6 des Grundgesetzes liegt die ausschliel3liche Gesetz-
gebungskompetenz fir den Luftverkehr beim Bund. Die Flugrouten werden in
Form einer Rechtsverordnung durch das Bundesaufsichtsamt fur Flugsicherung
(BAF) festgelegt. Die Planung der Flugrouten erfolgt wiederrum durch die deut-
sche Flugsicherung (DFS). Der Begriff ,Flugroute® ist dahingehend irrefiihrend,
als das mit ihm ein konkreter raumlicher Bezug in Verbindung gebracht wird.
Die Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) verwendet hingegen den Begriff des Flug-
verfahrens. In der Rechtsverordnung zum jeweiligen Flugverfahren werden zum
Beispiel Flughdhen, Meldepunkte, Fluggeschwindigkeiten, Flugrichtungen und
Sicherheitsabstande zu Hindernissen am Boden festgelegt. Insofern handelt es
sich vielmehr um einen weit gefassten Korridor, als um eine konkrete Route. Ob
ein Uberflug liber das Stadtgebiet stattfindet, ist im Wesentlichen von der vor-
herrschenden Windrichtung abhangig. Im Jahresmittel werden ca. 50 % der An-
flige Uber die Nord-Siid-Bahnen und somit tiber die Stadt Leverkusen abgewi-
ckelt.

Die Flugverfahren werden fortlaufend Uberpruft und bei Bedarf neu festgelegt.
Dies kann zum Beispiel auch aufgrund neuer technischer Entwicklungen im Be-
reich des Larmschutzes sein.

Eine direkte formelle Beteiligung der Stadt Leverkusen sowie der Offentlichkeit
bei der Festlegung der Flugverfahren erfolgt nicht. Vielmehr kann die Fluglarm-
kommission im Rahmen des Festlegungsverfahrens Empfehlungen ausspre-
chen, welche die Flugsicherung mit in ihre Abwagung aufnehmen muss. Eine
Nicht-Berlcksichtigung der Empfehlungen ist zu begriinden. Dariber hinaus
sind nach dem Luftverkehrsgesetz die Flugverfahren im Benehmen mit dem
Umweltbundesamt festzulegen. Die Einflussnahme der Stadt Leverkusen auf
die Festlegung der Flugrouten ist somit sehr beschrankt.
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Kontrolle der Fluggenauigkeit und der Flughéhe

Die Erprobung und Einfiihrung moglichst larmarmer Flugverfahren gehort seit
langem zum Aufgabengebiet der Fluglarmmessstelle des Flughafens. Schon in
den Jahren 1994 bis 2000 wurde eine Reihe von Abflugverfahren und Abflug-
profilen erprobt, um mdglichst IArmarme Abflige zu erreichen. Diese standige
Kontrolle und Optimierung gehort zu den Daueraufgaben, die durch Flughafen
und Deutsche Flugsicherung (DFS) gemeinschaftlich wahrgenommen werden.

Weiterhin gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften und
der Flugsicherung zur Optimierung der Abfluggenauigkeit in Form kurzfristiger
Information bezuglich nicht praziser Flige sowie regelmaBige Treffen mit Flug-
gesellschaften zur Sensibilisierung in dieser Problematik.

Neben der Optimierung der Abfliige wird auch an der Entwicklung moglichst
larmarmer Landeanflige gearbeitet. Seit dem 12. Februar 2009 wenden Pilo-
ten, die in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr am Flughafen K&ln / Bonn landen,
ein neues Anflugverfahren an. Im August 2011 erfolgte die Ausdehnung des
Anwendungszeitraums nicht nur bei Nacht, sondern auch in der Zeit von 6 bis
8 Uhr.

Mit der Einfiihrung des ,,Continuous Descent Approach® (CDA) lasst sich in ei-
ner Entfernung zwischen etwa 20 und 50 Kilometern vom Flughafen der maxi-
male Gerauschpegel am Boden um 4 bis 6 Dezibel reduzieren. Der CDA sorgt
auch dafur, dass die Flugzeuge langer in gréf3eren Hohen gehalten werden. An
einer Verbesserung der CDA Quote, das heil3t, ein moglichst hoher Anteil soll
CDA-Profil fliegen, wird weiterhin gearbeitet.

Auch zukinftig erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften
und der Flugsicherung zur Optimierung der Fluggenauigkeit.

Nachtflugverbote

Am Flughafen Kdln / Bonn besteht kein generelles Nachtflugverbot. Allerdings
missen zwischen 22 und 6 Uhr die Flugzeuge larmarm und mindestens nach
ICAO-Kapitel 3 zugelassen sein. Dariiber hinaus besteht an drei von sechs An-
und Abflugbereichen voélliges Start- und / oder Landeverbot.

Ein generelles Passagiernachtflugverbot wird unter anderem von einigen Stadt-
und Gemeinderaten, der Fluglarmkommission und dem Landtag NRW gefor-
dert. Der Rat der Stadt Leverkusen sprach sich am 17.10.2011 per Beschluss
fur ein Nachtflugverbot flir Passagiermaschinen in der Zeit von 0 bis 5 Uhr aus.

Der Forderung nach einem Nachtflugverbot wurde vom Bundesministerium fiir
Verkehr und digitale Infrastruktur bisher stets widersprochen.



9 Ruhige Gebiete

Die Belastigung durch Larm ist weit verbreitet. In Deutschland fiihlen sich rund
55 Prozent der Bevolkerung allein durch den Stral3enverkehrslarm gestort oder
belastigt.?° Bei Flug- und Gewerbeldrm sind es jeweils rund 20 Prozent und
beim Schienenlarm rund 15 Prozent. Es ist anzunehmen, dass diese Anteile in
verdichteten Ballungsraumen noch hdher sind als die genannten bundesweiten
Durchschnittswerte.

Es ist daher das Ziel einer integrierten Stadtentwicklungsplanung, die Larmbe-
lastung in den Stadten zu senken und Bereiche zu schaffen, in denen Erho-
lungssuchende moglichst frei von Larmbelastigungen ,zur Ruhe kommen* kon-
nen.

Gerade in dicht besiedelten Grof3stadten haben in diesem Zusammenhang vor
allem die innerstadtischen Parks und Griinanlagen eine grofe Bedeutung.
Diese Flachen werden aber haufig zunehmend verlarmt. Dadurch sinken vieler-
orts ihre Attraktivitat, ihr Erholungspotential und ihre Nutzungsintensitat. Infolge-
dessen kann weiterer Verkehr erzeugt werden, weil nun die ruhigeren, aber ent-
fernteren Naherholungsgebiete angesteuert werden, und zwar ganz Uberwie-
gend mit dem Pkw. 30

Ein Angebot von innerstadtischen ruhigen Gebieten tragt somit doppelt zur Le-
bensqualitat in der Stadt bei. Durch Erholungsmdglichkeiten im Nahumfeld
steigt die dortige Wohnumfeldqualitat und durch die entfallende Notwendigkeit,
entferntere Erholungsgebiete anzufahren sinkt das Aufkommen im motorisierten
Freizeitverkehr.

Die Ausweisung von ruhigen Gebieten ist somit ein wichtiger Beitrag zum Erhalt
einer hohen Lebensqualitat in der Stadt Leverkusen.

Die Vorgehensweise bei der Ausweisung der Ruhigen Gebiete im Rahmen der
Runde 4 entspricht der Methodik der Ausweisung im Larmaktionsplan der
Stufe 3. Im Kapitel 9.3. wird diese in den Schritten 1-5 noch einmal umfassend
erlautert.

29 Umweltbundesamt: Umweltbewusstsein in Deutschland 2014, Ergebnisse einer re-
prasentativen Bevolkerungsumfrage, Berlin 2015.

30 Umweltbundesamt / PG Martin Kirchner, ISW (Bearb.): Minderung der Beeintrachti-
gung durch Larm im Naherholungsbereich, 1991.
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9.1 Rechtliche Grundlagen

Ruhige Gebiete wurden in den bisherigen Larmaktionsplanen oft aufder Acht ge-
lassen. Ein Grund ist, dass offene Fragen zur Bindungswirkung und zu mdgli-
chen Rechtsfolgen einer Festsetzung bei den Kommunen haufig Unsicherheiten
erzeugen. Das Umweltbundesamt hat daher die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen untersuchen lassen. 3! Die wesentlichen Ergebnisse werden im Folgenden
zusammengefasst.

Die 2002 in Kraft getretene EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG fordert die
Identifizierung so genannter ruhiger Gebiete und MaRnahmen zum Schutz ge-
gen eine Zunahme des dortigen Larms. Artikel 3 der Umgebungslarmrichtlinie
definiert als ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum ein von der zustandigen Be-
horde festgelegtes Gebiet, in dem beispielsweise der Loen-Index oder ein ande-
rer geeigneter Larmindex fur samtliche Schallquellen einen bestimmten, von
dem Mitgliedstaat festgelegten Wert nicht Ubersteigt. Weitergehende Definitio-
nen werden nicht genannt.

Mit dem ,,Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie tGber die Bewertung und Be-
kdmpfung von Umgebungslarm® vom 24.06.2005 wurde die EU-Umgebungs-
larmrichtlinie in deutsches Recht eingefiihrt. Auch dort werden keine weiterge-
henden Definitionen aufgefihrt. Die genaue Definition eines ruhigen Gebiets
obliegt damit der Kommune.

Auf kommunaler Ebene sind vor allem zwei rechtliche Aspekte von grol3er Be-
deutung. Dies sind die Bindungswirkung einer Festsetzung von ruhigen Gebie-
ten und die Anforderungen an eine ordnungsgemafe Festsetzung:

Die Festsetzung als ruhiges Gebiet 16st als Rechtsfolge grundsatzlich die
Pflicht fir nachfolgende Planungen aus, die Festsetzung und den damit ver-
bundenen grundsatzlichen Schutzauftrag zu berticksichtigen. Berticksichti-
gen heifdt, dass andere mit der nachfolgenden Planung verfolgten Belange
gegen den Schutz des ruhigen Gebietes abzuwagen sind.

Bei der Festlegung von ruhigen Gebieten im Rahmen der Larmaktionspla-
nung sind verschiedene Aspekte zu beachten:

- Die Frage, ob und ggf. welche ruhigen Gebiete festgesetzt werden kon-
nen, muss im Rahmen des Larmaktionsplans geklart werden. Die Pla-
nungstrager sind nicht frei, das Thema ruhige Gebiete auszuklammern.

31 Umweltbundesamt (Hrsg.) / LK Argus, Prof. Cancik (Bearb.): TUNE ULR, Technisch
wissenschaftliche Unterstltzung bei der Novellierung der EU-Umgebungslarmrichtli-
nie, Arbeitspaket 3: Ruhige Gebiete (UBA Texte 74/2015). Dessau-Roflau, Umwelt-
bundesamt 2015, abrufbar unter: http://www.umweltbundesamt.de/en/
publikationen/tune-ulr-technisch-wissenschaftliche-unterstuetzung-0



- Ruhige Gebiete bedirfen einer Festsetzung durch den Planungstrager. In
der Regel erfolgt diese durch eine entsprechende Ausweisung im be-
schlossenen Larmaktionsplan. Ratsam ist eine klar definierte Begrenzung
des Gebietes. Etwaige Schutzfolgen (Rechtsfolgen) knupfen erst an
diese Festsetzung an.

- Die Auswahlkriterien missen nachvollziehbar, in sich konsequent und am
Ziel des Schutzes ruhiger Gebiete orientiert sein. Fehler bei der Festle-
gung der Kriterien und der darauf basierenden Auswahl eines ruhigen
Gebietes kdnnen als Abwagungsfehler die Rechtmafigkeit und damit die
Bindungswirkungen des Larmaktionsplans in Frage stellen.

- Schliel3lich muss der Larmaktionsplan die Entscheidungen zu den ruhi-
gen Gebieten ausreichend begriinden. Die Planung muss die zugrunde-
liegende Informationserhebung, Kriterienauswahl, Bewertung und Abwa-
gung nachvollziehbar dokumentieren.

Die rechtlichen Anforderungen umfassen neben der Beteiligung und ggf. Ab-
stimmung mit anderen Behérden und Tragern offentlicher Belange und den an-
deren kommunalen Planungen auch die Mitwirkung der Offentlichkeit.

Durch die Ausweisung ruhiger Gebiete entsteht fur die Allgemeinheit nicht auto-
matisch ein Benutzungs- bzw. Betretungsrecht. Nutzer haben sich weiterhin
nach den entsprechenden gesetzlichen Regelungen der Schutzgebietsverord-
nungen (kein verlassen der Wege etc.) bzw. an eigentumsrechtliche Regelun-
gen (kein Betreten von privatem Eigentum) zu richten.

9.2 Erfahrungen zu Auswahlkriterien

Das Umweltbundesamt hat in der oben genannten Studie auch die bisherigen
Vorgehensweisen bei der Auswahl von ruhigen Gebieten untersuchen lassen. 32
Die wesentlichen Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst.

In der Praxis werden haufig unterschiedliche Kriterien verwendet:

Akustische Kriterien mit absoluten Pegeln von 40 bis 55 dB(A) Loen. Der
untere Wert gilt fir sehr ruhige Gebiete, der obere Wert wird in der Regel
als maximal zulassiger Wert verwendet. Haufig werden diese Werte erganzt
oder differenziert:

32 Umweltbundesamt (Hrsg.) / LK Argus, Prof. Cancik (Bearb.): TUNE ULR, Technisch
wissenschaftliche Unterstiitzung bei der Novellierung der EU-Umgebungslarmrichtli-
nie, Arbeitspaket 3: Ruhige Gebiete (UBA Texte 74/2015). Dessau-RofRlau, Umwelt-
bundesamt 2015, abrufbar unter:
http://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/tune-ulr-technisch-wissenschaftli-
che-unterstuetzung-0
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- Schwellenwerte miissen nur in einem Teil der Flache oder nur zu einer
bestimmten Tageszeit eingehalten werden,

- die Flachen sollen relativ zu ihrer Umgebung ruhiger sein; die genannten
Differenzen von der lauten Umgebung zum leiseren Gebietsinneren rei-
chen von 5 bis 10 dB(A),

- das subjektive Larmempfinden wird berlicksichtigt, beispielsweise bei ei-
ner Nutzung als ruhiger Riickzugsort oder bei einem Uberwiegen natrli-
cher Gerausche.

Strategische Larmkarten nach Umgebungslarmrichtlinie weisen in der Regel
erst Werte Uber 55 dB(A) Loen aus. Aullerdem werden die Larmquellen getrennt
kartiert und die Larmkarten beruhen je nach Larmquelle auf eigens daflir aufge-
stellten und vorgeschriebenen Berechnungsverfahren. Schlieflich ist die sub-
jektive Wahrnehmung der verschiedenen Larmquellen nicht immer gleich. Die
Larmkarten alleine sind daher haufig keine ausreichende Grundlage fur die
Auswahl ruhiger Gebiete. Dies berlicksichtigen die Kommunen, indem sie wei-
tere Kriterien heranziehen.

Die Art der Flachennutzung ist das bisher am haufigsten verwendete Aus-
wahlkriterium fir ruhige Gebiete. Die Kommunen ziehen vor allem folgende
Flachen fur ruhige Gebiete in Betracht: Grunflachen / Parks, Waldflachen,
Wasserflachen / Moore, Naturschutzgebiete / Naturdenkmaler / FFH-Ge-
biete / Rekultivierungsbereiche und Landwirtschaftsflachen. Seltener ge-
nannt werden: Kleingartenanlagen, Friedhofe, Altstadtkerne, Kranken-
haus- / Klinikgelande, Altenheime, Kurgebiete sowie Kindergarten, Schulen
und Spielplatze. Oft wird die Art der Flachennutzung mit der Funktion fiir Er-
holung und Tourismus kombiniert.

Auch Lage, Einzugsgebiet und Zuganglichkeit des Gebietes kdnnen be-
ricksichtigt werden. Ruhige Gebiete sollten mdglichst wohnungsnah und
der Offentlichkeit zugénglich sein (z. B. kostenfrei und barrierefrei).

Eine MindestgroRe fur ruhige Gebiete kann sinnvoll sein, um die Anzahl
der Flachen handhabbar zu halten und um die Ruhe im Rahmen der kom-
munalen Handlungsmdglichkeiten sichern zu kénnen. Die in der Praxis an-
gewendeten Mindestgrofien variieren zwischen 0,1 ha und 6.400 Hektar.

Da das Dezibel die subjektiv empfundene Ruhe in einem Gebiet nur
unvollstandig abbilden kann, werden auch Einschatzungen der Bevolke-
rung bericksichtigt.

Storeinfliisse (beispielsweise durch eine benachbarte Larmquelle) schlie-
Ren eine Festlegung als ruhiges Gebiet nicht unbedingt aus. Beispielsweise
ist zu prifen, ob die betroffenen Teilgebiete als relativ ruhige Gebiete aus-
gewiesen werden kénnen.



Haufig werden mehrere Kriterien fiir die Festlegung ruhiger Gebiete kombiniert
(Tabelle 33). Viele Stadte legen auch unterschiedliche Kategorien ruhiger Ge-

biete fest, um auf die verschiedenen Anforderungen und Rahmenbedingungen
zu reagieren (Tabelle 34).

Tabelle 33: Haufig verwendete Auswahlkriterien fiir ruhige Gebiete
Auspragung Anwendung in der Praxis
Akustische | Unterschreiten eines Wertes: In der Re- | Haufig verwendet
Kriterien gel Loen von 40 bis 55 dB(A). In Innen- Kombination mit Fl&chen-
stadtbereichen bis zu Loen 60 dB(A) nutzung und / oder Erho-
Innenbereich ruhiger als die Umgebung: | lungsfunktion
In der Kernflache um 5 bis 10 dB(A) lei-
ser als im am starksten belasteten Be-
reich bzw. in der direkten Umgebung
Einschrankungen: die Schwellenwerte
mussen nur in einem Teil der Flache
und/oder nur tagsiliber eingehalten wer-
den und kénnen von der Lage des Ge-
biets abhangen
Flachen- Haufig angewendet: Grinflachen, Das bislang am haufigsten
nutzung Parks, Waldflachen, Naturschutzge- verwendete Kriterium
biete, l'\l'aturdenkmaller, FFH-Gebletg, Kombination mit akusti-
Rekultlwgrungsberelche und Landwirt- schen Kriterien oder Erho-
schaftsflachen lungsfunktion
Seltener angewendet: Kleingartenanla-
gen, Friedhofe, Altstadtkern, Kranken-
haus-, Klinikgelande, Altenheime, Kur-
gebiete, Kindergarten, Schulen und
Spielplatze
Kontrovers diskutiert und selten ange-
wendet: Wohngebiete
Erholung Flache zur Erholung der Anwohnenden | in Kombination mit der Fla-
chennutzung
Lage, Ein- Frei zugéanglich fiir die Offentlichkeit Meist in Stadten mit ver-
zugsge- FuRlaufig erreichbar, teilweise an eine | Schiedenen Kategorien
biet, Izul-1 Mindestzahl von Anwohnenden im fug- | VOn ruhigen Gebieten
Ek,:ir:g leh- laufigen Umfeld gekoppelt In Kombination mit ande-
Hohe der Anwohnenden-Belastung im ren Kriterien wie akusti-
Umkreis scher Schwellenwert, Er-
) ] ] holungsfunktion oder Fla-
Verbindung zu anderen ruhigen Gebie- | chennutzung
ten
Mindestabstand zu Larmquellen
Mindest- MindestgréRen sind oft abhangig von Meist in Stadten mit ver-
grofe der Kategorie des ruhigen Gebiets. Bis- | schiedenen Kategorien

her wurden haufig verwendet:
Flachen zwischen 0,1 und 6.400 ha
Kantenlangen von mindestens 200 m
ruhige Achsen mit Langen ab 1.000 m

von ruhigen Gebieten

In Kombination mit ande-
ren Kriterien wie akusti-
scher Schwellenwert, Er-
holungsfunktion oder Fla-
chennutzung
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Auspragung

Anwendung in der Praxis

Einschat-
zung der
Bevolke-

Berucksichtigung des subjektiven Emp-
findens

Bevdlkerung benennt oder bestétigt ru-
rung hige Gebiete im Rahmen der LAP-Of-
fentlichkeitsbeteiligung

Bisher selten angewendet

In Kombination mit ande-
ren Kriterien wie akusti-
scher Schwellenwert, Er-
holungsfunktion oder Fl&-
chennutzung

Umgang

Verlarmte Bereiche zwischen ruhigen
mit Storun- | Gebieten werden als relativ ruhige Ge-

gen biete ausgewiesen

Teilweise Nutzungsstaffelung innerhalb
des ruhigen Gebiets (lautere Nutzungen

Bisher sehr selten ange-
wendet

In Kombination mit ande-
ren Kriterien wie akusti-
scher Schwellenwert, Er-

in Randlage) holungsfunktion oder Fla-
chennutzung
Quelle:  Umweltbundesamt (Hrsg.) / LK Argus, Prof. Cancik (Bearb.): TUNE ULR,
Technisch wissenschaftliche Unterstiitzung bei der Novellierung der EU-Um-
gebungslarmrichtlinie, Arbeitspaket 3: Ruhige Gebiete (UBA Texte 74/2015).
Dessau-RofRlau, Umweltbundesamt 2015.
Tabelle 34: Gangige Kategorien von ruhigen Gebieten
Innerstadtische Er- | Ruhiges Gebiet, ru- | Landschaftlich ge-
holungsflachen, higer Stadtraum pragte Erholungs-
Stadtoasen rdume
Akustische Lpen 55 dB(A) bis Lpen 50 dB(A) bis Lpen 40 dB(A) bis
Kriterien Loen 60 dB(A) oder Loen 55 dB(A) Loen 50 dB(A)
in der Kernflache um
5 bis 10 dB(A) leiser
als im am starksten
belasteten Bereich
Flachennut- Grinflachen, Parks, Wald, Griinflachen, Naturschutzgebiete,
zung Friedhofe, Spiel- Parks, Feld, Flur und | Landwirtschaft,
platze, Kleingarten, Wiesen Wald, Wasser,
Altenheime Moore
MindestgroRe bis 30 ha 3 bis 400 ha 30 bis 6.400 ha
Lage, Einzugs- | Wohngebietsnah,

gebiet, Zu- fuBlaufig erreichbar

ganglichkeit

Zusammenfas- | Innerstadtische Mittelgrofe Naturfla- | GroRe, auRerhalb

sung Grunflachen und chen, die Anwoh- der Innenstadt gele-
Parks als Ruheoa- nenden zur Erholung | gene Flachen
sen fur die Anwoh- dienen und ruhiger
nenden sind als Stadtoasen

Quelle:  Umweltbundesamt (Hrsg.) / LK Argus, Prof. Cancik (Bearb.): TUNE ULR,

Technisch wissenschaftliche Unterstitzung bei der Novellierung der EU-Um-
gebungslarmrichtlinie, Arbeitspaket 3: Ruhige Gebiete (UBA Texte 74/2015).
Dessau-RofRlau, Umweltbundesamt 2015



9.3 Vorgehensweise zur Auswahl der ruhigen Gebiete fiir
die Stadt Leverkusen

Schritt 1 Definition geeigneter Flachen auf Grundlage des Fla-
chennutzungsplanes = Definition einer Grundkulisse

Laut Artikel 2 der Umgebungslarmrichtlinie betrifft die Richtlinie ,den Umge-
bungslarm, dem Menschen insbesondere in bebauten Gebieten, in 6ffentlichen
Parks oder anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, in ruhigen Gebie-
ten auf dem Land, in der Umgebung von Schulgebduden, Krankenhdusern und
anderen larmempfindlichen Gebauden und Gebieten ausgesetzt sind“ (kursive
Hervorhebung durch den Gutachter).

Es ist unstrittig, dass wenig verlarmte Flachen hinsichtlich ihrer Eignung als ru-
hige Gebiete gepriift werden sollten. Ob allerdings bebaute Gebiete (z. B. reine
Wohngebiete) als ruhige Gebiete in Frage kommen, wird in Deutschland unter-
schiedlich gehandhabt und kontrovers diskutiert. Wahrend einige Lander-Emp-
fehlungen ausdricklich bebaute Gebiete nennen, konzentrieren sich die meis-
ten Stadte zunachst auf unbebaute Bereiche. Das Regelwerk l&sst den zustan-
digen Behorden in dieser Hinsicht alle Freiheiten. Dies ist somit keine juristische
Frage - rechtlich moglich ist beides - sondern eine planerische bzw. politische
Entscheidung.

Wahrend Manche in der Bertcksichtigung von ruhigen Wohngebieten eine
Méglichkeit zum Schutz der Wohnruhe und Aufenthaltsqualitat sehen, befiirch-
ten Andere eine mangelnde Akzeptanz in der Offentlichkeit, wenn die Larmakti-
onsplanung zwar sowohl fur die sehr stark belasteten Wohn- und Mischgebiete
als auch fiir die ruhigen Wohngebiete durchgefihrt wird, die ,dazwischen" lie-
genden, haufig ebenfalls hoch belasteten Gebiete aber auller Acht Iasst.

Far Leverkusen wird empfohlen, sich bei der Festlegung der ruhigen Gebiete
auf die offentlich zuganglichen und der Freizeit und Erholung dienenden Freifla-
chen zu konzentrieren. Damit werden sinnvolle Prioritadten in der La&rmvorsorge
getroffen. In weiteren Fortschreibungen der Larmaktionsplanung kann eine
Uberpriifung dieser Vorgehensweise erfolgen.

Der Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Leverkusen bietet eine breite Basis
fur die Auswahl entsprechender Flachen. Er fasst unter anderem die flir eine
Freizeit und Erholungsnutzung potenziell geeigneten Griin- und Waldflachen,
die landwirtschaftlich genutzten Flachen und die Wasserflachen zusammen.
Daher erscheint die Nutzung des Flachennutzungsplanes fir die Herleitung der
Grundkulisse potenzieller ruhiger Gebiete fur die Stadt Leverkusen als sinnvoll.

Bestandteil dieser Kulisse sind allerdings noch Bau- und Verkehrsflachen sowie
Versorgungsanlagen und Flachen fiir den Abbau von Bodenschéatzen o. A., die
gemal den vorangestellten Ausfliihrungen kein Gegenstand einer zuklnftigen
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Kulisse ruhiger Gebiete in Leverkusen sein sollten. Die entsprechenden Fla-
chen werden auf Basis des Flachennutzungsplanes (FNP) entfernt. Entfernt
wurden dariber hinaus auch Sportflachen, da von Ihnen stérender Freizeit- und
Veranstaltungslarm ausgesehen kann.

Wasserflachen dienen der Erholung, sind aber auch Verkehrsachsen und Wirt-
schaftsraum. Somit wirde bei Ausweisung aller Wasserflachen als ruhige Ge-
biete in Teilbereichen ein Zielkonflikt entstehen. Um dies zu vermeiden, wird
festgelegt, Wasserflachen in der Gebietskulisse nur zu berticksichtigen, wenn
sie nicht als Verkehrsweg fir den Wirtschaftsverkehr und somit vordergriindig
der Erholung der Bevolkerung dienen. Dies fuhrt zum Ausschluss des Rheinver-
laufes.

Zu diskutieren ist die Frage, ob forstwirtschaftliche Flachen (Wald) und landwirt-
schaftliche Flachen in der Grundkulisse verbleiben sollten. Hintergrund dieser
Diskussion ist die Frage nach der Zuganglichkeit und der Art der tatsachlichen
Flachennutzung (intensiv oder extensiv). Fir den Verbleib der Waldflachen in
der Grundkulisse spricht, dass diese in den meisten Fallen frei zuganglich sind
und extensiv genutzt werden. Darlber hinaus sind sie fur die Leverkusener Be-
volkerung bedeutende Riickzugs- und Erholungsraume. Forstwirtschaftliche
Flachen verbleiben somit in der Gebietskulisse. Schwieriger ist die Entschei-
dung bei den landwirtschaftlichen Flachen. Areale mit intensiver Landwirtschaft
bieten in Bezug auf die Erholung geringere Nutzwerte als extensiv genutzte Fla-
chen. Auch die Zuganglichkeit ist nicht immer gegeben. Der FNP ermdglicht je-
doch keine Aussage daruber. Da fir die Bewaltigung der Planungsaufgabe auf
Grundlage des FNP keine konkreteren Angaben zur Verfligung stehen, werden
landwirtschaftlich genutzte Flachen vorerst in der Grundkulisse belassen. Es
wird davon ausgegangen, dass sie Uberwiegend einen hohen Erholungswert
haben und hier des Weiteren meist niedrige Immissionspegel vorherrschen.

Schritt 2 Anwenden eines Immissionspegels auf Grundlage der
strategischen Larmkarten der Larmaktionsplanung

Die Auswabhl der ruhigen Gebete greift bei der Larmbetrachtung auf die Larm-
karten der Larmaktionsplanung zurlck. Verwendung finden die Larmkarten zur
Darstellung der Larmsituation an einem durchschnittlichen Gesamttag (24 h-Be-
trachtung). Somit wird der Larmpegel Loen verwendet.

Es erfolgt eine Uberlagerung der Grundkulisse mit den Larmkarten fiir den Stra-
Ren- und Schienenverkehr und den larmkartierten Industrieanlagen (IED-Anla-
gen). Als Schwellenwert werden Loen 55 dB(A) festgelegt.



Schritt 3 Anwenden einer MindestgroRe

Grundsatzlich ist eine Beschrankung auf ausreichend grof3e Gebiete sinnvoll,
um die Ruhe im Rahmen der kommunalen Handlungsmdglichkeiten tatséchlich
sichern zu kénnen und um die Handhabbarkeit der Gebietsanzahl zu gewahr-
leisten. Auch aus Sicht der Nutzer ist eine Mindestgré3e sinnvoll, etwa um bei
einem Spaziergang nicht umgehend wieder in verlarmte Bereiche zu gelangen.

Mit der an der Bearbeitung des Larmaktionsplanes beteiligten Verwaltung
wurde die Anwendung einer MindestgréRRe von 10 ha abgestimmt.

Die Uber die Kriterien Flachennutzung (Schritt 1), Immissionspegel (Schritt 2)
und Mindestgrofe (Schritt 3) aufeinander aufbauend bestimmten Gebiete wer-
den unter der Bezeichnung ruhige Gebiete der Kategorie | zusammengefasst.

Schritt 4 Anwenden der relativen Ruhe

Zusammenhangende ruhige Gebiete mit geringen Immissionspegeln sind vor
allem in den Randlagen von Grof3stadten vorhanden. Dieses Bild zeigt sich
auch fir Leverkusen bei Gebrauch der in den vorangestellten Schritten ange-
sprochenen Kriterien. Diese Gebiete besitzen aufgrund ihrer GréRe und land-
schaftlichen Vielfalt eine gesamtstadtische Bedeutung. Kurzwegig erreichbar
sind sie fur grof3e Bevolkerungsteile hingegen nicht.

Fur die Wohnbevolkerung sind aber auch innenstadtische Bereiche wichtig, die
zwar keine flachendeckend geringen Immissionspegel aufweisen, aber eine
hohe (Nah-)Erholungsfunktion haben, ful3laufig oder mit dem Rad erreichbar
sind und eine relative Ruhe bieten. Die Definition entsprechender Gebiete flr
Leverkusen ist Gegenstand der nachfolgenden Ausfiihrung.

Neben den absoluten Schwellenwerten wird vielerorts auch ein relatives akusti-
sches Kriterium bericksichtigt, z. B. eine Pegeldifferenz von 5 dB(A) zwischen
der Grenze und dem Inneren eines potenziellen ruhigen Gebietes. Dieser An-
satz wird fur die Gebietsdefinition in Leverkusen ibernommen und um folgende
Kriterien erganzt:

Die um mindestens 5 dB(A) leisere Kernflache muss eine Mindestgrofie von
10 ha haben. Dadurch stehen den Nutzern ausreichend grof3e Gebiete rela-
tiver Ruhe zur Verfligung.

Die Kernflache muss bezogen auf die Gerduschquellen Stral3e, Schiene
und IED-Anlagen einen Maximalpegel von Lpen 65 dB(A) unterschreiten.
Dieser Wert wird in der Larmaktionsplanung in der Regel als gesundheitsre-
levanter Schwellenwert angesetzt.
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Die Uber die Kriterien Lage, Einzugsbereich und relative Ruhe definierten Ge-
biete werden unter der Bezeichnung ruhige Gebiete der Kategorie Il zusam-
mengefasst.

Schritt 5 Anpassen der Abgrenzung der ausgewahiten Gebiete
auf Grundlage des Flachennutzungsplanes

Die im Ergebnis der voran gestellten Arbeitsschritte entstehenden Flachen
moglicher ruhiger Gebiete sind das Ergebnis eines Verschnitts von Flachen des
Flachennutzungsplans (Grundkulisse aus Schritt 1) mit den Larmkarten (Schrit-
te 2 und 4). Umgrenzung und Ausdehnung der somit bestimmten Flachen mog-
licher ruhiger Gebiete orientieren sich an dem ,Verschnittergebnis®. Sie haben
haufig keinerlei Bezug zu natirlichen Grenzen, die sich beispielsweise durch
Stralen oder Nutzungsanderungen zeigen. Dadurch fallt es der Allgemeinheit
haufig schwer, die Gebiete konkret in das Stadt- und Landschaftsgefliige raum-
lich einzuordnen.

Um diesen Umstand zu beseitigen, werden im weiteren Verfahren den ruhigen
Gebieten der Kategorie | und Il erganzend die ,angrenzenden grin-gepragten
Freiraume* zur Seite gestellt. Schutzwiirdig sind ausschlieBlich die ruhigen Ge-
biete der Kategorie | und Il. Die ergdnzend erfassten dargestellten ,angrenzen-
den griin-gepragten Freiraume* dienen lediglich der besseren Veranschauli-
chung und Einordnung der ruhigen Gebiete in das Stadt- und Landschaftsge-
fiige. Darliber hinaus werden die Einzelflachen der ruhigen Gebiete der Katego-
rie | und Il zu gréReren Einheiten zusammengefasst, wenn sie naturrdumlich
zusammengehoren und somit in der Regel von der Bevolkerung auch als Ein-
heit verstanden werden. Dies betrifft jedoch nur benachbarte Einzelflachen, die
nicht durch Barrieren wie Verkehrswege voneinander getrennt sind.

Als Ergebnis dieser 5 Schritte der Ermittlung der Ruhigen Gebiete verblieben
insgesamt 20 rdumlich zusammengefasste ruhige Gebiete der Kategorien | und
10 ruhige Gebiete der Kategorie Il in der Gebietskulisse des Larmaktionsplans
der Stufe 3 (vgl. Abbildung 14).



Abbildung 13:

Ruhige Gebiete der Kategorie | und Il nach abschlieRender Anpassung

der Abgrenzung der ausgewahlten Gebiete in Stufe 3

Ruhiges Gebiet der Katagorie I:
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basierend auf dem FIAchennutzungspian Leverkusen
+ Gabists il sinam Lanmpege L, < 55 dB(A)
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Ruhiges Gebiet der Kategorie II:
+ Gabiste il gueigneler Flachennulaung

basierend &l dem Flachennutzungspian Leverkusen
+ Gabiule il einem Lampegs| L, < 65 dB(A)

im Karnbersich fir die Gerduschqusllen Stafle,

Haupteisenbahnstreckan und IED-Anlagan
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Schritt 6 Aktualisierung der Ruhigen Gebiete im Rahmen der
Runde 4

Auf Grundlage der aktualisierten Kartierungsergebnisse werden die Ruhigen
Gebiete Uberprift und angepasst. Die abschlieRende Kulisse der Ruhigen Ge-
biete fir die Runde 4 ist der Abbildung 15 zu entnehmen. Es zeigt sich, dass
aufgrund der neuen Berechnungsmethode eine flachenhafte Zunahme der
Larmbelastigung im Stadtgebiet vorliegt. Diese Zunahme flihrt gleichzeitig zu ei-
ner Abnahme der Ruhigen Gebiete der Kategorie I. Insgesamt 8 Ruhige Ge-
biete der Kategorie | aus der Stufe 3 werden nun als Ruhige Gebiete der Kate-
gorie Il in der Runde 4 fortgefuhrt.

Insbesondere im Umfeld der Autobahn erfolgt eine grof¥flachigere Larmzu-
nahme innerhalb der Ruhigen Gebiete. Die zusatzlich verlarmten Bereiche sind
in Abbildung 15 ebenfalls dargestellt.

Abbildung 14: (berarbeitete Ruhige Gebiete der Kategorie | und Il in Runde 4

Leverkusen
Larmaktionsplanung

Ubersicht Ruhige Gebiete
Runde 4

Bl Ruhige Gebiete Kategorie |
[ Ruhige Gebiete Kategorie Il
L4474 Verarmie Bersiche:
LDEM > 55 dB(A) kel Kategorie |
LDEN > 65 dB{A) bei Kategorie Il

1 Untersuchungsgebiet
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Wechael Schrsibendrambol com




Tabelle 35: Ubersicht der ruhigen Gebiete
Nr. Kategorie Flache Name des ruhigen Gebiets
1 Kat. | 73,2 ha Wupperhang
2 Kat. | 113,0 ha Murbachtal
3 Kat. | 308,4 ha noérdl. Olbachtal und Wiembachtal
4 Kat. Il 19,5 ha westl. Olbachtal und Wiembachtal
5 Kat. | 36,7 ha Olbachtal und Wiembachtal
6 Kat. Il 13,4 ha dstl. Olbachtal und Wiembachtal
7 Kat. Il 165,1 ha Kottersbachtal
8 Kat. | 63,1 ha nordl. Leimbachtal
9 Kat. Il 60,9 ha 6stl. Ophovener Mihlenbachtal
10 Kat. | 44,2 ha ostl. Leimbachtal
11/12  Kat. Il 64,8 ha Ophovener Miihlenbachtal
13 Kat. | 191,7 ha Leimbachtal
14 Kat. | 101,1 ha Dhiinn landlicher Raum
15 Kat. | 133,1 ha Scherfenbrand
16 Kat. | 13,7 ha Dinnwalder Wald
17 Kat. Il 10,9 ha Unteres Tal der Wupper
18 Kat. | 31,5 ha Rheinaue
19 Kat. Il 25,8 ha ostl. Hitdorfer Feldflur und Seenlandschaft
20 Kat. Il 81,2 ha Hitdorfer Feldflur und Seenlandschaft
21/22 Kat. I 63,4 ha sudl. Wupperhang
23 Kat. Il 142,7 ha nordl. Birgerbusch
24 Kat. Il 113,9 ha sudl. Birgerbusch
25 Kat. Il 21,2 ha ostl. Dhiinn stadtischer Raum
26 Entfallt
27 Kat. Il 21,7 ha Dhiinn stadtischer Raum
28 Kat. Il 97,5 ha Untere Wupper
29 Kat. Il 118,5 ha Pescher Busch
30 Kat. Il 35,6 ha Rheindorfer Feldflur
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9.4 Hinweise zum Schutz und zur Entwicklung
ruhiger Gebiete

Hintergrund einer Festsetzung von ruhigen Gebieten ist der Vorsorgegedanke.
Bestehende Erholungsflachen sollen erhalten und vor zunehmender Verlar-
mung geschiitzt werden. Dem Richtlinien- und Gesetzgeber geht es bei den ru-
higen Gebieten somit um die Vermeidung der L&rmzunahme und weniger um
eine Verringerung der vorhandenen Larmbelastung.

Grundlegende Voraussetzung fiir den dauerhaften Schutz der ruhigen Gebiete
vor einer Zunahme des Larms ist ihre Berlcksichtigung in allen Planungen, die
potentiell die Larmbelastung erhéhen kénnen. In der Praxis betrifft dies vor al-

lem die Bauleitplanung und die Verkehrsplanung.

Die ruhigen Gebiete sind von den zusténdigen Behdrden in allen relevanten
Planungen als ein aus dem Larmaktionsplan resultierender Belang zu beach-
ten. Daraus resultiert beispielsweise eine Uberpriifung von Stadt- und Verkehrs-
planungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die ruhigen Gebiete (z. B. Verlar-
mung, Zerschneidung) oder die Prifung von Siedlungserweiterungen in ruhige
Gebiete hinein.

Daruber hinaus ist aus planerischer Sicht die Integration und Weiterentwicklung
des Aspektes ,Ruhige Gebiete mit benachbarten Disziplinen wie Landschafts-
planung oder Freiflachenentwicklung wiinschenswert, weil Mallhahmen zum
Schutz ruhiger Gebiete in der Regel ein integriertes Vorgehen von Freiraum-,
Verkehrs- und Stadtplanung erfordern.

So gibt es neben dem Schutz der Ruhe verwandte Ziele wie die Sicherung von
Okologischen und klimatisch wertvollen Bereichen (zu denen viele ruhige Gebie-
te gehdren) oder die Erhéhung der allgemeinen Aufenthaltsqualitat in der Stadt.

Zusammenfassend kdénnen folgende Handlungsansatze zum Schutz und zur
Entwicklung der ruhigen Gebiete angewendet werden:

Berucksichtigung der ruhigen Gebiete in allen potentiell larmerhéhenden
Planungen,

Weiterentwicklung der ruhigen Gebiete im Zusammenhang mit der Stadt-
entwicklungs- und Landschaftsplanung, Freiflachenentwicklung usw.,

MaRnahmen im Inneren der ruhigen Gebiete wie z. B.

- allgemeine Erhdhung der Aufenthaltsqualitéat, beispielsweise durch attrak-
tive und nutzergerechte Gestaltung (Liegewiesen, Grillplatze usw.),

- Erganzung von als angenehm empfundenen Gerauschquellen (z. B.
Springbrunnen), die die als stérend empfundenen Einflisse von aul3en
Uberlagern,
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- Schaffung von Sichtbarrieren zwischen ruhigen Gebieten und angrenzen- Stadt Leverkusen
den Larmquellen, Larmaktionsplan
Runde 4

- Schaffung von Pufferzonen innerhalb ruhiger Gebiete mit einer Nutzungs-
staffelung von innen (leise Nutzungen, z. B. Ruhebereiche, Liegewiesen) Bericht
nach aufien (lautere Nutzungen, z. B. Sportwiesen, Gastronomie, Ein-
richtungen mit hoher Besucherfrequenz),

16.08.2024

MaRnahmen zur besseren Erreichbarkeit der ruhigen Gebiete flir die Ver-
kehrsmittel des Umweltverbundes (FuR, Rad, OPNV).

Daneben sind auch MaRnahmen mdglich, die ruhige Gebiete noch ruhiger ma-
chen oder larmerhéhende MalRnahmen in ihrem Umfeld kompensieren und da-
mit zu einer héheren Erholungsfunktion und Lebensqualitat in der Stadt beitra-
gen. Dazu gehoren beispielsweise landschaftsgestalterisch integrierte Larm-
schutzwalle und die Prufung von verkehrsbezogenen MalRnahmen im Umfeld
der Gebiete. Bei letztgenannten MalRnahmen missen jedoch die Wechselwir-
kungen mit bewohnten Bereichen beachtet werden.
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10 Zusammenfassung

Fir die Stadt Leverkusen wird ein Larmaktionsplan der Runde 4 nach EG-Um-
gebungslarmrichtlinie erstellt. Das Ziel dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe ist es,
die potentiell gesundheitsrelevanten Larmbelastungen zu verringern. Mit der
Fortschreibung der Larmaktionsplanung fiihrt die Stadt Leverkusen die voran-
gegangene Larmaktionsplanung der Stufen 1 bis 3 weiter fort.

Der Larmaktionsplan der Runde 4 wertet die Larmkartierung fir Stral3en-, Ei-
senbahn-, Flug- und Gewerbeldrm aus und zeigt den Umsetzungsstand der
MaRnahmen aus Stufe 3 fir den StralRenverkehr auf. Die Mallhahmenplanung
fur den Strallenverkehr wird fur die verbliebenen Larmbrennpunkte aus den vo-
rangegangenen Runden und fir zusatzliche Larmbrennpunkte durchgefiihrt.
Fur den Eisenbahn- und Flugverkehrslarm werden bestehende Mal3nahmenan-
satze zusammengefasst. Darliber hinaus werden ,ruhige Gebiete® entwickelt
und Strategien zu ihrer Sicherung aufgezeigt.

Gemal Larmkartierung ist der StralRenverkehr in Leverkusen der Hauptlarmver-
ursacher. In den kartierten StraRenabschnitten (Gesamtstral’ennetz) sind von
Larmpegeln im potentiell gesundheitsgefahrdenden Bereich (Loen > 65 dB(A)
bzw. Lnight > 55 dB(A)) im Tagesmittel 27.100 Personen und in den Nachtstun-
den 40.100 Personen an ihren Wohnstandorten betroffen. Die Anzahl Eisen-
bahnverkehrslarmbetroffener mit potenziell gesundheitsgefahrdenden Larmpe-
geln betragt rund 1.360 Personen im Tagesmittel und 2.650 Personen in den
Nachtstunden. Fur den Flugverkehr und die IED-Anlagen konnten keine poten-
zZiell gesundheitsgefahrdenden Larmpegel ermittelt werden.

In den letzten Jahren wurden in der Stadt Leverkusen verschiedene Maf3nah-
men zur LArmminderung umgesetzt. Beispielhaft sind Fahrbahnsanierungen mit
larmarmem Asphalt an der Disseldorfer Stralde, der Burscheider Straflte und
der BAB 3, Fahrbahnsanierungen an der Solinger Stral3e, die Senkung der
Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h in der Kolner Stralle und die Umgestaltung
lichtsignalisierter Knotenpunkte zu Kreisverkehren zu nennen.

Fir die Larmminderung im StraRenverkehr an den 21 im stédtischen Straf3en-
netz identifizierten Larmbrennpunkten werden im Ergebnis folgende, im Larm-
aktionsplan mit Realisierungshorizonten versehene Malnahmen zur Umset-
zung empfohlen:

Fahrbahnsanierungen fur Abschnitte der Larmbrennpunkte 9 Rathenaus-
tralRe, 19 Lutzenkirchener Straflte und Im Holzhausen, 20 Quettinger
Stral3e, 21 Mihlheimer Stral3e, 27 Kalkstralle, 32 StixchestralRe und 33 Bis-
marckstralle.

Einbau von larmarmem Asphalt fir Abschnitte der Larmbrennpunkte 6 Eu-
roparing, 12 HumboldtstralRe / Robert-Koch-Stral’e, 17 Lutzenkirchener



Stralle, 22 Bensberger Stralle, 25 Bergische Landstralie / Berliner Stralle,
29 Odenthaler Stral3e, 39 Alkenrather Strale und 41 Pommernstralie.

Geschwindigkeitsreduzierungen von 50 km/h auf 30 km/h aus Larmschutz-
grinden fir Abschnitte der Larmbrennpunkte 17 Lutzenkirchener Strale,
20a Quettinger Stral’e und 21 Muhlheimer Strafe /Oulustralle, 33 Bis-
marckstral’e, 35 Feldstralie, 36 Kiippersteger Strale und 38 Rheindorfer
Stralle.

Veranderung des Fahrbahnquerschnitts fir Abschnitte der Larmbrenn-
punkte 19 und 20b in der Lutzenkirchener Stral’e und Im Holzhausen, so-
wie am Larmbrennpunkt 41 in der Pommernstralie.

Einrichtung einer Lieferzone am Larmbrennpunkt 36 Von-Ketteler-Strafe.

Die Umsetzung der MalBnahmen des Larmaktionsplans erfordert weitere Pri-
fungen sowie die Bereitstellung finanzieller Mittel.

Mit den empfohlenen MalRnahmen profitieren ca. 20 % der Betroffenen ober-
halb der Auslosewerte der Larmaktionsplanung von Lpen > 70 dB(A) von einer
Reduzierung der Larmbetroffenheiten. Nachts profitieren ca. 32 % der Betroffe-
nen oberhalb der Auslésewerte von Lnignt > 60 dB(A). Bei den gesundheitsrele-
vanten Schwellenwerte von Loen > 65 dB(A) bzw. Lnignt > 55 dB(A) profitieren je-
weils ca. 18 % und 26 % von Larmreduzierungen durch die empfohlenen Maf3-
nahmen. Somit verbleibt auch zuklinftig ein Handlungsbedarf.

Fir die vorgeschlagenen MalRnahmen wurden die Kosten der MaRnahmen qua-
litativ eingeschatzt. Unter BerUcksichtigung der Larmminderungswirkung und
der abgeschatzten Kosten wurde eine Dringlichkeitsreihung erarbeitet.

Der Eisenbahnverkehrslarm wird in einem eigenen Larmaktionsplan des Eisen-
bahnbundesamtes (EBA) behandelt. Die Ergebnisse dieses Larmaktionsplans
sowie der aktuelle Stand des Larmsanierungsprogramms des Bundes wurden
in den Larmaktionsplan der Stadt Leverkusen nachrichtlich Gbernommen. So ist
beispielsweise von Seiten der Bahn fiir die Bahnstrecke tiber Opladen und Sch-
lebusch (West) im Abschnitt Eisholz, Manfort Siid und Stixchesstral’e der Ein-
bau von Schallschutzwanden bereits teilweise erfolgt, den Rest befindet sich
noch in Planung. Zudem wurde dort und an der Strecke Uber Rheindorf, Kiip-
persteg, Mitte und Chempark in Kiippersteg von Seiten der Bahn eine schall-
technische Untersuchung fir den Einbau von Schallschutzfenstern durchge-
fuhrt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Larmaktionsplan des EBA keine ei-
gene MaRnahmenplanung enthalt, sondern lediglich auf das La&rmsanierungs-
programm des Bundes verweist.

Im Rahmen der Umsetzung des Stadtentwicklungsprojekts ,Neue Bahnstadt
Opladen® werden an Hausern der Lutzenkirchener Strale, Rennbaumstrale,
Stauffenbergstralle und Werkstattenstralle mit dem Einbau von Schallschutz-
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fenstern, Wand- und Deckenliftern passive LarmschutzmaRnahmen durchge-
fuhrt. Im Zuge der Planung fur den Rhein-Ruhr-Express (RRX) wird an der
Bahnstrecke Uber Rheindorf, Kiippersteg, Mitte und Chempark der Neubau von
Larmschutzwanden geplant und umgesetzt.

Beim Flugverkehrslarm liegt die Verantwortung, die Larmbelastung fir die Be-
volkerung mdglichst gering zu halten, beim Flughafen Kéln / Bonn. Die getroffe-
nen MalRnahmen wurden ebenfalls nachrichtlich in den Larmaktionsplan der
Stadt Leverkusen Ubernommen. Sie betreffen die Aufgaben der Fluglarmkom-
mission sowie bestehende Regelungen und Vereinbarungen zu den Themen
Flugrouten, Kontrolle der Fluggenauigkeit, Einsatz leiser Maschinen im Flugver-
kehr und Nachtflugverbote.

Die Luftreinhalteplanung und die Larmaktionsplanung verfolgen ein gemeinsa-
mes Ziel — den Schutz der menschlichen Gesundheit. Aber nicht alle Mal3nah-
men flihren gleichermallen zu einer Verbesserung der jeweiligen Problemsitua-
tion. Einige Mallinahmen kdnnen sich auch kontrar verhalten. Grundsatzlich gilt,
dass die Umsetzung von MaRnahmen aus dem Larmaktionsplan keine negati-
ven Auswirkungen auf die Luftqualitat haben darf und die Bildung von neuen
lufthygienischen Hotspots ausgeschlossen werden muss bzw. die Lage an be-
stehenden Hotspots nicht verschlechtert werden darf. Eine Vorprifung im Rah-
men der Larmaktionsplanung ergab, dass bei einer Umsetzung des im Rahmen
des Larmaktionsplans entwickelten Mallnahmenkonzeptes keine negativen
Auswirkungen auf die Luftqualitdt zu erwarten sind. Die Larmaktionsplanung
steht der Luftreinhalteplanung somit nicht entgegen.

Inhalt der Larmaktionsplanung ist nicht nur die Entwicklung von larmmindern-
den Mafinahmen in lauten Bereichen, sondern auch die Identifikation und der
der vorsorgende Schutz von bislang ruhigen Gebieten. Hier kdnnen Erholungs-
suchende mdoglichst frei von Larmbelastigungen ,zur Ruhe kommen®. Im Larm-
aktionsplan der Stufe 3 wurde erstmalig eine Gebietskulisse fur ruhige Gebiete
entwickelt. Diese wurden im Rahmen der Runde 4 aktualisiert. Als Ergebnis
wurden insgesamt 29 rdumlich zusammengefasste ruhige Gebiete mit einer ge-
eigneten Flachennutzung und Mindestgrofie von 10 ha entwickelt, die in zwei
Kategorien unterschieden werden. In den empfohlenen 11 ruhigen Gebiete der
Kategorie | liegen die Larmpegel durchgangig unterhalb von 55 dB(A) im Ta-
gesmittel. Die identifizierten erganzenden 19 ruhigen Gebiete der Kategorie Il
sind im Inneren im Verhaltnis zu ihrer Umgebung mindestens 5 dB(A) leiser und
weisen einen Larmpegel unterhalb von 65 dB(A) im Kerngebiet auf.

Die Larmaktionsplanung ist ein stetig fortlaufender Prozess. Der Gesetzgeber
schreibt turnusmaRig spatestens alle fiinf Jahre eine Uberpriifung und ggf.
Uberarbeitung der Larmkarten und Aktionsplane vor.



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:

Tabelle 2:

Tabelle 3:

Tabelle 4:

Tabelle 5:

Tabelle 6:

Tabelle 7:

Tabelle 8:

Tabelle 9:

Tabelle 10:
Tabelle 11:
Tabelle 12:
Tabelle 13:

Tabelle 14:

Tabelle 15:

Tabelle 16:

Tabelle 17:

Tabelle 18:
Tabelle 19:

Geschatzte Zahl der vom Stral3enverkehrslarm belasteten
Menschen fur das untersuchte Strallennetz der
Larmkartierung

Vom StralRenverkehrslarm belastete Flachen, Wohnungen,
Schulen und Krankenhduser im Hauptverkehrsstrallennetz
der Larmkartierung

Vom Stral’enverkehrslarm belastete Flachen, Wohnungen,
Schulen und Krankenhauser fir das gesamte Strallennetz
der Larmkartierung

Geschéatzte Zahl der durch den Stral3enverkehrslarm
verursachten Falle ischamischer Herzkrankheiten, starker
Belastigung und starker Schlafstérung in Leverkusen

Geschéatzte Zahl der vom Eisenbahnverkehrslarm
belasteten Menschen fiir das untersuchte Schienennetz
der Larmkartierung

Vom Eisenbahnverkehrslarm belastete Flachen,
Wohnungen, Schulen und Krankenhauser fiir das
untersuchte Schienennetz der Larmkartierung

Geschatzte Zahl der durch den Eisenbahnverkehrslarm
verursachten Falle starker Belastigung und starker
Schlafstérung in Leverkusen

Geschatzte Zahl der vom Larm der IED-Anlagen
belasteten Menschen in Leverkusen

Von IED-Anlagen ausgehendem Larm belastete Flachen,
Wohnungen, Schulen und Krankenhduser

Larmbrennpunkte des Stralenverkehrs
Generelle Malinahmen zur Larmminderung im Kfz-Verkehr
MaRnahmenaktualisierung Fahrbahnsanierung

MaRnahmenprifung Fahrbahnsanierung fiir die neu in
Runde 4 betrachteten Larmbrennpunkte

MaRnahmenempfehlungen zur Reduzierung der
Hochstgeschwindigkeit in der Stufe 3

Aktualisierung der Malnahmenplanung aus der Stufe 3:
Senkung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit auf 30
km/h

Einschatzung zu mdglichen Verkehrsverlagerungseffekten
durch Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit in
den StralRenabschnitten

Prafabschnitte far Tempo 30 mit Bebauungs- und
Nutzungsstruktur

Larmbrennpunkte mit Linienverkehr

Notwendigkeit von MaRnahmen fiir den Radverkehr in den
Strallenabschnitten

11

12

12

12

15

15

15

16

17
19
28
36

37

45

46

50

53
55

57

RAMBGLL

Stadt Leverkusen
Larmaktionsplan
Runde 4

Bericht

16.08.2024

95



RAMBGLL

Stadt Leverkusen Tabelle 20: MaRnahmenempfehlung Tempo 30, Runde 4 59
Larmaktionsplan Tabelle 21: MaRnahmen an den Autobahnen 61
Runde 4 Tabelle 22: Ubersicht tiber die PriifmaRnahmen mit Angabe der
Bericht Lélrmnjinderllmgswirkung in Vorbereitung auf die
Prioritdtenreihung 62
16.08.2024 Tabelle 23: Ermittlung der Anzahl an Einwohnenden, die von den
empfohlenen MaRnahmen profitieren wiirden. 63
Tabelle 24: Festlegung der Kriterien flr die Ermittlung der Prioritat 66
Tabelle 25: MaRnahmen erster Prioritat 67
Tabelle 26: MaRnahmen zweiter Prioritat 67
Tabelle 27: Mafnahmen dritter Prioritat 68
Tabelle 28: Perspektivische Malinahmen 69
Tabelle 29: Zusammenfassende Bewertung der Betroffenen nach
Priorisierung der MaRnahmen 69
Tabelle 30: Immissionsgrenzwerte des freiwilligen
Larmsanierungsprogramms des Bundes 71
Tabelle 31: Larmsanierungsbereiche in der Stadt Leverkusen (aus der
Anlage 1 und Anlage 3 des Larmsanierungsprogramms
zusammengefasst) 72
Tabelle 32: Ergebnisse der Fluglarmmessungen in Leverkusen 75
Tabelle 33: Haufig verwendete Auswahlkriterien flir ruhige Gebiete 81
Tabelle 34: Gangige Kategorien von ruhigen Gebieten 82
Tabelle 35: Ubersicht der ruhigen Gebiete 89

96



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:

Abbildung 2:

Abbildung 3:

Abbildung 4:

Abbildung 5:

Abbildung 6:
Abbildung 7:

Abbildung 8:
Abbildung 9:

Abbildung 10:

Abbildung 11:
Abbildung 12:

Abbildung 13:

Abbildung 14:

Strategische Larmkarte Stralenverkehr fir das
untersuchte StralRennetz der Larmkartierung;
Schallimmissionsplan fir das Tagesmittel

Strategische Larmkarte Stralenverkehr fiir das
untersuchte StralRennetz der Larmkartierung;
Schallimmissionsplan fir die Nachtstunden

Auszug aus der Larmkennziffernkarte StralRenverkehr fir

das untersuchte Stralennetz der Larmkartierung fir das

Tagesmittel (links) und die Nachtstunden (rechts); Bereich

Kreisverkehr Rennbaumstralle

Betroffenenvergleich zwischen den Larmverursachern im

Tagesmittel (Loen)

Betroffenenvergleich zwischen den Larmverursachern in
den Nachtstunden (Lnight)

Larmbrennpunkte des Stralenverkehrs

Bereiche mit Mehrfachbelastungen durch Stralten- und
Eisenbahnverkehr

Larmminderungspotenziale ausgewahlter Mallnahmen
MaRnahmenempfehlung zur Fahrbahnsanierung

MaRnahmenempfehlung zur Umgestaltung des
Strallenraums

MaRnahmenempfehlung Tempo 30

Larmkennziffernkarte flir den Autobahnlarm in den
Nachtstunden

Ruhige Gebiete der Kategorie | und Il nach
abschlieRender Anpassung der Abgrenzung der
ausgewahlten Gebiete in Stufe 3

Uberarbeitete Ruhige Gebiete der Kategorie | und Il in
Runde 4

13

13

14

17

18
20

21
30
35

43
58

60

87

88

RAMBGLL

Stadt Leverkusen
Larmaktionsplan
Runde 4

Bericht

16.08.2024

97



RAMBGLL

Stadt Leverkusen
Larmaktionsplan
Runde 4

Bericht
16.08.2024

98

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Strategische Larmkarten und Larmkennziffernkarten

Anlage 2: Karten des Textteils

Anlage 3: Kriterien- und Bewertungsmatrix zur Fahrbahnsanierung

Anlage 4: Kriterien- und Bewertungsmatrix zur Verstetigung des Ver-
kehrsflusses

Anlage 5: Kriterien- und Bewertungsmatrix zur StraRenraumgestaltung

Anlage 6: Kriterien- und Bewertungsmatrix zur Senkung der zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit

Literaturverzeichnis

BMV. (14. April 1990). Richtlinien fur den Larmschutz an Stral3en - Ausgabe
1990 - (RLS-90). Verkehrsblatt, Amtsblatt des Bundesministers fiir
Verkehr, Nr. 7.

BMVBS. (2007). Richtlinien fiir stralBenverkehrsrechtliche MaBnahmen zum
Schutz der Bevélkerung vor Larm (Ldrmschutz-Richtlinien-StV). Bonn:
Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.

BMVI. (2016). Bundesverkehrswegeplan 2030. (Bundesministerium f. Verkehr
u. digitale Infrastr., Hrsg.) Berlin.

BMVI. (2018). Richtlinie zur Férderung von Malnahmen zur Ldrmsanierung an
bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes -
Uberarbeitete Fassung 2018-. Berlin: Bundesministerium fur Verkehr
und digitale Infrastruktur.

Bundesrepublik Deutschland. (29. Juni 2005). Gesetz zur Umsetzung der EG-
Richtlinie Uber die Bewertung und Bekdmpfung von Umgebungslarm
vom 24. Juni 2005. Bundesgesetzblatt (Teil | Nr. 38).

Bundesrepublik Deutschland. (2013/2017). Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche,
Erschitterungen und dhnliche Vorgéange (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG). Bundesgesetzblatt (in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI.
[ S. 212)).



EG. (18. Juli 2002). Richtlinie 2002/49/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 25. Juni 2002 Uber die Bewertung und Bekdmpfung von
Umgebungslarm. Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften(L
189/12).

Eisenbahn-Bundesamt. (2018). Anhang zum Larmaktionsplan Teil A
2017/2018. Bonn: EBA.

Eisenbahn-Bundesamt. (2018). Ldrmaktionsplan Teil A an
Haupteisenbahnstrecken des Bundes 2017/2018. Bonn: EBA.

Eisenbahn-Bundesamt. (2023). Larmstatistik Gemeinde: Leverkusen. Bonn:
EBA. Abgerufen am 14. Mai 2018 von
http://laermkartierung1.eisenbahn-
bundesamt.de/mb3/app.php/statistik?id=4697 &br=false&gemeinde=Lev
erkusen

FGSV. (2006). Merkblatt fiir die Anlage von Kreisverkehren. Kéin: FGSV-
Verlag.

FGSV. (2014). Empfehlungen fiir die Planung und Ausfiihrung von
ldrmtechnisch optimierten Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und
SMA LA. Kéln: FGSV-Verlag.

FGSV. (2015). Richtlinien fiir Lichtsignalanlagen (RiLSA). Bonn: FGSV-Verlag.

LANUV NRW. (2018). Umgebungslarm in NRW. Abgerufen am 15. Mai 2018
von https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/

MULNV. (2008). Larmaktionsplanung. RAErl. d. Ministeriums fiir Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-5 - 8820.4.1 v.
7.2.2008.

RBB24. (2022). Berliner Trams und Busse verlieren an Geschwindigkeit. RBB.

SRU. (1999). Sondergutachten des Rates von Sachversténdigen fir
Umweltfragen: Umwelt und Gesundheit, Risiken richtig einschétzen
(Bd. Drucksache 14/2300). Bonn: Deutscher Bundestag.

StralRen.NRW. (2016). Ldrmtechnische Untersuchung nach den Kriterien der
L&rmsanierung - A1 - Leverkusen-Llitzenkirchen Betr.-Km 398,7 bis
399,6. Krefeld: Landesbetrieb Strallenbau Nordrhein-Westfalen,
Autobahnniederlassung Krefeld.

UBA. (1994). Handbuch Larmminderungspldne. (Umweltbundesamt, Hrsg.)
Berlin: Erich Schmidt Verlag.

UBA, BASt. (2014). Ldrmmindernde Fahrbahnbelége - Ein Uberblick iiber den
Stand der Technik (Bd. Texte 20/2014). (Umweltbundesamt, Hrsg.)
Dessau-RoRlau: UBA.

RAMBGLL

Stadt Leverkusen
Larmaktionsplan
Runde 4

Bericht

16.08.2024

99



RAMBGLL

Stadt Leverkusen
Larmaktionsplan
Runde 4

Bericht
16.08.2024

100



Confidential



RAMBGOLL

Ramboll Deutschland GmbH |
Smart Mobility DE

(vormals LK Argus GmbH)
Kopenhagener Str. 60-68, Haus D
13407 Berlin

T +49 30 302020-

de.ramboll.com/transport




	1 Einleitung
	1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
	1.2 Auslösewerte und Grenzwerte
	1.3 Zuständige Behörden
	1.4 Untersuchungsraum
	1.5 Vorgehensweise

	2 Rückblick auf die bisherige Lärmaktionsplanung
	2.1 Vorgehen
	2.2 Stand der Maßnahmenumsetzung im Straßenverkehr
	Fahrbahnsanierung
	Straßenraumumgestaltung und Verkehrsorganisation
	Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit


	3 Auswertung der Lärmkartierung Runde 4
	3.1 Lärmeinwirkung durch den Straßenverkehr
	3.2 Lärmeinwirkung durch den Eisenbahnverkehr
	3.3 Lärmeinwirkung durch den Flugverkehr
	3.4 Lärmeinwirkung durch IED-Anlagen
	3.5 Zusammenfassung

	4 Analyse vorhandener Planungen und Unterlagen mit Wechselwirkungen zur Lärmminderung
	Bauleitplanung
	„neue bahnstadt opladen“
	Großprojekt – Umbau Europaring (B8)
	Mobilitätskonzept 2030+
	Luftreinhalteplan für die Stadt Leverkusen

	5 Maßnahmenplanung Straßenverkehr
	5.1 Lärmarme Fahrbahnbeläge
	5.2 Verstetigung des Verkehrsflusses
	Lichtsignalanlagen
	Lieferzonen

	5.3 Straßenraumgestaltung
	Straßenraumgestaltung auf der Strecke
	Straßenraumgestaltung an Knotenpunkten (Kreisverkehre)

	5.4 Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
	Vorgehensweise für den Lärmaktionsplan
	Aktualisierung der Empfehlungen aus Stufe 3
	Maßnahmenplanung für neue Lärmbrennpunkte in Runde 4
	Zusammenfassung der Ergebnisse

	5.5 Maßnahmen an den Autobahnen

	6 Wirkungsanalyse Straßenverkehr
	6.1 Wirkungsanalyse Verkehr
	6.2 Wirkungsanalysen Lärm

	7 Maßnahmenkonzept Straßenverkehr
	7.1 Prioritätenreihung
	7.2 Zusammenfassende Bewertung

	8 Maßnahmenansätze für weitere Lärmverursacher
	8.1 Eisenbahnverkehr
	Lärmsanierungsprogramm des Bundes
	Im Rahmen der Lärmsanierung umgesetzte und geplante Maßnahmen
	Im Rahmen des Neu- und Umbaus der Schieneninfrastruktur geplante Maßnahmen

	8.2 Flugverkehr
	Fluglärmkommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz
	Grenzwerte
	Flugrouten
	Kontrolle der Fluggenauigkeit und der Flughöhe
	Nachtflugverbote


	9 Ruhige Gebiete
	9.1 Rechtliche Grundlagen
	9.2 Erfahrungen zu Auswahlkriterien
	9.3 Vorgehensweise zur Auswahl der ruhigen Gebiete für die Stadt Leverkusen
	Schritt 1 Definition geeigneter Flächen auf Grundlage des Flächennutzungsplanes = Definition einer Grundkulisse
	Schritt 2 Anwenden eines Immissionspegels auf Grundlage der strategischen Lärmkarten der Lärmaktionsplanung
	Schritt 3 Anwenden einer Mindestgröße
	Schritt 4 Anwenden der relativen Ruhe
	Schritt 5 Anpassen der Abgrenzung der ausgewählten Gebiete auf Grundlage des Flächennutzungsplanes
	Schritt 6 Aktualisierung der Ruhigen Gebiete im Rahmen der Runde 4

	9.4 Hinweise zum Schutz und zur Entwicklung ruhiger Gebiete

	10 Zusammenfassung

